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Von 
Thomas Sperlich 

rungsland" ist dies recht dürftig. 
Denn die Bevölkerungsdichte 
(pro km') beläuft sich in Wien 
auf 3696, in Niederösterreich 
aber auf 57, in Schweden auf 19, 
in Norwegen auf 13, was aber 
über die Bevölkerungsdichte in 
Stockholm oder in Oslo rein gar 
nichts aussagt. 

Eine nicht weniger dürfti
ge, aber umso bezeichnendere 
Begründung ist der Versuch zu 

'definieren, was eine "Optimalen 
Bevölkerung" sei: ,,(Diese) ist 
dann gegeben, wenn der Wohl
stand am höchsten ist." Was sind 
die daraus gezogenen Schlußfol
gerungen? - "In Österreich ist 
das Optimum für den Zustrom 
von Ausländern bereits über
schritten." Ergo: kein Einwan
derungsland. 

Das zeigt, wohin Denken 
in völkischen Kategorien führt. 
Die Bevölkerung ist nichts ein
heitliches - genauer gesagt, der 

als vor 10 Jahren, viele aber auf 
einem schlechteren. Dafür gibt 
es vielfältige Ursachen: lang
jährige Versäumnisse in der 
Wohnbau-, Mietrechts-, Arbeits
markt-, Sozial-, Schul politik ... 

Es ist leider verdammt ein
fach, all die daraus resultieren
den Mißstände auf einen Gene
ralsündenbock - "den Auslän
der" - abzuschieben. 

Komplexe Probleme be
dürften differenzierter Erörte
rungen. Insbesonders für die 
SPÖ hätte das die höchst mißli
che Konsequenz, diese lang
jährigen Versäumnisse eingeste
hen zu müssen. Im Zeitalter der 
sich an Umfragen orientiertie
renden Politik eine geradezu un
denkbare Konsequenz. 

Und das war beispielsweise 
während der Wirtschaftskrise 
Anfang der 80er Jahre eben 
nicht gesellschaftsfähig. Oder in 
den 70er Jahren wurde dagegen 
noch offensiv vorgegangen -
"Ich heiße Kolaric. Du heißt Ko
!aric. Warum sagen's zu Dir 
Tschusch?", fragte ein Bub ei
nen Fremdarbeiter auf Wiens 
Plakatwänden. 

A SO a Hetz' 

Da beschränken sie sich lie
ber auf eine rein formale Kritik 
an dem Volksbegehren: Es sei 
ohnehin alles in Arbeit, die For
derungen seien nur vom Koaliti
onsabkommen abgeschrieben, 
die FPÖ mißbrauche das Insti~ 
tut des Volksbegehrens, da sie 
als Parlamentsfraktion einen Ge
setzesantrag einbringen könnte, 
Österreichs Ansehen im Ausland 
könnte Schaden erleiden ... In
haltliche Kritik wird nicht geübt. 

Heute ist den Spitzen die
ser Gesellschaft der Genierer ab
handen gekommen. Sie entlar
ven sich selbst: "Ausländer, de
nen man die Abstammung an
sieht" (Ratzenböck), "Die 
Nächstenliebe kann nicht gren
zenlos sein" (Krenn), "Die be
rechtigten Sorgen und Ängste 
der Bevölkerung" (Klestil) ... 
Oder siehe die Kampagne der 
SPÖ-Wien "Gesetze statt Aus
länderhetze ". Diese suggeriert ja 
geradezu, daß "der Ausländer" 
das Problem (wofür, das soll ge
rade nicht gesagt werden) sei. 
Die Hetze sollte aber nicht so 
offen, ungeniert betrieben wer
den, sondern in dezenter, ge
setzmäßiger Form. Mittels Ge
setzen immer größere Gruppen 
von Menschen in die Illegalität 
abzuschieben, die Rechtlosig
keit, Wehrlosigkeit und Ausge
liefertheit "des Ausländers" zu 
vergrößern und die Probleme 
dadurch immer unkontrollierba
rer zu machen. 

O ffenbar als Vorspiel für ihr 
Volksbegehren "Inländer 

zuerst" hat die FPÖ einen parla
mentarischen Inititivantrag be
treffend die österreichische 
Fremdenpolitik eingebracht. 
Darin finden sich zu den bereits 
bekannten 12 Punkten recht be
zeichnende Begründungen: 
Österreich sei kein Einwande
rungsland, da sich hierzulande 
die durchschnittliche Bevölke
rungsdichte auf 230 Einwohner 
pro Quadratkilometer beläuft, 
während im europäischen Mittel 
auf lediglich 100. Als Begrün
dung für eine Verfassungsbe
stimmung (welch Trottelei!) 
"Österreich ist kein Einwande-
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Wohlstand ist nicht gleichmäßig 
in der Gesellschaft verteilt. Wo
nach der Wohlstand unserer Ge
sellschaft auch immer bemessen 
werden soll, ob nach dem Brut
toinlandsprodukt, dem Volks
einkommen (Netto-Nationalpro
dukt minus indirekte Steuern 
plus Subventionen) oder dem 
Kontostand unseres Bundesprä
sidenten, er ist stetig gewachsen. 
Damit ist aber überhaupt nichts 
begründet. Worauf es ankommt, 
ist wohl die Verteilung des 
Wohlstandes. Hier hat in den 
letzten Jahren sicher eine Polari
sierung stattgefunden. So leben 
heute Menschen in diesem Lan
de auf einem höheren Standard 

Daß die FPÖ eine solche 
Politik betreibt, wundert wohl 
niemanden, daß die Koalitions
parteien keine andere betreiben, 
könnte zumindest noch verwun
dern. 

Wir befinden uns nicht 
zum ersten Mal in einem wirt
schaftlichen Wellental. Zum er
sten Mal aber werden wirtschaft
liche Probleme mit allen ihren 
Folgen auf eine, nämlich die 
"Ausländerfrage" reduziert. 

Neu ist die Gesellschafts
fähigkeit des Rassismus - oh bit
te vielmals um Entschuldigung -
der "Ausländerfeindlichkeit", 
der "Ausländerfrage". 

Hier sei an das wohl be
kannteste Zitat von earl Schmitt 
(auf dessen Schüler Forsthoff 
sich Haider immer wieder beruft 
- siehe Seite 20), "Souverän ist, 
wer über den Ausnahmezustand 
entscheidet" erinnert. Dieses 
kann auf zwei Arten gelesen 
werden: "Wer die Kompetenz 
hat, über den Ausnahmezustand 
zu entscheiden, ist der Souver
än" oder "Wer den Ausnahme
zustand schafft, ist der Souver
än". Und zweiteres schafft Jörg 
Haider immer besser. 

3 Uns gibts 
noch irr-mer 
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Jagdrecht 
Wien. (go) Der jüngste Abände
rungsantrag zur Regierungsvor
lage der Mediengesetznovelle 
'92 bedient konsequent die von 
Dichand im BMJ deponierten 
Konzerninteressen weiter, ohne 
denen zu nützen, die ihnen auf 
der täglichen Blutwiese geopfert 
werden: 

• Der Vervierfachung des 
Bußgeldrahmens folgt das Sig
nal, daß die Verletzung der Un
schuldsvermutung nicht so 
streng gesehen wird: diese liegt 
nur bei Verletzung "schutzwür
diger Interessen dieser Person" 
vor. - In Wahrheit aber ist es im
mer ein schutzwürdiges Interes
se des Staates an einer unpartei
ischen und unvoreingenomme
nen Gerichtsbarkeit, daß die 
Unschuldsvermutung öffentlich 
nicht ausgehöhlt wird. 

• Die Möglichkeit, daß der 
Betroffene (der sich mit allen 
Kräften dem Verfahren widmen 
muß) einen Antrag gegen den 
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Medieninhaber auf Anordnung 
der Veröffentlichung einer Mit
teilung über den Verstoß der 
Unschuldsvermutung stellen 
muß, wird gestrichen und statt 
dessen der noch viel schwächere 
Schutz, daß er nur mehr ein 
Bußgeld beantragen kann, for
muliert. Dazu wird den Medien
inhabern ein schöner Mengenra
batt für Multi-Vergehen ge
währt; wenn die " Krone " schon 
gemein ist und eine Strafe & 
Buße riskiert, dann kann sie völ
lig ungeniert alle erdenklichen 
Gemeinheiten begehen, weil 
das gesamte Bußgeld das 
Höchstmaß des höchsten in Be
tracht kommenden Entschädi
gungsanspruchs ohnehin nie
mals überschreiten darf. Das ist 
eine Einladung zur Ausschöp
fung der gesamten Palette jour
nalistischer Gesetzesverletzun
gen im einzelnen Fall. 

• Sprachliches Symbol ist der 
terminologische Eiertanz mit der 
Ersetzung der bisherigen "Ent-

gegnung" durch eine "Gegen
darstellung" sowie der bisheri
gen "Gegendarstellung" durch 
eine "Stellungnahme" - alles 
nur, um die Medien schon ter
minologisch möglichst milde zu 
behandeln, der Entgegnung 
schon durch mindere Benennun
gen das öffentliche Gewicht zu 
nehmen. (Einziger Fortschritt: 
die "Gegendarstellung" darf 
formfrei formuliert werden, statt 
strikt in These & Antithese.) 

• Vollends dient diesem 
Zweck die Entlastung der Titel
seiten von Gegendarstellungen 
durch sogenannte "Verweisung" 
ins Blattinnere. Damit "Krone" 
und "täglich Alles" trotz Ge
richtsauftrag zur Veröffentli
chung schön Platz haben, andere 
Fälle (oder sogar den selben) auf 
dem Titelblatt verkaufsfördernd 
aufzumachen, wird ein gleicher 
Veröffentlichungswert im Blatt
inneren gesetzlich fingiert - d.h. 
gelogen - und der Betroffene 
schon vom Gesetzgeber um je
des ius talionis gebracht. Nicht 
einmal die Geldbuße wegen 
nicht gehöriger Veröffentlichung 
bleibt ungeschmälert: für die 
Dauer des Beschwerdeverfah-

rens gegen verhängte Geld
bußen gibt's eine Vorweg-Gene
ralamnestie, wenn die ungehöri
ge Veröffentlichung der gehöri
gen "nahekommt" - eine Straf
freisteIlung zukünftiger Rechts
brüche, damit es noch schwerer 
sein soll, das Recht auf Veröf
fentlichung einer Entgegnung, 
die nur mehr Gegendarstellung 
heißen darf, in der vom Gesetz 
zugesicherten Form durchzuset
zen. 

Dieser Entwurf ist rundweg 
abzulehnen und weist zudem 
prinzipielle Mängel auf: Der Eh
renbeleidigungsschutz gehört 
ins Zivilrecht, nur diejenigen 
Schutzbestimmungen, die staat
liche Ansprüche betreffen (Un
schuldsvermutung, Opfer- und 
Täter-Namensschutz), gehören 
ins Strafrecht und wären vom öf
fentlichen Ankläger zu schützen, 
weil sie die unabdingbaren 
Menschenrechte des fairen Ver
fahrens und der Resozialisierung 
betreffen, auf die auch nicht 
(z.B. durch Abkauf der Privat
anklage) verzichtet werden kann 
und darf. 

Der Entwurf hat seinen ur
sprünglichen Zweck verfehlt 
und -gessen. 

Paukerkurse für Juristen 
Prüfungstermin: Jänner 93 

Auch im Jänner 1993 finden wieder Paukerkurse aus 
"Einführung in die Rechtswissenschaften " und 

"VWL für Juristen" statt. 
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Genauere Informationen erhältst Du in 
unserem Kursbüro: 

IX, Hörlgasse 14/1 b, Tel.: 310 20 49 
Mo - Fr 10.00 - 13.00 Uhr 
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Sprechsexismus 
Frankfurt. (Ii/sz) Die Stadt 
Frankfurt will mit einem 
"Handbuch zur nichtsexisti
schen Sprachverwendung in öf
fentlichen Texten" sprachliche 
Frauenrechte stärken. Im 220 
Seiten umfassenden opus sind 
anstelle bisher männlicher Be
zeichnung Paarformen oder ge
schlechtsneutrale Formulierun
gen vorgesehen (Statt den 
"Haus- oder Kinderarzt" um Rat 
zu fragen, "hausärztlichen oder 
kinderärztlichen " Rat einholen, 
statt "der Anzumeldende" das 
geschlechtsneutrale "d. Anzu
meldende", bei Paarformen 
Frauen zuerst). Für die Studie 
wurden 1600 Texte der Stadt
verwaltung analysiert; alle For
mulare der Stadt sollen nun ent
sprechend der Vorschläge über
arbeitet werden. 

Schwulenrechte 

Ontario. (li) Weitreichende 
Auswirkungen hat ein für die 
größte Provinz Kanadas, Ontario, 
gefällter Schiedspruch mit Prä
zedenzwirkung: Homosexuelle 
haben nach dem Tod ihres Part
ners Anrecht aufWitwenversor
gung analog heterosexuellen 
Eheleuten. 

Der Spruch erging über ei
ne Klage eines Angestellten der 
Provinzregierung von Ontario, 
der für seinen männlichen Le
benspartner Pensionsansprüche 
forderte, wie sie auch seiner 
Partnerin in einer heterosexu
ellen Ehe zustünden. 

Die Klage war vor vier Jah
ren eingereicht und mit der Be
gründung, daß die Vorschriften 
ausdrücklich Ehe zwischen 
Mann und Frau erwähnten, ab
gewiesen worden. Jetzt aber 
wurde auf Verfassungswidrigkeit 
erkannt: Kanadas Grundrechts-
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Charta gebiete Gleichbehand
lung aller Menschen, zudem un
tersagt ein Provinzgesetz Diskri
minierung aufgrund sexueller 
Orientierung. 

Nunmehr können homose
xuelle LebenspartnerInnen in 
Ontario bei allen ArbeitgeberIn
nen auf Gleichbehandlung kla
gen. Seitens ExpertInnen wird 
die sukzessive Anpassung des 
gesamten Familienrechtes - in
klusive Sorge- und Adoptions
recht - erwartet. Und eine Ge
werkschaft führt bereits Klage 
gegen ein steuerliche Abschrei
bung von PartnerInnen gleichen 
Geschlechts verbietendes Bun
desgesetz. 

Haschisch 
Karlsruhe. (Ii/sz) Der deutsche 
Bundesgerichtshof (BGH) hat 
unbeschadet des noch ausste
henden Schiedsspruches des 
Bundesverfassungsgerichtshofes 
darauf erkannt, daß das Ha
schischverbot nicht grundgesetz
widrig sei: die Gesellschaft dürfe 
sich gegen die Ursachen des 
Drogenmißbrauchs wehren, weil 
sie auch für dessen negative Fol
gen aufkommen müsse, welcher 
"Präventionszweck" auch mit 
den Mitteln des Strafrechts ver
folgt werden dürfe. Unter ande
rem müsse berücksichtigt wer
den, daß drogen bedingte 
Schwierigkeiten und Leistungs
ausfalle in Schule, Beruf, Ausbil
dung und Familie ("wie sie 
beim Haschisch-Konsum häufig 
auftreten") mit anderen zur Last 
fallenden Kosten und Mühen 
verbunden seien. Auch wenn Al
kohol größere Gesundheitsschä
den verursachen könne, sei das 
noch kein Grund, "weitere ris
kante Drogen, die noch nicht in
tegriert sind" zuzulassen. Außer
dem hätten sich ja beim Alko
holkonsum "gesellschaftliche 

Schutzmechanismen " ent
wickelt, durch die Gefahren "in 
gewissem Maße" eingedämmt 
würden (siehe auch JURIDI
KUM 2/92 und 3/92). 

Ausweisung 
Tel Aviv. (li) Israel will nach ei
nem Bericht der Tageszeitung 
"Jediot Acharonot" aidsinfizierte 
Neueinwanderer/innen, Fremd
arbeiterInnen und Langzeittou
ristInnen ausweisen. Nach Be
schluß von Innen-, Einwande
rungs-, und Gesundheitsmini
sterium sollen Aidstests vor der 
Einreise, stufenweise Zwangs
tests für fremde BesucherInnen, 
Neueinwanderer/innen und Ar
beiterInnen, die sich länger als 
drei Monate im Lande aufhalten 
wollen, und die Ausweisung 
Aidsinfizierter die Ausbreitung 
der Krankheit eindämmen. HIV
positiven Juden und Jüdinnen 
soll gar das Einwanderungsrecht 
aberkannt werden. 

Asylentscheide 

Deutschland. (Ii/sz) In der 
BRD fielen in den letzten Mo
naten einige nicht uninteressan
te Entscheidungen im Asylrecht: 
• Das BVG hat in einer 
Grundsatzentscheidung zwei 
Urteile gegen Asylbewerber auf
gehoben, demzufolge Verkür
zungen des Instanzenweges 
nicht auf schwebende Verfahren 
anwendbar wären, sofern eine 
solche Regelung nicht ausdrück
lich im Gesetz vorgesehen wäre. 
Das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz und der Hessi
sche Verwaltungsgerichtshof 
hatten in Behandlung der Fälle 
eines Nigerianers und eines 
Bangladeshis irrigerweise die 
Rückwirkung des Rechtsmittel-
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ausschlusses (Beschleunigungs
gesetze des Jahres 1990) ange
nommen - obwohl sich im Ge
setzestext keine entsprechende 
Bestimmung fand, worin die 
Richter eine Verletzung des 
Grundsatzes der Rechtsmittelsi
cherheit sahen - und müssen 
sich nun erneut mit den Anträ
gen befassen. 
• Der hessische Verwaltungs
gerichtshof hat einem Christen 
aus der Türkei Asyl zugespro
chen, der in die türkische Armee 
eingezogen worden wäre, wo 
ihm die dort für Soldaten übli
che Zwangsbeschneidung ge
droht hätte. Nach Auffassung 
des Gerichtes stellt dies einen 
Eingriff in die körperliche Un
versehrtheit dar und ist damit als 
Asylgrund anzusehen. 
• Weil vietnamesische Asylbe
werberInnen im Falle ihrer Ab
lehnung und Abschiebung aus 
Deutschland in ihrem Heimat
land grundsätzlich strafrechtli
che Sanktionen von Umerzie
hungslagern bis zu hohen Frei
heitsstrafen drohen, hat das Ver
waltungsgericht Würzburg in ei
ner Entscheidung gegen das 
"Bundesamt für die Anerken
nung ausländischer Flüchtlinge" 
einem abgelehnten Vietname
sen eine "aufenthaltsrechtliche 
Rechtsposition mit Abschie
bungsschutz" zuerkannt. In ei
nem deutsch-vietnamesischen 
Abkommen verpflichtet sich 
Hanoi zwar, die Sicherheit und 
Würde der HeimkehrerInnen zu 
garantieren, illegales Ausreisen 
und Verweilen im Ausland wird 
aber strafrechtlich verfolgt. 
• Als vorläufig letzte Instanz 
hat die Regierung von Oberbay
ern entschieden, daß homosexu
elle Lebensgemeinschaften nicht 
unter dem Schutz des Grundge
setzes (Ehe und Familie) stün
den und damit ein ausländischer 
Lebenspartner auch nicht vor 
Abschiebung geschützt sei. 

3 4 Jahre freie Studien & 
brauchbare Information 
3 Jahre Fest ™ 
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Universitätsreform 
Wien. (miwi) Das "Orange Pa
pier" (1) in dem ein Projektteam 
ein weiteres Konzept zur Um
strukturierung der Hochschulen 
erarbeitete, stieß auf eine denk
bar breite Front der Ablehnung: 
In einer gemeinsamen Resoluti
on aller Universitätsangehörigen 
(2) wurde der Entwurf im wesent
lichen verworfen. 

"Sie (die unterzeichnenden 
Organisationen) warnen ... vor 
einer Konfrontation mit den 
Universitäten, wenn eine Re
form gegen den Willen der Uni
versitätsangehörigen (Univer
sitätslehrer, allgemeine Univer
sitätsbedienstete und Studieren
de) und nur unter dem Druck ei
ner auslaufenden Legislaturperi
ode durchgezogen werden soll
te." 

Busek, der noch anläßlich 
der Pressekonferenz zur Vorstel
lung des "orangen Papiers" die 
Sozialparntner vollmundig als 
"gesellschaftspolitisch nicht re
levant" bezeichnet hatte, gab 
darauf - pro forma - klein bei. 

Frisch verwarnt, besann er 
sich noch im Juli eines besseren, 
versprach eine Überarbeitung 
sowie eine Vorbegutachtung un
ter Einbindung der Betroffenen. 
Sprach's und wurde prompt 
wortbrüchig: die vorgeschobene 
Begutachtung wurde abgesetzt -
die Betroffenen erfuhren von 
der neuen Regelung (UOG neu 
- gelbes Papier) durch die Pres
se. Parlamentarier (Brünner -
Novotny) hatten anstelle der 
Universitätsangehörigen koaliti
onsintern einen "Kompromiß" 
gefunden, der Ende November 
zur Begutachtung an die Unis 
verteilt werden soll. 

Verantwortungsflucht 

Das Universitäten-Kuratorium 
(UK), ein lZ-köpfiges Gremium 
mit umfassenden Kompetenzen 
(Budgetvergabe, Einrichtung 
und Auflassung von Studienrich
tungen, Vergabe von Planstellen 
etc.) soll vom Minister, dem 
Hauptausschuß des Nationalra-

tes und der Rektorenkonferenz 
beschickt werden. Es soll sechs 
Jahre weisungsfrei operieren -
ein kollektiver Diktator also, der 
aufgrund des Bestellungsmodus' 
und seiner Kompetenzen in der 
Lage wäre, erdbebenhafte Ver
änderungen in Gang zu setzen. 
Dafür soll das UK dem Natio
nalrat verantwortlich sein, i. e. 
ihm jährlich Bericht erstatten. 
Dem Ansinnen, die politische 
Verantwortlichkeit zu verteilen 
und zu verdünnen wird man da
durch otimal gerecht, die Chan
ce demokratiefeindliche Verän
derungen durchzuboxen verita
bel erhöht - politische Gegner 
werden mit ihrem Protest Rin
gelreihen geschickt. 

Entdemokratisierung 

Die operativen Organe wie Rek
torInnen, Dekane und Instituts
vorstände sollen in Zukunft 
hauptberufliche Profis sein, und 
nicht mehr frei von den entspre
chenden Kollegialorganen (Se
nat, Fakultätsversammlung, In
stitutsversammlung) gewählt 
werden. Sie sollen It. "orangen 
Papier" auch von außerhalb der 
Uni stammen dürfen und über 

umfassende Kompetenzen ver
fügen. Die Befürchtungen, mit 
dieser antidemokratischen Füh
rungsstruktur eine universitäts
fremde Zwangsjacke verpaßt zu 
bekommen, konnten bislang 
nicht ausgeräumt werden. 

Geringe 
Umsetzungschancen 

Die Umsetzung der Reform soll 
aufgrund der zu erwartenden 
Widerstände universitätsweise 
erfolgen. Hengstschläger, Rek
tor der Linzer Universität, bot 
"seine" Universität gegen den 
Widerstand der lokalen ÖH als 
Versuchskaninchen an. Nach
dem die Akteure um Busek bis
her mit dem psychologischen 
Feingefühl von afrikanischen 
Elefanten vorgingen, sei ihnen 
die Lektüre des Einführungs
skriptums/Rechtsphilosophie 
anempfohlen: "Eine Regelung, 
die weder bei Vollzugsorganen 
noch bei Adressaten auf Zustim
mung stößt, hat faktisch keine 
Chance, vollends wirksam zu 
werden" - no pasaran eben. 

(J) JURIDIKUM 3/92 S.46 f 
(2) ÖHZ 10/1992 S.27 ff 
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Wehrpflicht 

Den Haag. (lilsz) Das nieder
ländische Parlament hat sich mit 
deutlicher Mehrheit für die Ab
schaffung der Wehrpflicht bis 
zum Jahr 2001 ausgesprochen: 
der christlich-demokratische 
CDA, der rechtsliberale VVD 
und Groen Links (= Wahlbünd
nis aus Kommunisten, Linksso
zialisten, Radikaler Partei und 
Evangelischer Volkspartei) 
stimmten dafür und damit gegen 
einen Kommissionsbericht (Vor
sitz: ein Sozialdemokrat), der die 
Beibehaltung der Wehrpflicht 
und nur deren Reduktion von 12 
auf 9 Monate vorgesehen hatte. 

Alarmzeichen 
Wien. (red) Ein typisches Bei
spiel für mittlerweile immer 
häufiger vorkommende Metho
den der Ausbeutung von Woh
nungssuchenden stellen die 
Praktiken des Hr. Peter Andree
witch (bzw. von dessen KG) dar. 

Dieser, Eigentümer u.a. der 
äußerst desolaten Wohnhäuser 
Bernardgasse 2 und Nikolsdor
fergasse 41, vermietet mit Vor
liebe an ausländische Staatsbür
gerInnen Wohnungen, welche 
nur deshalb unter die Bezeich
nung Kategorie "D" fallen, da 
der Gesetzgeber keine weiteren 
Bezeichnungen zur Verfügung 
stellt. Für diese Wohnungen 
werden Mietzinse zwischen ÖS 
5.000,- und ÖS 7.000,- verlangt 
und bezahlt. Die Mietverträge 
sind selbstverständlich auf höch
stens 6 Monate befristet. (s. auch 
S. 15) Überaus merkwürdig ist, 
daß in diesen Häusern die Haus
brieffächer der MieterInnen oft
mals aufgebrochen sind und 
durch die Post nicht einmal der 
Versuch unternommen wird, 
diese zu reparieren. Zufälliger
weise verschwinden gerade 
dann die Hinterlegungsanzei-
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gen, wenn durch sie die Hinter
legung von Gerichtsstücken wie 
z. B. Übergabsaufträgen ange
zeigt wird. MieterInnen erlan
gen durch diese Vorgangsweise 
erst bei der Durchführung der 
Räumungsexekution Kenntnis 
von den anhängigen Verfahren. 
Wenn überhaupt, so wird erst in 
diesem Zeitpunkt rechtsfreund
licher Rat eingeholt und so 
kommt dieser oftmals zu spät. 
Ein aufgebrochenes Hausbrief
fach wird somit zu einem bedeu
tungsschweren Alarmzeichen. 

LauschangriH 
Bonn/Berlin. (spelszIJaz) An
fang Oktober ist in der BRD das 
"Gesetz zur Bekämpfung der or
ganisierten Kriminalität (Org
KG)" in Kraft getreten. Dieses 
legalisiert in sehr weitem Rah
men geheimdienstliche Ermitt
lungsmethoden (V-Mann-Ein
satz, Raster- und Schleppnetz
fahndung) im polizeilichen Be
reich auch gegen Unverdächtige 
(siehe auch den Beitrag S. 16). 
Erst in der parlamentarischen 
Debatte wurde wegen des Wi
derstandes der SPD und FDP 
der sogenannte "Große Lausch
angriff" auf Privatwohnungen 
aus dem Entwurf gestrichen. 

Bundesinnenminister Sei
ters (CDU) will sich mit diesem 
Ergebnis nicht abfinden. Für 
ihn ist der Lauschangriff ein un
abdingbares Mittel gegen das or
ganisierte Verbrechen: Für die 
Überwachung von Privatwoh
nungen mit Wanzen sollte nicht 
nur ein vager Verdacht ausrei
chen, sondern der bloße Ver
dacht, mit einer verdächtigen 
Person in Kontakt gewesen zu 
sein. Bei zweifelhafter Grundge
setzkonformität müßte halt -
nach mittlerweile gängiger deut
scher Manier - Art. 13 Grundge
setz, der die Unverletzlichkeit 
der Wohnung garantiert, ent-

sprechend geändert werden. 
Seiters strebt auch gleich 

eine Erweiterung der Arbeits
rnethoden "verdeckter Ermitt
ler" - vulgo V-Mann - an. Diesen 
soll "milieugerechtes Verhal
ten ", was nichts anderes heißt 
als die Begehung von Straftaten, 
gestattet werden: dann wohl vul
go agent provocateur. 

Nach dem Einschwenken 
der SPD in der Asylfrage hofft 
der Bundesinnenminister nun 
auf die Unterstützung der SPD 
in dieser Frage. So ist bereits der 
SPD-Fraktionschef in Rhein
land-Pfalz dafür, den "Großen 
Lauschangriff" doch endlich 
"aufProbe" einzuführen. 

Dagegen haben sich An
fang Oktober die Datenschutz
beauftragten von Bund und 
Ländern (also auch der CDU-re
gierten) - der bayrische stimmte 
als einziger dagegen - ausgespro
chen. Sie wandten sich entschie
den "gegen die Wahrheitsfin
dung um jeden Preis". 

Blöder Eindruck 
Wien. (mawi) "Frei von urhe
berrechtlichen Bedenken" hat 
der Obmann des Justizausschus
ses, ÖVP-Abgeordneter Dr. Mi
chael Graff, eine - im ÖVP-Klub 
deponierte und nicht etwa tat
sächlich eingebrachte - parla
mentarische Anfrage an die Ju
stizsprecherin der Grünen, Mag. 
Terezija Stoisits, abgetreten. 
Es geht noch immer um die 
Auseinandersetzung zwischen 
dem Anwalt Dr. Thomas Prader 
und dem Präsidenten des Straf
landesgerichtes, Dr. Günther 
Woratsch (siehe JURIDIKUM 3 
u. 4/92). "Mit Empörung" habe 
er über das Vorgehen des Präsi
denten gelesen und daher 
"spontan eine parlamentarische 
Anfrage eingebracht", teilte er 
irrigerweise in einem Schreiben 
dem Anwalt mit: Die Anfrage 

Merkwürdig 

war nicht eingebracht worden. 
Dr. Epp aus dem ÖVP

Klub meinte, daß es ein "klären
des Gespräch" (zwischen 
wem??) gegeben hätte. Graff er
klärte, "daß sie halt verkommen 
sei, das gibt's ja!" Kein Grund 
also für naheliegende Mut
maßungen, überhaupt sollten 
wir nicht so viel Schlechtes und 
überhaupt nicht so viel denken 
und vor allem daraus kein Thea
ter machen! "An sich", so Graff, 
"hätte sie (die Anfrage, Anm.) 
aus meiner Sicht eingebracht 
werden sollen, und es tut mir ei
gentlich leid, daß da jetzt ein 
blöder Eindruck entsteht". Den 
blöden Eindruck hätte er sich 
ersparen können, wenn er die 
Anfrage sofort eingebracht hätte, 
als er erfuhr, daß dies unterblie
ben war. So brachte die Abge
ordnete Stoisits die Anfrage (im 
Graff'schen Original) ein, im
merhin mit dessen Zustimmung, 
die dieser ihr "gerne" gab. 

Schleierstreit 
Paris. (Iilsz) Nach langem poli
tischen Streit hat das Oberste 
Verwaltungsgericht Frankreichs 
jetzt drei muslimischen Schüle
rinnen recht gegeben, die vor 
zwei Jahren von einer Schule ge
wiesen worden waren, weil sie 
das islamische Kopf tuch im Un
terricht getragen hatten und da
von nicht abrücken wollten. Das 
Gericht begründete die Auf
hebung der Maßnahme mit Ver
stoß gegen das Recht auf freie 
Meinungsäußerung. Der Diszi
plinarrat der Schule hatte sich 
darauf berufen, daß eine schul
interne Vorschrift äußere Zei
chen religiöser, politischer oder 
philosophischer Zugehörigkeit 
verbiete. Der Schulleiter hatte 
gemeint, das ständige Kopf tuch
tragen habe "provozierenden, 
und militanten Charakter". 

3 am: 16. Dezember 
ab: 2000 

im: WUK Währingerstr. 59 

freier EintriH! 
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Recht & Gesellschaft -------------------------------

WARTEN AUF DIE VOLLZUGSREFORM 

Die Haft 
als Strafe 

Das Thema mag Verwun
derung hervorrufen, 
spricht es doch eine Selbst
verständlichkeit an. Eine 
grundlegende Auseinan
dersetzung mit dem Straf
charakter der Haft in 
Österreich ist dennoch ge
boten. 

Immer wieder wird - und teilweise mit Er
folg - versucht, den Eindruck zu erwecken, 
daß unsere Vollzugsanstalten ein Ort der 
Milde, ja der Verwöhnung seien. 

Demgegenüber ist festzuhalten, daß 
die Freiheitsstrafe nach wie vor einen ent
scheidenden Eingriff in die Menschenrechte 
und Lebenssituation der Inhaftierten dar
stellt. Dies gilt insgesamt auch für den Voll
zug der Untersuchungshaft und der Vorbeu
genden Freiheitsentziehenden Maßnahmen, 
da sich beide Vollzugsarten nicht grundsätz
lich vom Strafvollzug unterscheiden. 

Im folgenden seien vier Aspekte ange
sprochen, die sich nur wenig im öffentlichen 
Bewußtsein befinden. 

1. Der österreichische Vollzug ist über
sichert. 

2. In den letzten Jahren hat der relative 
Strafcharakter des Vollzugs zugenommen. 

3. Die Gefangenen haben einen 
Rechtsstatus, der eher dem von Hintersassen 
in feudalen Gesellschaftsstrukturen, als dem 
von Bürgern eines demokratischen Rechts
staates entspricht. 

4. Der Vollzug verursacht ein hohes 
Ausmaß an Streß. 

Abschließung von der 
Außenwelt 

In der öffentlichen Diskussion hört man im
mer wieder, daß es dem Strafgefangenen zu 
gut gehe, die weiche Welle herrsche und 
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daß die Strafe eigentlich keine Strafe mehr 
sei. Hierbei wird übersehen, daß auch bei 
Lebensbedingungen, die denen eines durch
schnittlichen Arbeiters in Freiheit entspre
chen - wovon wir weit entfernt sind - der 
Vollzug infolge des Verlustes der persönli
chen Freiheit mit allen seinen Auswirkun
gen von erheblichem Strafübel wäre. Es 
fehlt jedoch Einfühlungs- und Vorstellungs
vermögen dafür, was es wirklich bedeutet, in 
einer geschlossenen Anstalt zu sein. In der 
politischen Diskussion besteht weitgehen
der Konsens über den hohen Wert der Frei
heit und die Notwendigkeit sie zu verteidi
gen. Nicht nur die Öffentlichkeit, auch der 
Vollzug verdrängt und verleugnet weitge
hend, was der Freiheitsentzug für Gefange
ne wirklich bedeutet. Dies mag teilweise er
klären, daß unser Vollzug übersichert ist. 
Man braucht sich hierbei nicht an für unsere 
Verhältnisse exotischen Ländern wie den 
Niederlanden oder Skandinavien orientie
ren, es genügt ein Blick in die Nachbarstaa
ten. Beurlaubung aus der Haft gibt es nicht 
nur bei unseren westlichen, sondern auch 
bei unseren östlichen Nachbarn, so in Un
garn und Jugoslawien. 

In Anbetracht der geringen Möglichkei
ten zu vollzuglichen Lockerungen bekom
men Besuche besonderes Gewicht. Mit Aus
nahme des Entlassungsvollzuges beträgt je
doch der Rechtsanspruch je nach Vollzugs
stufe zwischen zwei- oder vierwöchentlich 
eine Viertelstunde. Eine wesentliche Folge 
der übersteigerten Abschließung von der 
Außenwelt ist der Verlust der Möglichkei
ten, sich heterosexuell zu betätigen. Man 
lebt im Vollzug relativ gelassen und von der 
Öffentlichkeit weitgehend unbehelligt mit 
einem gerüttelten Maß an Homosexualität -
Schlagwort "Häfn'-warm"; der Gedanke, 
daß sich Gefangene und ihre mitbestraften 
Bezugspersonen körperlich lieben könnten, 
und sei es nur in besonderen Anstaltsberei
chen, gilt als skandalös. 

Auch bei Betrachtung der Öffnung 
nach innen ist der österreichische Vollzug als 
übersichert anzusehen. Während bei uns die 
Vollzugseinrichtungen weitgehend nach 
dem Schließfachprinzip betrieben werden -
der Großteil der Gefangenen kann sich in
nerhalb der Anstalten nicht frei bewegen 
und befindet sich außerhalb der Arbeitszei
ten größtenteils im Haftraum - herrscht bei-
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spielsweise auch in größeren deutschen und 
schweizerischen Vollzugsanstalten ein be
trächtliches Ausmaß an Bewegungsfreiheit 
innerhalb der Anstalt. Ausländische Erfah
rungen, denen zufolge Wohngruppen auch 
in Großanstalten möglich sind, blieben auch 
bei Neubauten in Österreich weitgehend 
unberücksichtigt. 

Das relative Strafübel 
Es wird häufig übersehen, daß das Strafübel 
aus dem relativen Abstand zwischen den Le
bensbedingungen in Freiheit und den Haft
bedingungen besteht. Wenn beispielsweise 
weitgehende wirtschaftliche und gesell
schaftliche Veränderungen nur zögernde, 
vorsichtige und kleine Anpassungsschritte 
im Vollzug bewirken, gewinnt der oberfläch
liche und voreingenommene Beobachter 
den Eindruck von Humanisierung bzw. wei
cher Welle. Tatsächlich aber hat sich mit 
dem relativen Abstand der Lebensbedin
gungen das Strafübel vergrößert. Dies sei 
näher erläutert: 

Die letzten 20 Jahre haben eine starke 
Vermehrung des gesellschaftlichen Reich
tums gebracht, z. B. im Konsumgüterbereich, 
elektronische Unterhaltungsgeräte, modi
sche Bekleidung, einen hohen Motorisie
rungsgrad mit stark gestiegener Mobilität. 
Der Gefangene darf weiterhin eigene Unter
hosen nur als Vergünstigung tragen, muß 
froh sein, daß das StVG (Strafvollzugsgesetz) 
eine Stunde Bewegung im Freien auch an 
Sonn- und Feiertagen garantiert, daß er Ra
dio hören und in großen Abständen fernse
hen kann und sich in letzter Zeit sogar Uh
ren sowie kleine private Fernseher im Voll
zug ausbreiten. 

Die Wohnkultur und die allgemeinen 
hygienischen Bedingungen haben sich stark 
verbessert. Im Vollzug ist man froh, in vielen 
Anstalten die Einleitung von Warmwasser in 
die Hafträume erreicht zu haben, bei Neu
bauten das Wohnen am Clo (WC im Haft
raum) durch Einbau gesonderter WC-Räu
me entschärfen zu können und die Belegung 
von Ein-Mann-Hafträumen aus Kaisers Zei
ten mit bis zu drei Gefangenen in den letz
ten Jahren weitgehend überwunden zu ha
ben. Weiterhin ist aber der Leibwäscheaus
tausch ebenso wie das Duschen im Regelfall 
einmal wöchentlich - wollen Sie im Sommer 
so lange in einem paar Socken herumlaufen? 
-, der Bettwäscheaustausch ca. alle 3 bis 4 
Wochen. 

Der gesetzliche Urlaubsanspruch ist 
stark gestiegen, AU,slandsreisen sind längst 
kein Luxus mehr - das Strafvollzugsgesetz 
kennt bei der Regelung der Häftlingsarbeit 
keinerlei Urlaubsansprüche innerhalb der 
Anstalt, die Öffnung des Strafvollzuges nach 
außen läßt weiter auf sich warten. 

Das Netzwerk der Sozialversicherung 
wurde immer dichter - die Gefangenen fal

, len weiterhin völlig heraus, auch dann, wenn 
sie als Freigänger wie freie Arbeitskräfte ar
beiten. Der Einbezug der Häftlinge in die 
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Arbeitslosenversicherung soll bevorstehen, 
Wirklichkeit ist er noch nicht. 

Die Wahl von mit Mitsprache- und Mit
gestaltungsrechten ausgestatteten Vertretern 
ist nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch 
in öffentlichen Einrichtungen wie Schule, 
Universität, Militär ausgebaut worden - im 
Vollzug ist nach wie vor eine Beschwerde 
bereits dann unzulässig, wenn sie von zwei 
Gefangenen unterschrieben wurde. 

Rechtsstatus für Gefangene 

Im Zusammenhang mit dem Rechtsstatus 
der Gefangenen ist viel von den ausgebau
ten Rechtsschutzeinrichtungen die Rede, 
schon weniger von ihrer Effektivität für die 
Gefangenen angesichts ihrer geringen sozia
len Macht im Vergleich zur Vollzugsverwal
tung. Sehr wenig ist die Rede von verschie
denen Hinweisen auf das feudalistische Ab
hängigkeitsverhältnis, in dem sich die Ge
fangenen gegenüber der Vollzugsverwaltung 
und ihren Organen befinden. 
• Wichtige Erleichterungen für die Gefan
genen, wie z. B. das Tragen eigener Leibwä
sche, die längere Beleuchtung der Hafträu
me (über 21.00 Uhr hinaus), die Aus
schmückung der Hafträume, Mal- und Zei-

chenerlaubnis, die Teilnahme am Fernseh
empfang und an Veranstaltungen werden als 
Vergünstigungen eingeräumt und sind nicht 
in Form von Rechtsansprüchen, die allen
falls bei Mißbrauch entzogen werden kön
nen, geregelt. Vergünstigungen sind Strafge
fangenen zu gewähren, die durch gute 
Führung erkennen lassen, daß sie an der Er
reichung des erzieherischen Zwecks der 
Strafe mitwirken (§ 24 StVG). Diese Formu
lierung räumt in der Praxis einen weiten 
Definitionsspielraum ein. Vergünstigungen 
hängen eben sprachlich mit Gunst zusam
men. 

Ähnliches gilt für den vielgescholtenen 
Stufenvollzug. Hier lautet beispielsweise die 
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Voraussetzung für das Aufrücken in die 
Oberstufe: wenn er (der Strafgefangene) sich 
gut führt und in seinem Gesamtverhalten 
bereits eine dem erzieherischen Zweck des 
Strafvollzuges entsprechende Lebensein
stellung erkennen läßt (§ 141 StVG). Eine 
Abschaffung des Stufenvollzugs ist zu erwar
ten, aber nicht gesichert. 
• Ein einer Ordnungswidrigkeit verdächtig
ter Strafgefangener kann abgesondert wer
den, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Si
cherheit und Ordnung zweckmäßig er
scheint (§ 116 Abs 2 StVG). Eine nähere 
Eingrenzung, wie z. B. auf erhebliche Ord
nungswidrigkeiten oder schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Ruhe und Ordnung 
sieht das Gesetz nicht vor. Natürlich wird in 
der Praxis zumeist nicht wegen jeder Klei
nigkeit abgesondert, aber das Gesetz ermög
licht es und verstärkt damit die grundsätzli
che Auslieferung der Gefangenen an die 
Entscheidungsmacht des Vollzugspersonals. 
• Die Strafgefangenen haben lediglich An
spruch mit "Sie" und nicht, wie hierzulande 
allgemein üblich, mit "Herr" oder "Frau" 
angeredet zu werden (§ 22 Abs 1 StVG). 
• Eine Eheschließung während der Straf
haft ist nur dann zu genehmigen, wenn ein 
Aufschub der Eheschließung bis zur Entlas
sung nicht zugemutet werden kann (§ 100 
StVG). 

Wozu diese verfassungsrechtlich be
denkliche Einmischung in eine Privatange
legenheit? 
• Strafgefangene, die vom Wahlrecht nicht 
ausgeschlossen sind, können ebenso wie Un
tersuchungshäftlinge von ihrem Wahlrecht 
im Regelfall keinen Gebrauch machen, da 
die Vollzugsverwaltung sich nicht in der La
ge sieht, sie auszuführen und die Wahl
behörden keine Wahlkomissionen in die An
stalten schicken. 
• Strafgefangene erhalten derzeit lediglich 
eine Arbeitsvergütung und sind nicht sozial
versichert - dies gilt auch für Freigänger, also 
Insassen, die unbewacht bei privaten Fir
men wie freie Arbeitskräfte tätig sind. Über 

~ o. 
e:: eine Anderung der Häftlingsentlohnung und 

eine Einbindung zumindest in die Arbeitslo
senversicherung wird seit Jahren verhandelt, 
ein Ergebnis steht noch aus. 

Wo nicht die Gunst waltet, da herrscht 
die Bürokratie und es fällt schwer zu ent
scheiden, was weniger schlimm ist. Übli
cherweise bleibt die bürokratische Regle
mentierung hierzulande auf die Arbeitszeit 
oder begrenzte Einzelerlebnisse als Partei 
beschränkt, im Vollzug erstreckt sie sich auf 
alle Lebensvollzüge, was ein Strafübel be
sonderer Art darstellt. Beispielsweise be
gnügt sich die Justizverwaltung nicht damit, 
vorzuschreiben, daß den Gefangenen ihr 
tägliches Brot zu geben sei, vielmehr ist dies 
detailliert geregelt. 

Die Brotausgabe ist wie die gesamte 
Gefangenenverpflegung in einer detaillier
ten Verpflegungsvorschrift geregelt. Die nor
male tägliche Brotration beträgt für männli
che Insassen 300g, für weibliche Insassen 
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200g. Bei kalter Abendverpflegung werden 
lOOg zusätzlich ausgegeben. An hohen Fest
tagen, an denen Kuchen ausgegeben wird, 
beträgt die normale Brotration lediglich lOOg. 

Bei der Ausgabe von Kostzubußen aus 
dem Titel der Arbeit soll die Ausgabe von 
Brot auf den tatsächlichen Bedarf und insbe
sondere darauf abgestellt werden, mit wie
viel Brot die ausgegebene Zubuße am be
sten verzehrt werden kann. 

In der Praxis bekommen die Strafgefan
genen sicherlich nicht weniger Brot, als sie 
benötigen, häufig mehr. Befremdlich ist je
doch die hier zu Tage tretende Grundphilo
sophie des Vollzugssystems, bis ins kleinste 
Detail die Befriedigung auch elementarer 
Lebensbedürfnisse zu reglementieren. Be
zeichnenderweise müssen die obigen Be
stimmungen wie auch die meisten anderen 
Details der Verpflegungsvorschrift als Teil 
der beruflichen Sozialisation von jedem 
Justizwachebediensteten in seiner Grund
ausbildung genau gelernt werden. 

Die Bevormundung der Gefangenen 
wird häufig mit ihrer Unfähigkeit, sich sozial
adäquat zu verhalten, begründet. Es besteht 
jedoch ein Teufelskreis zwischen Bevor
mundung und unmündigem Verhalten. Die 
Überreglementierung erzeugt bei den Ge
fangenen den Impuls, die bedrohte Identität 
durch ein den Anstaltsregeln zuwiderlaufen
des Verhalten zu sichern, wodurch ein star
kes Kontrollsystem erst recht notwendig 
wird. 

Haft erzeugt StreB 

Ein wichtiger Bestandteil des Leidens von 
Gefangenen ist die Haft als Streßerzeuger. 
Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Streß
forschung lassen sich sehr gut auf den Voll
zug übertragen. Es ist jedoch zu berücksich
tigen, daß es in der Haft nicht nur um die 
Arbeitssituation, sondern um die Lebenssi
tuation schlechthin geht. 

Streß ist das Resultat eines Konflikts 
zwischen Wollen und Können, zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Zielvor
stellungen und Realisierungsmöglichkeiten. 
Unbefriedigte seelische Bedürfnisse machen 
uns kaputt. Körperliche Reaktionen auf 
Streß sind vor allem Störungen des Schlafes, 
des Appetits, der Sexualkraft, Auswirkungen 
- zum Teil bedrohlicher Art - auf Puls, Blut
hochdruck, Hautfeuchtigkeit, Hormonhaus
halt, Blutfettgehalt sind meßbar. Umfangrei
che statistische Untersuchungen in verschie
denen Ländern zeigen auffallend erhöhte 
Veränderungen bei Arbeitnehmern aller Stu
fen, die eine als langweilig empfundene 
Tätigkeit ausüben, keinen Einfluß auf die 
Planung und Kontrolle der Arbeitsabläufe 
besitzen, über ein unbefriedigendes Klima 
und zwischenmenschliche Konflikte am Ar
beitsplatz berichten und "infolge organisato
rischer Umstände" in einer als fremd emp
fundenen Umgebung arbeiten. 

Das charakteristische Element psychi
schen Stresses ist die Ohnmacht. Die Kenn-
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zeichen eines besonders streßerzeugenden 
Arbeitsplatzes entsprechen weitgehend der 
Lebenssituation von Gefangenen. 

Eine Untersuchung von Danziger, feschek 
und Egger ("Der Weg ins Gefängnis") über 
Strafgefangene in einer österreichischen Voll
zugsanstalt ergab 1979 folgende Ergebnisse: 
39 % von ihnen litten an Herzbeschwerden, 
hingegen nur 7 % bei einer Nachkontrolle, 48 
% der Gefangenen an Kopfschmerzen, hinge
gen nur 20 % der KontroIIgruppe. 62 % der 
Gefangenen litten an Magenbeschwerden, 
hingegen nur 22 % der Kontrollgruppe. 

Hier sei angemerkt, daß die Arbeitssi
tuation der Justizwachebeamten ebenfalls in 
hohem Ausmaß von Streßfaktoren geprägt 
ist. Die Gemeinsamkeiten der Arbeitssituati
on der Justizwachebeamten und der Lebens
situation der Gefangenen werden allgemein 
viel zu wenig beachtet. 

Der übergroße Strafcharakter des öster
reichischen Vollzuges ist Ergebnis komplexer 
Zusammenhänge: Die zu vollziehenden Ge
setze (insbesondere das StVG) und Verwal
tungsvorschrift<;n sind über weite Strecken 
kleinlich, repressiv und wirklichkeitsfremd. 
Die sachlichen und personellen Ressourcen 
sind knapp und werden mangels eines trag
fähigen Leitbildes und entsprechend der in 
Österreich üblichen Verwaltungsvorschriften 
und Traditionen nur wenig effizient einge
setzt. 

Die Qualifikationen des Vollzugsperso
nals entsprechen nur in bescheidenem Aus
maß den komplexen Anforderungen der Ar
beit im Gefängnis (Managment von zumeist 
schwierigen Menschen in sehr schwieriger Si
tuation). Komplexe soziale und wirtschaftli
che Problemstellungen, denen sich Gesell
schaft und Politik nicht anders und reifer 
stellen wollen, werden in den Vollzug abge
schoben und überfordern ihn. (Aktuelles Bei
spiel: die Scharen von ausländischen Staats
bürgern, die wegen Bagatelldelikten in U
Haft genommen werden) 

An Sonntagsreden und Lippenbekennt
nissen zur Vollzugsreform mangelt es nicht, 
erforderlich ist: 
• Reform des Strafvollzugsgesetzes (hieran 
wird wieder einmal gearbeitet, ein durchgrei
fender Erfolg ist dringend zu wünschen); 
• mehr und bessere Ressourcen, Ein
führung zeitgemäßer Managment-Philoso
phien und -techniken; 
• Verbesserung der Aus- und Fortbildung 
der Vollzugs bediensteten (hier werden der
zeit Schritte gesetzt, u. a. durch die Errich
tung eines Fortbildungszentrums für den 
Strafvollzug); 
• Abbau der Haftzahlen, insbesondere im 
Bereich der Untersuchungshaft - hier gilt es 
aktuell den bereits gefundenen politischen 
Konsens gegenüber der Strafgerichtsbarkeit 
durchzusetzen. !l\i.~'iI~~:i;JfJj~~~~ß~~:1I~~2i1~~3,~l~ir~. 

Dr. Wolfgang Grafz ist Univ. Doz. für Kriminologie an 
der Universität Wien, Geschäftsführer des Fortbil
dungszentrums Strafvollzug und war vormals Leiter 
der Sondervollzugsanstalt Mittersteig. 
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DAS SALZßURGER RAUMORDNUNGSGESETZ 1 993 

Bodenlose 
Ordnung 

Die Raum-"Ordnung.ll im 
Bundesland Salzburg ver
sagte in den vergangenen 
Jahren auf allen linien. 
Zwei Jahre lang erhitzte 
die Debatte um das 
raumordnungspolitische 
Desaster den Salzburger 
landtag. Der verzweifelte 
lösungsversuch verdient -
über den regionalen Be
reich hinaus - Beachtung. 

Extreme Baulandüberhänge bei gleichzeiti
gem Stillstand des sozialen Wohnbaus im 
Zentralraum Salzburg, zehntausende von 
Zweitwohnungen, flächenfressende Zersie
delung, verbunden mit exorbitanten Infra
strukturkosten und unkontrolliert hin- und 
herflutenden Pendlerströmen, ein Wettlauf 
zwischen Bodenpreissteigerungen und Woh
nungskosten, unzählige Ausnahmegenehmi
gungen für Bauten im Grünland. Kurz: Ein 
raumordnungspolitisches Desaster .Um es 
zugespitzt auszudrücken: Die Raumordnung 
funktionierte eigentlich nur dort, wo sie sich 
gegen ihren eigentlichen Zielsetzungen und 
Aufgaben entfaltete: Sie funktionierte als 
Geldvermehrungsmaschine, indem massen
haft Bauland ausgewiesen wurde - auf Vorrat 
und für unbegrenzte Zeit - , ohne den Grun
deigentümern eine Gegenleistung abzuver
langen; sie funktionierte als Instrument der 
Bauernförderung ("Austraghäuser" für 
Fremdenpensionen), als Machtinstrument 
der Bürgermeister und als Ersatz für eine 
konsequente öffentliche Wohnbaupolirik, 
indem - insbesondere am Land - über isolier
te, konzeptlose Baulandwidmungen die Er
richtung von Eigenheimen gefördert wurde. 

Raumordnung ist weithin Sozialpolitik. 
Eine Raumordnung wie die in den letzten 
Jahrzehnten in Salzburg praktizierte verur
sacht hohe soziale Kosten. Sie kann daher als 
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Umverteilungsprozeß begriffen werden: Von 
Wohnungssuchenden und Mietern zu Spe
kulanten, von Steuerzahlern zu Nutznießern 
der Zersiedelung, von jenen, denen die La
sten der Naturzerstörung und des Pendelns 
auferlegt werden, zu den Beziehern fetter 
Bodenrenten. Die Entwicklung im Bundes
land Salzburg gefährdet selbst die Unterneh
merinteressen: Knappheit an Gewerbe
grundstücken, Verkehrschaos und Schwie
rigkeiten, für Arbeitnehmer Wohnraum zu 
finden, erwiesen sich zunehmend als Wachs
tumsengpaß. 

Der Salzburger Landtag hat am 21. 10. 
1992 nach zweijähriger hitziger Debatte ein 
neues Raumordnungsgesetz (SROG 1993) 
beschlossen. Das Gesetz stellt einen ver
zweifelten, möglicherweise zu spät kom
menden Versuch dar, der chaotischen, aus 
sozialer wie ökologischer Sicht unverträgli
chen Entwicklung Einhalt zu gebieten. Das 
Gesetz verdient über den regionalen Bereich 
hinaus Beachtung - nicht nur wegen seiner 
zum Teil innovativen Regelungsinhalte, 
sondern auch deswegen, weil der Gesetz
werdungsprozeß ganz massive verfassungs
rechtliche Hindernisse für eine wirksamere 
Raumordnung aufgezeigt hat. 

Ziel: Mobilisierung 
von Bauland 

Das Problem mit der höchsten Dringlichkeit 
war die Sicherung von Bauland für Wohnun
gen und Betriebe, hinsichtlich der künftigen 
Flächenausweisungen ebenso wie hinsicht
lich des bereits gewidmeten, aber gehorteten 
Baulands. "Mobilisierung von Bauland zu er
schwinglichen Preisen" war - in einer Kurz
formel ausgedrückt - das Ziel. 

Gerade an diesem Problem zeigt sich, 
wie sehr eine entschlossene Raumord
nungspolitik der Länder an vorgelagerten 
Schwachstellen der Rechtsordnung, nicht 
zuletzt auch der Verfassungsordnung, schei
tern kann. Gäbe es etwa eine wirksame Be
steuerung von unbebauten Baugrundstük
ken, dann wäre der Spekulationsdruck nicht 
so hoch und viele Flächen wären längst einer 
Verwertung zugeführt worden. Ähnliches 
gilt für die Zweitwohnungen. Auch hier hät
ten prohibitive Abgaben die Entwicklung 
deutlich gebremst. 
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Der Kern des Übels ist aber, daß die 
österreichische Rechtsordnung zur Zeit eine 
wirksame Positivplanung kaum zuläßt. Die 
Raumordnung sollte nämlich Entwicklungen 
nicht nur verhindern, sondern auch positiv 
steuern können. Dieser Mangel ist hinsicht
lich der im neuen Salzburger Raumord
nungsgesetz verankerten Vorbehaltsflächen 
für den geförderten Wohnbau besonders au
genfällig: Es ist zwar möglich, für diesen 
Zweck geeignete Flächen zu reservieren (d. 
h. andere Nutzungen auszuschließen). Es 
war aber aus verfassungsrechtlichen Grün
den nicht möglich, den Gemeinden gleich
zeitig ein "Einlösungsrecht" (d. h. das Recht 
auf Erwerb der Fläche, z. B. zum Verkehrs
wert), einzuräumen. Damit sind aber die 
Vorbehaltsflächen eine doch eher stumpfe 
Waffe im Kampf gegen die Wohnungsnot. 

Problem: Wirksame 
Drohungen 

Das gegenwärtige System ist in hohem 
Maße darauf angewiesen, daß der Eigentü
mer bei der Verwirklichung der öffentlichen 
Planungsvorstellungen mitspielt. Dazu muß 
man ihm aber etwas "bieten". Man kann 
ihm zwar auch "drohen" - letztlich mit dem 
Entzug einer für ihn positiven Widmung, al
so mit einer "Rückwidmung". Ob diese Dro
hung aber auch wirkt, darüber entscheiden 
die tatsächlichen Interessenlagen - und hier 
sitzen die Grundeigentümer oft am längeren 
Ast. Dazu kommt, daß eine Rückwidmungs
drohung, wenn sie in letzter Konsequenz 
auch realisiert werden muß, das genaue Ge
genteil dessen ist, was mit dem Grundstück 
aus öffentlicher Sicht eigentlich geschehen 
sollte. Wo Wohnungen stehen sollten, gibt 
es dann einen Flecken Grünland. Die Pla
nungsabsicht ist konterkariert. 

, Positivplanung ist also ein Gebot der 
Stunde. In verengten und hochbelastenen 
Gebieten - wie dem Zentralraum Salzburg -
müßte die Planung von Wohnen, Sozialein
richtungen, Betrieben, Infrastruktur, Ver
kehr und Erholungsflächen engstens mitein
ander verzahnt werden. Raumordnung ist 
heute eine extrem komplizierte logistische 
Aufgabe. Positivplanung wäre insoferne ein 
wichtiges Instrument des qualitativen 
Wachstums. Es gibt gegenwärtig aber kein 
wirksames Instrument, diese Vernetzung auf 
hohem Niveau auch durchzusetzen. Wenn 
man Raumplanung ernst nehmen will, dann 
wird kein Weg daran vorbeiführen, in be
stimmten Planungsgebieten den öffentli
chen Interessen eine deutlich höhere Prio
rität zuzuweisen als den Eigentümerinteres
sen. Die Gemeinschaft muß dazu in die La
ge versetzt werden, über Grundstücke so zu 
verfügen, daß der Planungszweck erreicht 
wird, zeitlich, inhaltlich und nach qualitati
ven Kritierien. 

Der Salzburger Landesgesetzgeber 
konnte angesichts dieser bedauerlichen Ver
fassungsrechtslage das Problem der Verfüg-
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barkeit und Mobilisierung von Baugrund 
nicht durch einen direkten Zugriff auf die 
dafür geeigneten Flächen lösen, selbst wenn 
dies politisch konsensfähig gewesen wäre 
(woran man zweifeln kann). 

Auf der Suche nach einer Ersatzlösung 
griff der Landtag auf ein (für Österreich) in 
dieser Form neues Instrumentarium zurück, 
das so genannte Vertragsmodell: Die Ge
meinden werden in § 14 SROG dazu ver
pflichtet, Vorsorge für Wohnraum und Be
triebsflächen zu treffen und sich dabei pri
vatrechtlicher Instrumente zu bedienen. In 
Hinkunft sollen die Gemeinden nur dann 
Bauland ausweisen, wenn in einer Vereinba
rung mit dem Grundeigentümer festgelegt 
wird, wie die ausgewiesene Fläche verwen
det wird. Dabei soll ein Teil des Grund
stücks (möglichst die Hälfte) vom Grundei
gentümer abgetreten werden, um die von 
der Gemeinde angestrebten (in den Ent
wicklungskonzepten vorab planerisch dekla
rierten) räumlichen Entwicklungsziele zu er
reichen. Dahinter steht die Absicht, aus An
laß der mit dem Planungsakt beim Eigentü
mer gegebenenfalls eintretenden Reich
tumsvermehrung im Wege einer Vereinba
rung preisgünstige Grundstücke zu erhalten. 

Auf diese Weise müßte es möglich sein, 
einen beträchtlichen Teil des Grundstücks 
zu einem Preis, der über dem Grünland
preis, aber deutlich unter dem Baulandpreis 
liegt, für den Wohnbau zu sichern. 

Auf die Gemeinden wird dabei insofer
ne Druck ausgeübt, als eine nicht ausrei
chende Verwirklichung der Verpflichtung 
zur Vorsorge für Wohnen und Betriebe eine 
Versagung des Flächenwidmungsplanes 
durch die Aufsichtsbehörde nach sich zieht. 
Das Vertragsmodell ermöglicht also - soferne 
der Eigentümer ein Interesse an einer Bau
landausweisung hat - durchaus eine Art 
(nicht-monetären) Planwertausgleich. Zu
dem wird es möglich, im Vertrag auch um
fassend die Art der Verwendung der 
Flächen, den Zeitraum der Verwirklichung 
der Planungsabsichten und allfällige Sank
tionen zu regeln. 

Gebot der Stunde: 
Positivplanung 

Unter den gegebenen Bedingungen ist diese 
Lösung nicht schlecht. Ihre Schwächen dür
fen aber nicht übersehen werden: Zum ei
nen ist die Örtliche Raumplanung dafür ver
antwortlich, daß diese Möglichkeiten konse
quent umgesetzt werden. Die Verträge las
sen dabei sehr weitreichende Spielräume zu. 
Die Planung wird sich stark an den vorhan
denen vertraglichen Möglichkeiten (d. h. an 
den Interessenlagen) orientieren und sie 
wird damit aus der Sicht der öffentlichen 
Planungsinteressen nicht so konsistent und 
wirksam sein. können wie eine echte Positiv
planung. Da es um sehr viel Geld geht, 
eröffnet die Vertragspraxis auch ein weites 
Feld für ein Einfließen unsachlicher Intcres-
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sen. Die Konflikte, vor allem in kleinen Ge
meinden, sind diesbezüglich vorprogram
miert, auch wenn das Gesetz eine strikte 
Gleich behandlung gebietet. Die Art und 
Weise der Vertragspraxis der Gemeinden 
wird, auch wenn sie korrekt gehandhabt 
wird, immer wieder Vorwürfen und Verdäch
tigungen ausgesetzt sein, sei es, daß sie ge
genüber dem Eigentümer als zu entgegen
kommend angesehen wird, sei es, daß sie 
vom Eigentümer als "Erpressung" empfun
den wird. 

Das" Vertragsmodell " greift vorerst nur 
bei Neuausweisungen von Bauland. In wei
ten Teilen des Bundeslandes Salzburg be
stehen aber, wie erwähnt, Baulandüberhän
ge, die zum Teil den Bedarf von Jahrzehn
ten decken könnten. Hier besteht für den 
Eigentümer überhaupt keine Veranlassung, 
per Vertrag der Gemeinde entgegenzukom
men. Eine der wichtigsten Aufgaben des 
neuen ROG war es daher, diese Überhänge 
zu beseitigen. 

Bestechend einfach und wirksam er
schien vorerst eine Lösung, die unter dem 
Titel "ex-lege-Verfall" diskutiert wurde: In
nerhalb einer möglichst kurzen Frist sollte 
das gesamte Bauland (ausgenommen kleine
re Grundstücke) per gesetzlicher Anordnung 
(automatisch) in Grünland verfallen bzw. mit 
Inkrafttreten des Gesetzes nur mehr unter 
eng umrissenen Voraussetzungen (z. B. Ab
schluß eines Vertrages mit der Gemeinde) 
bebaut werden können. Von diesem Druck-

Sommerkurs 
auf Burg Plankenstein 

KORPE~~ACHE 
CLONNARBEIT 

G5TAlT1HERAPIE 
31. Juli bis 7. August 1993 

Leitung: Maria Thanhoffer 
Assistentin von Prof. Samy Molcho 

Dozenten: 
Stefan Cassani 
Dr. Hans Rnder 

Mag. Martina Sagmeister 

Information und Anmeldung: 
Maria Thanhoffer, A 1230 Wien 

Blumentalgasse 3, Tel. 0222/88 26 12 

Seite 13 



Recht & Gesellschaft --------------------------------

mittel erhoffte man sich eine schnelle Mobi
lisierung: Jene Grundeigentümer, die ihr 
Grundstück nicht schleunigst zur Verbauung 
brachten, hätten sich der Gefahr ausgesetzt, 
eine weitgehende Entwertung zu riskieren, 
möglicherweise auf unabsehbare Zeit. 

Auch hier zeigten sich massive verfas
sungsrechtliche Schranken für eine wirksa
me Ausgestaltung dieses Instruments. Vor
gaben wie Gemeindeautonomie, Eigentums
garantie, Gleichheitssatz und Kompetenzsi
tuation führten dazu, daß eine Iegistisch 
haltbare Formulierung die Grundidee dieses 
Modells nur mehr in sehr verwässerter Form 
enthielt. Insbesondere konnte die Planungs
autonomie der Gemeinden nicht durch ei
nen gesetzlichen Gewaltstreich quasi 
flächendeckend beseitigt werden. Zudem 
mußten ausreichende Verwertungsmöglich
keiten für die Grundeigentümer eröffnet 
werden, wollte man nicht Entschädigungs
zahlungen an die vom Verfall Betroffenen 
riskieren, ohne dafür auch nur einen Qua
dratmeter Boden für den Wohnbau zu erhal
ten. Auch raumordnerisch wäre diese Varian
te höchst problematisch gewesen: Der Ver
fall in Grünland beseitigt die Bebaubarkeit 
gerade jener Grundstücke, die an sich für ei
ne sinnvolle Bebauung vorgesehen wären. 
Für die im Zuge des Verfalls bewirkten 
Grünlandwidmungen gibt es im Grunde kei
ne fachliche Rechtfertigung. Das macht die 
Lösung auch unter dem Gesichtspunkt des 
Gleichheitssatzes höchst bedenklich. 

Die nunmehr im Gesetz verankerte Lö
sung des Problems stellt den Versuch dar, 
die Ziele des "ex-Iege-Verfalls" in einer legi
stisch einwandfreien Form zu erreichen, also 
zu einer schnellen, entschädigungslosen 
Rückwidmung in Grünland zu gelangen, 
wenn binnen einer kurzen Frist keine Be
bauung erfolgt. Unbebaute Baugründstücke 
können nun nach Ablauf eines Jahres nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzesyon der Ge
meinde in Grünland zurückgewidmet wer
den, es sei denn, der Grundeigentümer hat 

ALSOSIL 
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durch einen innerhalb dieser Frist erfolgen
den Antrag auf Bauplatzerklärung seine kon
krete Bebauungsabsicht manifestiert. In die
sem Fall ist eine kurzfristig erfolgende Be
bauung sichergestellt. Im Falle einer Rück
widmung ist - für mehr als 10 Jahre gewid
metes Bauland - keine Entschädigung zu lei
sten. Unabhängig von dieser Rückwid
mungsmöglichkeit verfallen - ohne Dazwi
schentreten eines Rechtsaktes der Gemein
de - unbebaute Baugrundstücke ein Jahr 
nach Inkrafttreten des Gesetzes in "Rohbau
land". Sie können dann nur mehr auf der Ba
sis eines Bebauungsplanes (die Gemeinde 
kann auch hier auf einen Vertrag dringen) 
bebaut werden. Die Zurückstufung in Roh
bauland kann durch einen während der ein
jährigen Übergangsfrist gestellten Antrag auf 
Baubewilligung verhindert werden. Die - al
lerdings sehr kurzen - Fristen für die Dispo
sition des Grundeigentümers waren erforder
lich, um Entschädigungen zu vermeiden. 

Faule Lösung: 
Kompromiss~ 

Die Lustlosigkeit vieler Gemeinden, ihre 
Baulandüberhänge zu beseitigen, ist empi
risch nachweisbar. Es blieb schließlich nur 
ein Ausweg, in diese Richtung "von oben" 
Druck zu erzeugen: über Landesentwick
lungspläne, insbesondere in Form sektoraler 
Fachplanungen für Wohnen, Gewerbe und 
Industrie, Verkehr, Grünland, usw., die Ge
meinden so schnell als möglich zu einer An
passung ihrer Flächenwidmungspläne an 
diese übergeordneten Vorgaben zu zwingen. 
Eine Vorgabe kann es auch sein, das Bau
land auf den Minimalbedarf der nächsten 
Jahre zu reduzieren. Diese Lösung ist ge
genüber dem handstreichartigen ex-lege
Verfall aus raumplanerischer Sicht die ein
deutig bessere. Auf diese Weise lassen sich 
zwei Ziele miteinander kombinieren. Inner
halb eines Zeitraums von etwa 4 Jahren kä-

me es nicht nur zu einer Reduzierung der 
Baulandüberhänge (verbunden mit einem 
entsprechenden Mobilisierungsdruck), son
dern diese Reduzierung erfolgt auch in Übe
reinstimmung mit großflächigen Entwick
lungszielen und -leitbildern. Die Realisie
rung dieser Möglichkeit liegt nunmehr in 
der Hand der Vollziehung, aber - und das ist 
der Fortschritt - nicht mehr so stark wie bis
her in der Hand der Gemeinden. 

Die Vollziehung - gegebenenfalls die 
Aufsichtsbehörde - ist vom Gesetz her nun 
endlich auch dazu angehalten, der Flächen
vergeudung durch zu geringe Bebauungs
dichten Einhalt zu gebieten. Der Grundsatz 
des sparsamen Umgangs mit dem Boden ist 
im SROG 1993 als normativ wirksames Prin
zip verankert. Zu geringe Bebauungsdichten 
können zur Unwirksamkeit der Verordnun
gen der Gemeinden führen. Bei konsequen
ter Handhabung dieses auf eine Verdichtung 
abzielenden Normenkomplexes könnte sich 
ein Resultat ergeben, das weitsichtige 
Raumplaner längst fordern: Das Aus für den 
Neubau freistehender Eigenheime, zumin
dest in Gebieten, in denen der Boden sehr 
knapp geworden ist - und das sind große 
Teile des Bundeslandes. 

Zusammenfassend ist das neue Salzbur
ger ROG in seinem (hier dargestellten) 
Kernstück als ein zwar wohldurchdachter, 
aber letzi ich nicht ausreichender Kompro
rniß zwischen dem Zwang zu einer an quali
tativen sozialen, ökologischen und wirt
schaftlichen Entwicklungszielen orientierten 
Raumordnung und den beschränkten verfas
sungsrechtlichen Möglichkeiten zu bezeich
nen. Der Handlungsbedarf auf Bundesebene 
ist nach wie vor in vollem Umfang gegeben: 
eine wirksame Bodenbesteuerung und die 
Übertragung der Kompetenz "Volkswoh
nungswesen" an die Länder sind dabei nur 
die wichtigsten Forderungen. 

Dr. Klaus Firlei ist Univ. Prof. am Institut für Arbeits· 
und Sozialrecht an der Universität Salzburg. 

Sechsschimmelgasse 20/5 
A1090Wien 
Tel.: (0222)31 5554 (319 55 54) 

(0222) 31007 82 
Fax: (0222)319 85 12 
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SPEZIALSERVICE FÜR OSTEUROPÄISCHE SPRACHEN. 

Russisch * Polnisch * lul arisch * Rumanisch * Slowakisch * Serbokroatisch * Tschechisch * Un arisch 
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SECHS MONATE SIND NICHT GENUG 

Befristetes 
Wohnen 

73 % aller privaten 
Wohnungen werden nur 
mehr befristet ange
boten.(1) Hier ein Beispiel 
des 6-Monate-Geschäfts: 

B (2) erhielt von seinem Schwager die Tele
fonnummer von "Herrn Stefan", welcher 
ihm zusagte, daß er eine Wohnung im 10. 
Bezirk für 2 Jahre bekäme. S 55.000.- müsse 
als "Ablöse" bezahlt werden. Die Wohnung 
besteht aus 2 Zimmern, Kabinett, Küche, ist 
ca. 40 qm groß, unmöbliert und weist den 
Kategoriestandard "D" auf; d.h. sie verfügt 
über kein Klosett im inneren. 

"Herr Stefan" vereinbart mit Bein 
Treffen in einem Gasthaus bei der Hausver
waltung ums Eck. Anwesend ist auch "Herr 
Petko", ebenfalls Mitarbeiter der Hausver
waltung. B wird von "Herrn Stefan" und 
dcssen Chauffeur zu seiner Bank im 10. Be
zirk gebracht, wo er den verlangten Betrag 
behebt. Zurück im Gasthaus im 16. Bezirk 
lIbcrgiebt B den Betrag von S 55.000.- an 
"Hcrrn Stefan". Vor Übergabe bestätigt 
"I [err Stefan" B nochmals mündlich, daß 
dcr Vertrag auf 2 Jahre ausgestellt werde. 
Dcr Vertrag soll aber zunächst nur auf 1 Jahr 
luutcn, da sonst die Steuern zu hoch wären. 
Nilch 1 Jahr werde dann auf den Namen der 
Lcbensgefährtin ein weiterer I-Jahres-Ver
Ht\!I: ausgehändigt. 

Die - ebenfalls bei der Unterredung im 
(lusthaus anwesende - Lebensgefahrtin will 
(lilie Bestätigung für die bezahlte Ablöse, die 
~It, nicht bekommt; dafür darf sie aber nicht 
wm Hausverwalter mitkommen. B darf 
"llerrn Stefan" zum Hausverwalter folgen, 
!III1ß (,bcr einige Zeit am Gang warten, bis er 
von "Hcrrn Stefan" und dem Hausverwalter 
1A11llleinsam empfangen wird. 

B muß beim Hausverwalter auf einem 
krl tll Blatt Papier unterschreiben. Auf seine 
I, 1I111,e, ob CI' denn keinen schriftlichen Miet

\'! IllIf'. erhalte, wird vom Hausverwalter be-
1!I('(k,n, daß dieser per Post zugestellt wer-

111' 11 erhält zwei Monate danach einen 
111 iftlichcn Vertrags text, der seine Unter-
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schrift als Mieter aufweist. Der Text enthält 
den Passus, daß die Mietdauer sechs Monate 
beträgt. 

Bei Rund L (3) , der deutschen Sprache 
unkundige Mieterinnen desselben Hausver
walters, denen von "Herrn Stefan" länger als 
einjährige Mietverträge zugesagt, dann aber 
6-Monats-Verträge ausgefertigt wurden, wur
den, ebenso wie bei B, noch vor Ablauf von 
6 Monaten gerichtliche Übergabeaufträge 
beantragt. Diese erwachsen wie Aufkündi
gungen in Rechtskraft und sind vollstreck
bar, wenn nicht binnen 14-tägiger Frist nach 
Zustellung Einwendungen erhoben werden. 
Zeitgerecht mit der Zustellung der Überga
beaufträge werden die Mieterinnen von 
"Herrn Stefan" in die Hausverwaltung zi
tiert, wo ihnen erklärt wird, daß eine formlo
se "Verlängerung" der Mietverträge erfolge. 
Diese sei allerdings mit einer Einzahlung 
von S 3.000.- verbunden. Die Mieterinnen 
leisten - ahnungslos - die geforderte Summe 
und lassen sich zudem weismachen, daß der 
gerichtliche Übergabeauftrag bedeutungslos 
sei. Dieser wird dergestalt mangels Erhe
bung von Einwendungen dagegen voll
streckbar und droht den Mieterinnen als Ti
tel zur jederzeitigen Durchführung der ge
richtlichen Zwangsräumung. 

Als B den schriftlichen Mietvertrag er
hält, wendet er sich an "Herrn Petko", da 
dieser Mitarbeiter der Hausverwaltung im 
Hause wohnt. Dieser erklärt, daß - zum 
Schein - ein 6-Monatsvertrag erstellt wurde, 
da sonst die Steuern zu hoch kommen wür
den. Dennoch erhält B wenig später den ge
richtlichen Übergabe auf trag. B wird von 
"Herrn Stefan" aufgesucht, der ihm kurzer
hand den gerichtlichen Auftrag wegnimmt, 
aber versichert, daß der Mietvertrag um ein 
Jahr verlängert werde. 

Der - wenn auch nur zum Schein ge
schlossene - 6-Monats-Mietvertrag bietet 
mehrfache Vorzüge für VermieterInnen: 
Denn ein derartiger Vertrag unterliegt 
gemäß § 5 Abs2 Zif 3 MRG nicht dem 
Mietrechtsgesetz (MRG). Die Bestimmun
gen über (u. a.) Mietzinsgrenzen, verbotene 
Ablösen, Betriebskosten sind daher nicht an
wendbar. Die ominöse 6-Monate-Frist findet 
eine, so meint manche/r VermieterIn und 
wohl auch allzuviele MieterInnen, für erste 
vorteilhaft, zweite tückisch scheinende Ent
sprechung in der Bestimmung des § 16 Abs 
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1 Zif 7 MRG (im Jargon: 16/1/7), die die 
Obergrenze des zulässigen Hauptmietzinses 
zur "Angemessenheit" aufsteigen läßt: Für 
Mietverhältnisse, die länger als ein halbes 
Jahr (= 6 Monate) bestanden haben, sind 
Mietzinsvereinbarungen über den Katego
riemietzins hinaus zulässig. 

Der listige Vermieter kann unter Hin
weis auf die angeführten Gesetzesstellen 
zunächst einen nicht den MieterInnen
schutzbestimmungen unterliegenden 6-Mo
nats-Vertrag "hergeben". Danach kann er 
den Mieterinnen, die sich durch ein halbes 
Jahr hindurch an einen durch nichts als Wu
cher und laesio enormis (und wo diese anzu
siedeln sind, ist mir nicht bekannt gewor
den) begrenzten Mietzins gewöhnen muß
ten, zu den seI ben Bedingungen, die ja auch 
auf dem - weiterhin offenstehenden - Markt 
zumindest in der Regel aufVermieterInnen
seite nicht zu verbessern sind, eine Fortset
zung des Mietverhältnisses (gnädig) anbie
ten und darauf hinweisen, daß nun die Ver
einbarkeit nach "Angemessenheit" (=im 
VermieterInnenjargon: "Freie Vereinbar
keit") vorliege. Das hieße: zuerst kein 
MRG-Schutz; nach 6 Monaten freie Miet
zinsbildung. 

Den aufgeregten LeserInnen sei Beru
higung zuteil: Die dargestellte Praxis wird 
als unrechtens angesehen (4). Denn die Ver
einbarung des "angemessenen" 16/1/7-
Mietzinses ist unwirksam, wenn gleichzeitig 
(oder in zeitlich-causaler Nähe) die Mietver
tragsverlängerung erfolgt. 

Den - doch nicht ganz so listigen - wie 
beschrieben vorgehenden VermieterInnen 
ist dennoch durch die genannten Bestim
mungen in dreifacher Weise gedient: Sie 
nehmen an der - weit verbreiteten - Rechts
unkenntnis der MieterInnen Gewinn oder, 
im Fall der späteren Aufklärung, äußerst 
wohlfeilen Kredit (5). Für den Fall, daß eine 
Vertragsfortsetzung über die Frist von sechs 
Monaten hinaus als nicht im Zusammenhang 
mit der Vereinbarung des "freien" Mietzin
ses nach 16/1/7 stehend dargestellt werden 
kann, profitieren Vermieterinnen hinfort 
vom Benefiz des "angemessenen" Mietzin
ses. Denn angemessen ist derjenige Miet
zins, der von den als Sachverständige auftre
tenden KollegInnen der VermieterInnen
branche als üblich klassifiziert wird. Was al
lerdings üblich ist, ließe sich schneller aus 
einer Zusammenschau der Wohnungsinsera
te ermitteln. 

6 Monate nach 
Übergabeauftrag 

Nach Aktionsmustern der oben dargestellten 
Art sucht der Vermieter neben den Gesichts
punkten des außerhalb des MRG stehenden 
Vertragsverhältnisses und des "frei verein
barten" Mietzinses noch eine weitere 
Fußangel gegen MieterInnen ins Treffen zu 
bringen: Er bedient sich einmal der für befri
stete Verträge praktischen Möglichkeit, den 
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Übergabeauftrag als Titel für die gerichtli
che Zwangsräumung zu erlangen, zum ande
ren der für eben diesen Titel vorgesehenen 
Vollstreckbarkeit während der auf die Erlas
sung folgenden sechs Monate. Auf diese 
Weise gelingt die Beibehaltung der für den 
Zeitraum von sechs Monaten ab Vertrags
laufzeit eines 6-Monatsvertrags vorgesehe
nen Entbindung vom MieterInnenschutz für 
eine Mietzeit bis zu einem Jahr. Faktisch, 
nicht rechtens. Ab dieser Dauerr wirds dann 
endgültig brenzlig, denn die Befristung über 
1 Jahr ist bei MRG-Hauptmieten unwirksam 
und hätte das Entstehen eines Mietverhält
nisses auf unbestimmte Zeit zur Folge. 

Ein übriges "Einnahmegroscherl" er
gibt sich dann bei der herbeigewünschten 
Vertragsverlängerung. Ob ohnedies ein län
ger als 6-monatiges Vertragsverhältnis ur
sprünglich mündlich zugesagt war, oder ob 
tatsächlich aus freien Stücken ein 6-Monats
Vertrag abgeschlossen wurde, spielt keine 
Rolle: Kassiert wird mit derselben Logik, die 
bei Wohnungsbehalt ebensowenig Begrün
dung benötigt wie bei Anmietung. Die 
Selbstdarstellung der VermieterInnen als 
gnädig und ach so verständig gelingt bei 
"Vertragsverlängerungen" wohl noch besser. 

Wenn der/die MieterIn die Spielregel 
der Macht und Gnade von "Realitätenver
mittlern, -treuhändern" oder unprätentiösen 
HausverwalterInnen nicht verstehen will, 
wird auch mal die in der Innenseite des Sak
kos hereitgehaltene Pistole \'Orgewiesen, 

werden Drohungen wie "wir haben schon 
ganz andere Leute hinausgeworfen" ausge
stoßen oder von "Herrn Stefan" das Tür
schloß von B nachgesperrt und diesem versi
chert: "Du siehst, wenn ich will, kann ich 
ganz leicht in Deine Wohnung hineinkom
men." 

Neffe Einladung 
zum Mißbrauch 

Daß die gesetzlichen Möglichkeiten in Ver
bindung mit 6-Monats-Verträgen geradezu 
einladen, Mißbrauch zu treiben, sollten mitt
lerweile auch die Hinterbänkler (6) des Ge
setzgebers begriffen haben. Nicht so, die mit 
eben beschriebenen Causen befaßte Richte
rin eines Bezirksgerichtes. 

Für diese ist die im Verfahren getroffe
ne Darstellung einer Mieterin, daß schon 
mangels Kenntnis der deutschen Sprache 
und wegen des nicht einsehbar gemachten 
Vertragstextes, dessen letzte Seite ihr aller
dings zur Unterfertigung vorgehalten wurde, 
die mündliche Zusage der Unbefristetheit 
des Mietvertrages zum Vertragsinhalt gewor
den ist, ebenso bewußt tatsachenwidriges 
Vorbringen, wie die Darlegung von Rund L 
im Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist 
zur Erstattung der Einwendungen gegen 
den Übergabeauftrag, daß die Frist wegen 
der Sprachunkundigkeit und des Unvermö
gens zu lesen (Analphahetismus) versäumt 

wurde, das be~ußte, ja sogar "absichtliche" 
Versäumen der Einwendungsfrist erkennen 
läßt. 

Von eben dieser Richterin wird - nicht 
daß sie hierüber zu zweifeln Anlaß gegeben 
hätte - berichtet, sie läge Wert klarzustellen, 
grundsätzlich die Interessen der Vermiete
rInnen, offenbar auch des beschriebenen 
Typus, vor denjenigen der MieterInnen zu 
berücksichtigen. 

Dem nur unzulängliche Abhilfe zu bie
ten, kann dem Gesetzgeber nur bedingt vor
gehalten werden; uneingeschränkt aber, 
über die Einräumung des 6-Monatsvertrages 
ein Einfallstor für tollkühne Manipulationen 
von VermieterInnen zum Nachteil des be
rechtigten Wohninteresses offenzuhalten. 

Dr. Gabriel Liedermann ist Rechtsanwalt in Wien. 

(1) SPÖ Wien in: FORVM 465-467,5 
(2) und (3) Namen dem Autor bekannt 
(4) OCH, 29.10.1985, 5 OB 84/85, MietSlg. 
45/1985; 37.232,37.316 
(5) Die Rechtsprechung geht bei der Rückerstat
tung der gesetzwidrigen Zahlung von einer Ver
zinsung mit 4 Prozent p. a. aus. Auf dem Kapi
talmarkt fiele für den/die Kreditnehmerln die 
rund dreijache Verzinsung an. 
(6) Die Koalitionsparteien haben sich zwar kürz
lich für die Abschaffung der Sechs -Monats -M iet
verträge ausgesprochen, Skepsis erscheint aber 
dennoch angebracht: Ein diesbezüglicher Ministe-
11({lfI/!fJ!'lfr( lifgt lliillllirh llirht vor. 

•• 
Dr. Unter & Dr. Uber 

GESCHUH 
D r. U nte r: An Himmels PI orte steh ich nun 

und GEA in die Holle, 
wo ich den Betten, Stühlen, Schuh'n 
verzouberzaubt verfalle. 
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GEBETT 

GEA 
G Sitzel1L' ehet\ . lege1\. 

1010 Wien, Himmelpforlgosse 26, Telefon 512 19 67 
1080 Wien, Lange Gosse 24, Telefon 408 36 26 

JURIDIKUM 

Dr. Über: Während wir darüber nachdenken, wie wir da 
wieder herauskommen, sol/ten wir darüber nachdenken, 
warum wir nicht hineinGEAngen sind! 

D r. U nte r: Die lange Gasse wird viel näher, 
teilst du sie nur durch zwei, 
und in der Mittemitt ist GEA, 
da schau ich mal vorbei. 

Dr. Über: GEAtistisch gesehen denken wir viel zu viel, wir 
sollten einmal daran denken, nicht mehr soviel zu denken, 
worüber reden wir eigentlich, Dr. Unter? 

GEA 
G Sitzel1L' ehe1\. lege1\. 

1010 Wien, Himmelpforlgasse 26, Telefon 5121967 
1080 Wien, Lange Gasse 24, Telefon 40B 36 26 
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EUROPOL UND DIE ANDEREN 

Deutscher 
Erfindungsgeist 

In den meisten europäi
schen Ländern erleben wir 
derzeit eine neue Runde im 
Kampf zwischen zwei Deu
tungen des "Rechtsstaa
tes": Die eine versteht die 
Durchsetzung des Rechts in 
erster Linie als Instrument 
zum Schutze der Freiheiten 
und Grundrechte der Bür
gerinnen gegen staatliche 
Machtausübung, für die 
andere steht der Schutz 
der Sicherheit der "staats
tragenden Mehrheit" vor 
Gefährdungen, Störungen 
und abweichendem Ver
halten an erster Stelle. 

Diese letztere Auffassung des Staates als "Si
cherheitsstaat" scheint sich derzeit europa
weit durchzusetzen. Ein Lieblingsschlagwort 
ihrer Anhänger ist die "vorbeugende Verbre
chensbekämpfung". Danach muß Ver
brechen erkannt und bekämpft werden, be
vor es begangen werden kann. Darum muß 
im "Vorfeld" des Verbrechens überwacht 
und kontrolliert werden. In dieser polizeili
chen Optik droht auch der unbescholtenste 
Bürger bald zum potentiellen zukünftigen 
Täter zu werden. Ganz nach dem Motto: 
"Den Täter haben wir, eine Tat wird sich 
schon finden" (frei nach E. T. A. Hoffmann). 

Sicherheitsstaat 
Deutschland 

111 Deutschland dominiert die "vorbeugende 
V l~rbrechensbekämpfung" schon seit länge
rem die strafrechtliche und polizeiliche Ent-
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wicklung. Dabei werden unbekümmert 
rechtsstaatliche Garantien über Bord gewor
fen. Ein Paradebeispiel dafür ist die Aushöh
lung des Prinzips einer strikten Kompetenz
trennung von Polizei und Geheimdiensten. 
Die Polizei darf bei der Beweismittelbe
schaffung keine Geheimdienstmethoden an
wenden und darf nur gegen strafrechtlich 
Verdächtige ermitteln. Geheimdienste kön
nen sich ihre Informationen so ziemlich mit 
allen Mitteln beschaffen, diese dürfen aber 
nicht als Beweismittel in einem Strafverfah
ren verwendet werden. 

Mit dieser Trennung sollte die Wieder
erstehung der Gestapo für immer unmöglich 
gemacht werden. Doch heute macht man 
sich in der BRD im Namen der "Sicherheit" 
wieder daran, die beinahe unbegrenzte Zu
sammenarbeit von Polizei und Geheimdien
sten zu legalisieren. Die internationale "Or
ganisierte Kriminalität" liefert den Vorwand 
für den Aufbau einer polizeilichen Überwa
chungsmaschinerie. 

Die Zusammenarbeit fußt auf drei Säu-
len: 
• Das "Gesetz zur Fortentwicklung der 
Datenverarbeitung und des Datenschutzes" 
(in Kraft seit Dezember 1990) ermöglicht 
den reibungslosen Datenaustausch zwischen 
Polizei- und Geheimdiensten; 
• Die "Koordinierungsgruppe Terroris
musbekämpfung" (KGT). Sie wurde im Mai 
1991 geschaffen. Unter der Führung des 
Bundeskriminalamtes (BKA) ist die KGT 
ein gemeinsamer Stab von Polizei, Geheim
diensten und Justiz, der unter "voller Aus
schöpfung des rechtlich Zulässigen" zuarbei
ten soll; 
• Ein Entwurf für ein "Gesetz zur Be
kämpfung des illegalen Rauschgifthandels 
und anderer Erscheinungsformen der Orga
nisierten Kriminalität" (OrgKG). Einmal in 
Kraft würde dieses Gesetz die Anwendung 
geheimdienstlicher Fahndungsmethoden -
auch gegen Unverdächtige - wie V-Mann
Einsatz, Raster- und Schleppnetzfahndung 
durch die Polizei legalisieren. Entsprechen
de Anpassungen der Strafprozeßordnungen 
und der Polizei gesetze der Länder wurden 
bereits vorsorglich vorgenommen. 

Das "Datenschutzgesetz" gestattet die 
verdeckte Überwachung und den Gebrauch 
geheimdienstlicher Mittel wie V-Männer, 
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Abhöreinrichtungen, geheime Vidcoauf
zeichnungen. Auf solche Weise beschaffte 
Daten können aufbewahrt werden, "sowcit 
dies zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich 
ist". Dies bedeutet für einen pflichtbewuß
ten und erfüllungseifrigen Polizeibeamten 
wohl immer. 

Das Vorliegen eines Tatverdachtes ist 
nicht erforderlich. 

Die Daten können zwischen dem MAD 
(Militärischer Abwehrdienst), dem BND 
(Bundesnachrichtendienst), dem Verfas
sungsschutz, den Landeskriminalämtern, 
dem BKA, den Zollbehörden und den 
Staatsanwaltschaften ausgetauscht werden, 
wenn es um Staatsschutzdelikte geht oder 
auch nur, wenn "der Empfänger die Daten 
... sonst für Zwecke der öffentlichen Sicher
heit benötigt". Darüber können Zoll und 
Bundesgrenzschutz auf Anweisung der Ge
heimdienste Daten sammeln. Damit erhal
ten die Geheimdienste indirekt Polizeige
walt. 

"Organisierte Kriminalität" 
Zur Rechtfertigung immer repressiverer Ge
setzgebung verwandte man einst das Ge
spenst des "Kommunismus", welches alters
halber später durch jenes des "Terrorismus" 
abgelöst wurde. Diesem hat sich nun das 
jüngste aller Gespenster, die "organiserte 
Kriminalität" hinzugesellt. 

Was ist eigentlich "organisierte Krimi
nalität" (OK)? 

Der Präsident des BKA, Hans-Ludwig 
Zachert, zeichnet eine Schreckensvision: 
"Staat und Gesellschaft sind als Ganzes be
droht ... Es kann nicht oft genug wiederholt wer
den: Motor des organisierten Verbrechens ist das 
Gewinnstreben ... Der »legale« Teil des organi
sierten Verbrechens verdient besondere Beach
tung. " 

Wahrlich, eine schlimme Sache, und 
dazu noch schwer auszumachen in einer Ge
sellschaft, deren Motor dasselbe Gewinn
streben ist. Hat Zachert wohl an die Schwei
zer Banken gedacht? 

Wie dem auch sei, muß laut Zachert der 
polizeiliche Zugriff über alle Grenzen hin
weg und weit im Vorfeld der Tat erfolgen: 
"Eine intensivere Zusammenarbeit beispielsweise 
mit Arbeitsämtern, Sozialbehörden, Ausländer-, 
Gewerbe- und Ordnungsämtern, aber auch mit 
der Versicherungsbranche, den Kraftfahrzeugher
stellern, gewerblichen Autovermietern, Geldinstitu
ten, Kreditkartenunternehmen sowie dem Hotelge
werbe wäre wünschenswert. " 

Zacherts Wünsche dürften mit der Ver
abschiedung des OrgKG in baldige Erfül
lunggehen. 

Nirgends im Gesetzesentwurf wird der 
Versuch gemacht, den Begriff " organisierte 
Kriminalität" näher zu definieren. Dagegen 
werden Änderungen der Strafprozeßordnung 
den Einsatz von V-Männern gestatten. Die-
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se dürfen im Rahmen von OK-Ermittlungen 
auch unverdächtige Dritte ablauschen und 
filmen, wenn angenommen werden kann, 
daß diese "mit dem Täter in Verbindung 
stehen oder eine solche Verbindung herge
stell t wird", sie ihn also kennen oQer viel
leicht kennenlernen werden. 

V-Männer werden mit Sicherheit eine 
immer größere Rolle als Zeugen bei der 
Überführung von Angeklagten spielen. 
Doch aus Sicherheitsgründen müssen sie 
nicht vor Gericht erscheinen. Demnach kön
nen weder ihre Aussagen noch die Recht
lichkeit der Beweisbeschaffung überprüft 
werden. 

Rasterfahndung ist erlaubt, wenn "die 
Erforschung des Sachverhalts auf andere 
Weise ( ... ) erheblich weniger erfolgverspre
chend wäre". Für den pflichtbewußten und 
erfolgsorientierten Polizeibeamten bedeutet 
dies einmal mehr: immer. 

Koordinierungsgruppe 
Terrorismusbekämpfung 

Die KGT wurde im Mai 1991 von der 
Innenministerkonferenz der Länder gebil
det. Der Bundestag wurde einen Monat spä
ter informiert ... 

Die KGT kann am ehesten als eine Art 
permanenter Krisenstab beschrieben wer
den. In der jüngeren bundesdeutschen Ge
schichte sind solche Krisenstäbe wiederholt 
gebildet worden, um unter Berufung auf 
Notstandssituationen eine bestimmte terro
ri'stische Bedrohung abzuwehren. Das Vor
gehen der Krisenstäbe zeichnete sich immer 
durch eine temporäre de facto Aufhebung 
der Gewaltentrennung von Regierung, Poli
zei, Justiz und Geheimdiensten, durch vor
übergehende massive Einschränkungen der 
Angeklagtenrechte und durch eine strikte 
Kontrolle der Medienberichterstattung aus, 
Die Schwäche dieser Krisenstäbe war das 
Fehlen einer rechtlichen Grundlage für ihre 
Tätigkeit, 

Mit der Schaffung der KGT in Verbin
dung mit den oben beschriebenen rechtli
chen Entwicklungen dürfte das Problem 
gelöst sein. Die Zusammenarbeit aller Poli
zei- und Geheimdienste sowie der Justiz 
und der Regierung im Rahmen eines sicher
heitsstaatlichen Generalstabs wird zur per
manenten Einrichtung, 

In einem Kommentar der Innenmini
ster der Länder zur Schaffung der KGT 
heißt es unter anderem: "Die Aufklärung 
und Informadonsgewinnung muß in allen 
terrorismusrelevanten Bereichen in den Re
krutierungsfeldern durchgeführt werden." 
Weiß man, daß in BKA-Kreisen Themen 
wie Atomkraft, Gentechnologie und gar 
Feminismus als "terrorismusrelevant" einge
stuft werden, kann einem bei dieser Ziel be
schreibung schon etwas mulmig werden. 
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Offenherzig wird im offiziellen Mini
sterkommentar auch die Rolle der KGT bei 
der Steuerung der öffentlichen Meinung 
durch eine "ständige und anlaßbezogene 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensi
bilisierung der Bevölkerung" genannt, 

Polizei-politische Meinungsbeeinflus
sung durch ein sicherheitsstaatliches PR
Büro? 

Europol- unterwegs zum 
europäischen BKA? 

Die Schaffung eines europäischen Polizei
amtes, Europol, ist deutschem Erfindungs
geist zu verdanken. Seit den frühen 70er 
Jahren wurde in Deutschland immer wieder 
der Ruf nach Schaffung eines Europäischen 
Kriminalamtes laut, und bei den europäi
schen Nachbarn machte sich das BKA be
sonders eifrig für eine Erweiterung der poli
zeilichen Zusammenarbeit stark. Der Staats
sekretär des Bundesinnenministeriums, 
Schreiber, preist deutsches Know-how: Die 
Deutschen, gibt Schreiber zu bedenken, hät
ten mit ihren föderalistischen Strukturen 
"beachtliche Erfahrungen mit Sicherheits
fragen". 

Logischerweise war es dann auch Bun
deskanzler Kohl, der dem Europäischen Rat 
von Luxemburg (28.-29. Juni 1991) die 
Gründung von Europol vorschlug. 

Zuvor wurde in der deutschen Presse 
intensiv für die Schaffung eines "europäi
sehen FBI" zur gemeinsamen Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität Stimmung ge
macht, 

Bleibt nur die Frage, in welche Rich
tung sich Europol tatsächlich entwickeln 
wird. Wird die neue Struktur für europäische 
polizeiliche Zusammenarbeit sich den deut
schen Wünschen entsprechend zu einer Art 
gemeinsamen sicherheitsstaatlichen Gene
ralstab mit eigener exekutiver Gewalt im Sti
le von BKA oder gar KGT entwickeln, oder 
wird Europollediglich, wie offiziell überall 
beteuert, eine Dienstleistungsstruktur für 
den Informationsaustausch zwischen den 
verschiedenen nationalen Polizeien sein? 

Weder der Maastrichtvertrag noch die 
Erklärung der Mitgliedsstaaten zur polizeili
chen Zusammenarbeit enthalten klare, ver
pflichtende Bestimmungen, die die "deut
sehe" Variante verhindern könnten. 

Artikel K. 1. 9. des Maastricht-Vertrages 
erklärt die polizeiliche Zusammenarbeit zum 
Zwecke der Verhinderung und Bekämpfung 
von Terrorismus, Drogenhandel und anderer 
schwerwiegender Arten internationaler Kri
minalität in Verbindung mit der Schaffung 
eines unionsweiten Systems für den Infor
mationsaustausch im Rahmen der Europol, 
zu einer Frage "gemeinsamen Interesses". 

Die gemeinsame Erklärung zur polizei
lichen Zusammenarbeit präzisiert die ersten 
konkreten Aufgabenbereiche von Europol. 
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Es gehören dazu: "Unterstützung" für natio
nale Fahndungs- und Sicherheitsbehörden 
und deren europäische Koordination, Schaf
fung von Dateien, gemeinsame Analyse und 
Bewertung von Informationen zwecks Er
stellung gemeinsamer Lagebeurteilungen 
und Ermittlungsstrategien, Vorschläge für 
eine europäische Strategie zur Verbrechens
bekämpfung sowie Maßnahmen im Bereich 
polizeilicher Ausbildung und Forschung. 

Aus der Erklärung geht eindeutig her
vor, daß all dies nur ein erster Schritt ist. Be
reits 1994 soll über Kompetenzerweiterun
gen diskutiert werden. 

Die Maastrichter Beschlüsse sind zwei
deutig: Einerseits wird die Rolle von Euro
pol vorläufig formell auf die Funktion des 
Informations- und Erfahrungsaustausches 
begrenzt. Europol würde also keine eigenen 
Aufträge ausführen, sondern lediglich den 
nationalen Sicherheitsorganen "Unterstüt
zung" und "Koordination" anbieten. Ande
rerseits soll Europol bereits im Aufbaustadi
um mit einem zentralisierten logistischen 
Arsenal ausgestattet werden, das sie zur pri
vilegierten polizeilichen Informations- und 
Koordinationsschaltstelle machen muß. In 
der Praxis wird diese dominierende Stellung 
fast automatisch zu einem starken exekuti
ven Einfluß führen. 

Die als "Ratschläge" und "koordinie
rende Hilfsrnaßnahmen" präsentierten Wün
sche des Europolizeilichen Generalstabes an 
die einzelnen nationalen Sicherheitsorgane 
könnten, eh man sich's bedacht, zu Befehlen 
werden. 

Damit würde der deutsche Traum von 
einem europäischen FBI in Erfüllung gehen, 
Es wäre nichts neues in der europäischen 
Harmonisierungspolitik, durch ein "pragma
tisches", möglichst diskretes Schritt-für
Schritt-Vorgehen "informell" (sprich: außer
gesetzlich und außervertraglich) vollendete 
Tatsachen zu schaffen, die man danach der 
demokratischen Schminke zuliebe parla
mentarisch absegnen läßt. 

Gerade deutsche "Sicherheitsstrate
gen" haben bei ihren Bemühungen um in
tensivierte europäische Polizeizusammenar
beit von dieser "pragmatischen" Taktik re
gen Gebrauch gemacht. Jedes kleine multi
oder gar nur bilaterale Abkommen in Fragen 
der inneren Sicherheit wird als Schritt in der 
gewünschten Richtung begrüßt: "Keine 
Angst vor Einzel- oder Insellösungen", ver
kündet etwa der ehemalige Landespolizei
präsident von Baden-Württemberg und jet
zige Sicherheits berater, Alfred Stümper: 
"Da, wo man Fuß fassen und etwas in die Praxis 
umsetzen kann, sollte man dies tun, " 

Dieser Rat scheint nicht auftau be Oh
ren gestoßen zu sein. Das BKA entsandte 
bereits in mehrere Länder, darunter auch die 
Türkei, Brasilien und Argentinien, soge
nannte "Verbindungsbeamte", die als eine 
Art "Polizeiattache" fast diplomatischen Sta
tus genießen, 
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"Vorbeugende 
Verbrechensbekämpfung" 
Die Maastrichter Texte sagen nichts darü
ber, welche nationalen Polizeiorgane in Eu
ropol vertreten sein werden und inwieweit z. 
B. auch Geheimdienste und militärische 
Nachrichtendienste mittun werden. Damit 
ist einem weiteren Vormarsch vorbeugender 
sicherheitsstaatlicher Überwachungskonzep
te Tür und Tor geöffnet. 

Das Schengener Abkommen bereitet 
ebenfalls den Weg für eine solche Entwick
lung von Europol. Mit Artikel 39 etwa ver
pflichten sich die Vertragsparteien zur ge
genseitigen polizeilichen Hilfeleistung nicht 
nur bei der Aufklärung von strafbaren Hand
lungen, sondern auch bei deren "vorbeugen
den Bekämpfung". 

Artikel 100. 3. gestattet die" verdeckte 
Registrierung" (d. h. heimliche Erfassung 
von Daten) dann, "wenn tatsächliche Anhalts
punkte dafür vorliegen, daß die (. . .) Informatio
nen zur Abwehr einer von dem Betroffenen ausge
henden erheblichen Gefährdung oder anderer er
heblicher Gefahren für die innere oder äußere Si
cherheit des Staates erforderlich sind. " Damit 
wird die Überwachung nicht nur strafrecht
lich Unverdächtiger, sondern auch von Per
sonen, von denen selbst aus präventiv-poli
zeilicher Sicht keine Gefahr ausgeht, legali
siert. Artikel 48 verpflichtet die Vertragsstaa
ten zur gegenseitigen Hilfeleistung ihrer Si-

cherheitsdienste "bei der Abwehr von Nach
teilen für die Staatssicherheit." 

Für eine Europol mit der Rolle einer 
europäischen "Koordinierungsgruppe Terro
rismusbekämpfung" ist also bereits Vorarbeit 
geleistet. 

Die Tatsache, daß eine Unterkommis
sion der äußerst öffentlichkeitsscheuen 
TREVI-Gruppe damit beauftragt ist, Euro
pol im Rahmen internationaler Regierungs
abkommen und - wohlgemerkt - nicht des 
Gemeinschaftsrechts aufzubauen, ist auch 
nicht dazu angetan, Befürchtungen entge
genzuwirken, daß mit Europol eine zentrali
sierte polizeilich-geheim dienstliche Macht
struktur außerhalb parlamentarischer und 
rechtlicher Kontrolle im Entstehen begriffen 
ist. Damit besteht auch die Gefahr, daß Eu
ropa die gemeinsame Polizei bekommt, lan
ge bevor ein einheitliches Straf- und Verfah
rensrecht geschaffen wird. 

Ersatz für Interpol? 
Ein weiteres Indiz für die wahren Absichten 
hinter der Gründung von Europol ist auch 
die seit einiger Zeit gegen die "alte" Inter
pol geäußerte Kritik. 

Man kann sich ja in der Tat fragen, wo
zu eigentlich die Gründung einer zusätzli
chen internationalen Polizeistruktur neben 
Interpol gut sein soll. 

Eine der meistgehörten Kritiken an In
terpol ist, daß sie eine bürokratische "Brief-

verteilersteIle" ohne eigene Initiative sei. In
terpol verteidigt sich gegenüber dieser Kritik 
mit dem Hinweis, daß "unsere Dateien nur 
Informationen strafrechtlicher Art enthalten, 
die von den Mitgliedstaaten übermittelt 
werden". In der Tat ist es Interpol nicht ge
stattet, eigene Fahndungsaktivitäten durch
zuführen oder sich mit in strafrechtlichem 
Sinne Unverdächtigen zu befassen. Da ist 
wohl die Frage erlaubt: Soll Europol dem ab
helfen? 

Nicholas Busch ist Mitarbeiter von CEDRI (Europäi
sches Komitee zur Verteidigung der Füchtlinge und 
Gastarbeiter), Sekretär der ständigen Plattform 
"Fortress Europe" und lebt zur Zeit in Schweden. 
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DEMOKRATIE UND ERNSTFALL 

Weimar. Eine 
Versuchung? 

Jörg Haiders "Erneue
rungsprogramm für Öster
reich" zielt auf eine "Stär
kung des freiheitlichen 
Rechtsstaates (E. Forst
hoH)". 

Versteckt in eine der zahllosen Polemiken 
rund um Jörg Haider findet sich im Frühjahr 
dieses Jahres ein bemerkenswertes innenpo
litisches Dokument: Jörg Haider antwortet, 
stellvertretend für viele, die an ihm zu "Blei
stifttätern " geworden sind, Hans Rauscher. (1) 

Konkret hat sich der Führer der drittstärk
sten Fraktion im österreichischen National
rat mit dem Vorwurf auseinanderzusetzen, 
"sein (Haiders) Modell eines neuen Öster
reich wäre eine modernisierte Führergesell
schaft".!') 

Bemerkenswert ist nicht nur die beton
te Einmaligkeit des Vorgangs ("einmal we
nigstens, dann gebe ich ohnedies wieder Ru
he") sondern vor allem die hohe Authenti
zität der (wenigen) programmatischen Aussa
gen in diesem Text. Nimmt man, wofür ich 
hier plädiere, Haiders Selbstdarstellung 
ernst, so kann der Stellenwert dieser Festle
gung kaum überschätzt werden. Erstaunli
cherweise blieb Haiders Antwort auf Hans 
Rauscher weitgehend ohne mediales oder 
gar (politik)wissenschaftliches Echo. 

Dabei sind diese Aussagen durchaus 
nicht ohne Reiz. Immerhin charakterisiert 
Haider Teile der österreichische Realverfas
sung (Sozialpartnerschaft, Proporz) als "auto
ritäres, scheindemokratisches und stände
staatliches System ". Angesichts derartiger 
Zustände "ist ein erfolgreicher Jörg Haider 
die beste Garantie gegen die Verfestigung 
autoritärer, führerstaatlicher Strukturen." 
Statt einer "modernisierten Führergesell
schaft" also die Schöpfung einer demokrati
schen Staatsordnung? 

Als Referenzen für seine politische Po
sition nennt der promovierte Jurist Haider 
zwei profilierte Denker. "Mein Erneue
rungsprogramm für Österreich heißt Stär-
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kung des freiheitlichen Rechtsstaates (E. 
Forsthoff) und seiner offenen Gesellschaft 
(K. Popper)". In dieser Gegenüberstellung 
steht Forsthoffwohl nicht zufallig an erster 
Stelle: Für die Einschätzung der Konzeption 
einer politschen Partei kommt der Position 
des StaatsrechtIers Forsthoff zweifellos eine 
wichtigere, weil konkreter faßbare und näher 
an realen politischen Entscheidungen ange
siedelte Rolle zu als dem Gesellschaftsphilo
sophen Popper. 

Führergesellschaft oder demokratischer 
Erneurer? Die Einschätzung der demokra
tiepolitischen Position Haiders focussiert 
sich in einer Beurteilung des staatsrechtli
chen Konzeption Ernst Forsthoffs. 

Es würde den Rahmen eines Artikels 
bei weitem übersteigen, Forsthoffs Werk in 
toto zu überblicken und zu kommentieren. 
Ich werde mich im folgenden daher auf ein 
spätes Schlüsselwerk "Der Staat in der Indu
striegesellschaft" (3) konzentrieren. Dabei 
möchte ich in Hinblick auf die aktuelle poli
tische Diskussion vor allem zwei Punkte im 
Auge behalten: 

• die (durchaus kontrovers diskutierte) Fra
ge, ob, wie weit und wie erfolgreich sich ge
rade die jüngere Forsthoff'sche Staatskon
zeption gegen totalitäre Tendenzen abgren
zen und (nötigenfalls) behaupten will und 
kann. 
• die politische Schlüsselfrage, ob und unter 
welchen Bedingungen sich Elemente Forst
hoff'schen Denkens in politische Strategien 
in der zweiten Republik integrieren lassen. 

Kern und Ausgangspunkt des politi
schen Denkens Forsthoffs ist in meinem 
Verständnis seine Auseinandersetzung mit 
dem "Ausnahmezustand". "Souverän ist, 
wer über den Ausnahmezustand entschei
det" hat schon sein Lehrer C. Schmitt fest
gestellt und als Alternative zur instabilen 
Weimarer Republik mit wachsender Klarheit 
einen "qualitativ totalen Staat" propagiert. 
Diese Konstruktion stellt "zwar die pot~nti
elle Intervention des Staates in alle gesell-

, schaftlichen Bereiche" sicher, hebt aber 
"umgekehrt die institutionalisierte Einschal
tung gesellschaftlicher Interessen in politi
sche Kommunikationsprozesse überhaupt" 
auf.(4) Mit anderen Worten: jedwede demo
kratische Freiheit ist im "qualitativ totalen 
Staat" von einem starken, besonders legiti-
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mierten Zentrum abgeleitet und von die
sem, wenn notwendig (?), zu beschränken. 

In seinem Jugendwerk "Der totale 
Staat" (5) folgt Forsthoff dieser Linie. Daß 
diese Vorstellungen von einem totalen Staat 
nicht als demokratische Rechtsordnung in
terpretiert werden können, ist auch ohne de
taillierte Auseinandersetzung evident. Wie 
R. Saage allerdings überzeugend nachweisen 
kann, geht "Forsthoffs »totaler Staat« weder 
in der Dynamik der faschistischen Bewe
gung noch in der Statik einer berufsständi
schen Ordnung" auf.(6) 

Forsthoff hat sich nach dem Krieg von 
dieser Position distanziert. Vor allem aber at
testiert er der Bundesrepublik Deutschland 
eine wesentlich tragfähigere politische 
Grundlage als der Weimarer Republik: eine 
funktionierende Industriegesellschaft. "Die 
Verflechtung mit der Industriegesellschaft 
schwächt die Bundesrepublik nicht, sondern 
stärkt sie und ist vielleicht die einzige Res
source, die geeignet ist, ihr Dauer zu verlei
hen ... Deshalb hat die Bundesrepublik in 
der Verschmelzung mit der Industriegesell
schaft ihre eigentliche Stütze".(7) Bonn ist 
nicht Weimar. 

Ist die Auseinandersetzung mit dem 
" Ernstfall " und die damit verbundene Kon
zeption eines "starken Staates" für Forsthoff 
damit wirklich obsolet geworden? Im "Staat 
in der Industriegesellschaft" unterscheidet 
Forsthoff meines Erachtens zumindest zwei 
Bedrohungsbilder für moderne Gesellschaf
ten: die Möglichkeit einer fundierten innen
politischen Opposition zur Industriegesell
schaft und die Gefahren, die im Versagens 
eben dieser Industriegesellschaft an sich lie
gen. 

Ausdrücklich verweist Forsthoff darauf, 
daß die Bundesrepublik "keinen ernstzu
nehmenden Feind" hat. Mehr noch: "Die 
ideologische Opposition an den Randzonen 
der heutigen Industriegesellschaft, ohne po
litisches Konzept, in Ideologie befangen ... 
hat kaum eine Chance, sich zu einem sol
chen zu entwickeln. " Ideologien, die Alter
nativen zum status quo anbieten, haben sich 
dem dominierenden Interesse an "dem 
Funktionieren der im Staat vereinten Lei
stungssysteme unterzuordnen. Auf diese 
Weise entsteht eine neue Art von Stabilität, 
die des herkömmlichen Machtmittels der 
Polizei nicht mehr bedarf. " (8) 

Darüber hinaus sieht Forsthoff durch
aus Stabilisierungspotentiale gegenüber et
waigen inneren Gegnern. "Sollte es ... zu 
Aktionen kommen, die den harten Kern des 
sozialen Ganzen - Vollbeschäftigung und 
steigendes Sozialprodukt - berühren, so wird 
man mit Abwehrreaktionen des Staates wie 
der Industriegesellschaft selbst rechnen 
müssen, die der Intensität des Angriffs min
destens gewachsen sind." (9) In diesem Kon
text sei an die dominierende Rolle Schmitt/
Forsthoff'scher Argumentationsmuster in 

'Zusammenhang mit dem Radikalenerlaß 
und den Berufsverboten der frühen 70er er
innert.IID) 
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Als weitaus folgenschwerer stellt sich 
für Forsthoff die Möglichkeit eines Versa
gens der den Staat stabilisierenden Indu
striegesellschaft dar. Noch immer gilt, daß 
"Souverän ist, wer über den Ausnahmezu
stand entscheidet"; gleichzeitig sei aber in 
der Bundesrepublik fast alles geschehen 
"um dieser Entscheidung nicht gewachsen 
zu sein"."!) Die Bundesrepublik (und impli
zit: moderne Wohlfahrtsstaaten) ist in Forst
hoffs Interpretation nicht mehr auf Krisen 
vorbereitet, sondern "allenfalls ... auf Rezes
,sionen, die sich aus manövrieren lassen." (12) 

Unter welchen besonderen Umständen 
reicht das Grundgesetz, das in Forsthoffs 
Analyse von der Voraussetzung ausgeht, daß 
"man den Ausnahmezustand von vornherein 
ausschließe, wenn man verfassungsfeindli
che Bestrebungen, die ihn herbeiführen 
können, sozusagen im Keim zu ersticken 
vermag" (13) als Grundlage eines stabilen 
Staatsganzen aus? 

mung des nationalsozialistischen Herr
schafts systems ... vollzog" (16). "Suspendiert" 
ist nicht zuletzt auch die Vision einer moder
nisierten Führergesellschaft. 

Jörg Haider bezeichnet die "Stärkung 
des freiheitlichen Rechtsstaats" Ernst Forst
hoffs als Kern seines "Erneuerungspro
gramms für Österreich". Zugleich tritt er da
mit dem Vorwurf entgegen, "sein (Haiders) 
Modell eines neuen Österreich wäre eine 
modernisierte Führergesellschaft". Gerade 
in Hinblick auf seine demokratiepolitsche 
Konzeption erweist sich Ernst Forsthoff aber' 
als durchaus ambivalenter Denker: Sein Be
kenntnis zur Demokratie ist auf das engste 
mit der Einschätzung der Stabilität der Indu
striegeselllschaft verknüpft. Nur wenn ihr 
Funktionieren sichergestellt ist, können sich 
demokratische Institutionen, quasi als Nutz
nießer dieser Entwicklung, behaupten. 

Der eigentlichen Herausforderung de
mokratischer Politik, "auch im Zeichen kri-
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earl Schmitt zwingend in einem starken, die 
Einzelinteressen innerhalb der Gesellschaft 
disziplinierenden Staat, dessen Legitimität 
über die demokratischer Institutionen zu 
stellen ist. 

"Führergesellschaft" oder "demokrati
scher Erneurer"? Im Rahmen dieses Artikels 
muß dahingestellt bleiben, welche Schlüsse 
aus Jörg Haiders Verhalten auf seine Ein
schätzung der Stabilität der zweiten Repu
blik gezogen werden können. Es bleibe auch 
dahingestellt, welche Rolle Jörg Haider für 
sich und seine Partei in konkreten Szenarien 
jenseits der politischen "Normalität" sieht 
bzw. sehen könnte. 

In Programm und politischer Sprache 
der freiheitlichen Partei finden sich sehr 
wohl Elemente der von earl Schmitt und 
seinem Schüler Ernst Forsthoff angebotenen 
Alternative zu einem nach demokratischen 
Prinzipien organisierten Gemeinwesen. Be
griffe wie Volks- und Kulturgemeinschaft, 

der Rückgriff auf natio

KONSERVATIV KAmOUSCH NATIONAL nalistische Ideologien 
(" Überfremdung"), die 
Drohung,im Falle einer 

LIBERAL KONSERVATIV NATIONAL 

Verurteilung "gegen die 
Justiz marschieren" (zu 
lassen) usw. passen 
bruch los in das Schmitt/ 

KATHOLISCH LIBERAL 

NATIONAL 

NATIONAL 

LI S T E 3 LI S T E 

Die Möglichkeit, den Staat von einem 
Zustand der Normalität und nicht dem Aus
nahmezustand her zu denk~n, hängt für 
Forsthoff auf das engste mit der zentralen 
politischen Leistung der Industriegesell
schaft zusammen: ,,(Der technische Prozeß) 
ist auf Normalität angelegt und erzwingt sie, 
wobei Normalität nicht als Unveränderlich
keit, sondern als Abwesenheit aprupter Ver
änderungen zu verstehen ist. Die Struktur 
der Industriegesellschaft dichtet sich gegen 
aprupte Ereignisse ab, nicht in dem Sinn, 
daß sie nicht passieren, sondern indem sie 
sie folgenlos macht .. , Unter diesen Umstän
den ist das vorbehaltslose, auf Sicherung ver
zichtenae Vertrauen auf den Bestand der 
Normalitätsvoraussetzungen heute Argu
ment für sich." (14) "U nter diesen U mstän
den" bleibt die Souveränitätsfrage, der Kern 
des politischen Denkens earl Schmitts und 
der Kern der rechtspolitischen Transformati
on der Weimarer Republik in ein autoritäres 
(wenn auch nicht zwingend faschistisches) 
Regime "suspendiert".(lS) "Suspendiert" ist 
auch die Relevanz jener rechtsphilosophi
schen Position, innerhalb "deren Rahmen" 
sich zwar nicht die faschistische Herrschaft 
an sich, sehr wohl aber "die konkrete Ausfor-
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Forsthoffsche Paradigma 
vom Umgang mit einer 
schwachen, aus sich 
selbst heraus nicht le
bensfahigen Demokratie. 

Für den Staatsrecht
Ier Forsthoff ist Bonn 
1971 nicht Weimar weil 

3 LI S TE 3 LISTE 3 und solange die Integra
tionskraft der Industrie-

senhafter Zuspitzung jene Rahmenbedin
gungen zu stabilisieren, innerhalb derer Bür
gerfreiheit und Toleranz zu überleben ver
mögen" (17), tritt Forsthoff (Haider?) nicht 
näher. Im Gegenteil. Versagen die in Indu
striegesellschaft und Wohlfahrtsstaat ange
legten impliziten Stabilisierungstendenzen 
moderner Demokratien, so besinnt sich der 
"Demokrat" Forsthoff nicht etwa der Kraf~ 
demokratischer Institutionen (Parlament, 
Parteien, Rechtsstaat) sondern des polarisie
renden "Freund-Feind-Schemas" seines 
Lehrers earl Schmitt. 

Saage resümiert diese zweite Seite der 
demokratiepolitischen Konzeption Forst
hoffs zutreffend: "In welchen Zusammen
hängen auch immer der »Ernstfall« und die 
ihm zuzuordnende »Freund-Feind-Bestim
mung« als Kriterium der inneren Verfassung 
der Bundesrepublik verwandt wird: seine 
Stoßrichtung geht immer von der Prämisse 
aus, daß nur von der staatlichen Potestas her 
der »Ausnahmezustand« bewältigt werden 
kann." (18) 

Die konkrete Ausformung der "staatli
chen Potestas" im oder angesichts eines an
genommenen (herbeigeredeten?) "Ausnah
mezustands" mündet für Forsthoff wie für 
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gesellschaft ihre demo
kratischen Institutionen trägt. Für den Poli
tiker Haider ist Wien 1992 nicht Weimar, so
lange ... , ja wie lange? !!'i!1!l~l\j!gg,'&@;{!L,§~{{fjlli'iijl!L'~§i~ 

(1) Jörg Haider, Wirtschaftswochev. 5.3.92. 
(2) Hans Rauscher, Wirtschaftswoche v. 20.2.92. 
(3) Ernst Forsthoff, Der Staat in der I ndustriege
seilschaft. Dargestellt am Beispiel der BRD, 
München 1971. 
(4) Inge Maus, Bürgerliche Rechtstheorie und Fa
schismus, München 1976,153. 
(5) Ernst Forsthoff, Der Totale Staat, Hamburg 
1933. 
(6) Richard Saage, Rückkehr zum starken Staat?, 
Frankfurt 1983,189. 
(7) Forsthoff, aaO. 164ff. 
(8) aaO. 159. 
(9) aaO., S 165. 
(10) Woljgang Seibel, Regierbarkeit und Verwal
tungswissenschaften. Frankfurt 1983, 193ff. 
(11) aaO. 124. 
(12) Forsthoff, aaO. 125. 
(13) aaO. 63. 
(14) aaO. 167. 
(15) aaO. 124. 
(16) Saage, aaO. 189. 
(17) Saage, aaO. 34. 
(18) Saage, aaO. 30. 
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Recht & Gesellschaft -------------------------------

DIE GEWERBEORDNUNGSNOVELLE 1992 

n echtsschutz 

Die Regierungsvorlage zur 
GewO-Novelie 1992 aus 
dem Hause Schüssel, die 
derzeit im Parlament be
handelt wird und noch im 
Dezember beschlossen 
werden soll, hat's in sich. 

Gemeint sind damit die geplanten Neuerun
gen im Betriebsanlagenrecht der Gewerbe
ordnung GewO), einem Kernstück des öster
reichischen Umweltrechts. Während die 
Bemühungen des Umweltministeriums für 
ein Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
Gegenstand zahlreicher Veranstaltungen, 
Publikationen und der öffentlichen Debatte 
sind, kommt des Wirtschaftsministers Bei
trag zur Bürgerbeteiligung auf ganz leisen 
Sohlen daher. Es .hat seine Gründe, die 
Wirtschaftstreibenden dürfen aufatmen. 

Die Verfahren zur Genehmigung von 
gewerblichen Betriebsanlagen dauern doch 
wirklich zu lange. Nachdem die NachbarIn
nen ihre Rechte in der Gewerbeordnung 
entdeckt haben, wird nur mehr berufen und 
der formalistische Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH) kommt ihnen auch noch zu Hilfe! 
Da muß etwas geschehen! 

Erstens wird in der Regierungsvorlage 
einer Berufung gegen einen Genehmigungs
bescheid des Landeshauptmanns die auf
schiebende Wirkung für drei Jahre genom
men und damit der Grundsatz des § 64 Abs 1 
A VG durchbrochen. 

Zweitens soll die dritte Instanz über
haupt entfallen, generell und insbesondere 
bei Verfahren zur nachträglichen Auflagener
teilung; bei Genehmigungsverfahren für die 
Neuerrichtung von Betriebsanlagen oder die 
Erweiterung bzw. Änderung von Anlagen 
soll eine Berufung an das Ministerium nur 
mehr möglich sein, wenn die Unterinstanzen 
widersprüchlich über einen Antrag entschie
den haben (Ablehnung/Genehmigung). 

Drittens soll die Möglichkeit entfallen, 
bei Genehmigung der Betriebsanlage eine 
Betriebsbewilligung vorzubehalten. Diese 
hat(te) bisher den Sinn, daß nach Errichtung 
der Anlage und dem allenfalls angeordneten 
Probebetrieb, geprüft wird, ob die erteilten 
Auflagen überhaupt greifen und nicht noch 
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zusätzliche Auflagen zugunsten der Nach
barschaft und der Umwelt erteilt werden 
müssen. Die Nachbarn sind (waren) Parteien 
dieses Betriebsbewilligungsverfahrens. 

Viertens sollen Bescheide, die vom Ver
waltungs- oder vom Verfassungsgerichtshof 
wegen Rechts- oder Verfassungswidrigkeit 
aufgehoben wurden, ein Jahr lang weiterhin 
wirksam bleiben, außer die Gerichtshöfe ha
ben einer Beschwerde wegen Gefahr im 
Verzug aufschiebende Wirkung zuerkannt (§ 
359 c der Regierungsvorlage). 

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Ei
ne Firma in Knittelfeld sucht um Genehmi
gung einer Altölverbrennungsanlage mit ei
ner Jahreskapazität von 45.000 Liter an. Die 
Bezirkshauptmannschaft genehmigt die An
lage, obwohl keine Analyse des zum Einsatz 
gelangenden Altöls vorliegt, begnügt sich 
mit einem dreizeiligen amtsärztlichen "Gut
achten" und" vergißt" wesentliche Emis
sionsgrenzwerte festzulegen. Trotz all dieser 
Mängel wird die Genehmigung vom Lan
deshauptmann bestätigt, die Berufung der 
Nachbarn wird wegen behaupteter unzurei
chender Einwendungen zurückgewiesen. 
Jetzt könnte die Anlage errichtet und betrie
ben werden. Berufungsmöglichkeit gibt es 
keine mehr. Der VwGH würde bei einer 
entsprechenden Beschwerde wegen verfah
rensrechtlicher und inhaltlicher Rechtswid
rigkeit den Bescheid aufheben, trotzdem 
sollte laut Regierungsvorlage der Betrieb auf 
der Grundlage des aufgehobenen Beschei
des fortgeführt werden können bis der Er
satzbescheid da ist, maximal jedoch bis zu 
einem Jahr. Die Nachbarn könnten gegen 
eine gesundheitsschädliche Luftverschmut
zung oder Geruchsbelästigung auch nicht 
mit Unterlassungsklage bei Gericht vorge
hen, denn bekanntlich kann gemäß § 364 a 
ABGB gegen (konsensgemäße) Schädigun
gen und Belästigungen von genehmigten 
Anlagen nur mehr Schadenersatzklage ein
gebracht werden. Im Ergebnis noch ärger ist 
es, schon abstrakt besehen, bei Anlagen, für 
deren Genehmigung in erster Instanz der 
Landeshauptmann zuständig ist. Hier prüft 
überhaupt nur eine Instanz, bevor die Anla
ge in Betrieb gehen darf, denn einer Beru
fung (von Nachbarn) käme hier, siehe oben, 
keine aufschiebende Wirkung mehr zu. 

Die geplante wesentliche Herabset
zung des Rechtsschutzes im Betriebsanla
genverfahren ist schon angesichts der Tatsa
che, daß den geschädigten Nachbarn die zi
vilrechtlichen Abwehrmittel gegen gewerbli
che Immissionen mit Hinweis auf den ge-
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werberechtlichen Genehmigungsvorbehalt 
1914 genommen wurden, rechtspolitsch 
höchst bedenklich. Die (befristete) Aufhe
bung der kassatorischen Wirkung der Verfas
sungs- und Verwaltungsgerichtshoferkennt
nisse ist aber für verfassungswidrig zu halten. 
Dieser Verstoß gegen das rechtsstaatliche 
Prinzip läßt sich unter anderem als Verlet
zung folgender verfassungsrechtlicher Be
stimmungen positivrechtlich festmachen: 

1. Art 136 und 148 B-VG bestimmen, 
daß die näheren Vorschriften über das Ver
fahren vor dem VwGH und dem VfGH in 
"besonderen Gesetzen", dem "Verwaltungs
gerichtshofgesetz" (VwGG) und dem "Ver
fassungsgerichtshofgesetz" (VfGG) zu nor
mieren sind. § 42 VwGG legt fest, wann der 
VwGH einen Bescheid aufzuheben hat und 
bestimmt, daß die Rechtssache in die Lage 
zurücktritt, wo sie sich vor Erlassung dieses 
Bescheides befunden hat. (Dies würde im 
obigen Fall 1 im Ergebnis bedeuten, daß die 
Anlage nicht mehr weiter errichtet bzw. be
trieben werden dürfte.) § 87 VfGG besagt, 
daß der VfGH einen Bescheid bei Verfas
sungswidrigkeit aufzuheben und die Verwal
tungsbehörde unverzüglich (und nicht erst 
nach einem Jahr!) den der Rechtsanschau
ung des VfGH entsprechenden Rechtszu
stand herzustellen hat. Die Rechtsfolgen ei
nes Erkenntnisses des VwGH bzw. des Vf
GH sind aufgrund von Art 136 B-VG iVm § 
42 VwGG bzw. Art 148 B-VG iVm § 87 Vf
GG im VfGG bzw. im VwGG zu regeln und 
nicht in den Materiengesetzen! Anderes 
müßte in diesen besonderen Gesetzen nor
miert seinYl 

2. Der geplante § 359 c GewO steht 
aber auch in offenem Widerspruch zu Art 
140 Abs 7 B-VG. Dieser sagt unter anderem, 
daß auf den Anlaßfall das wegen Verfas
sungswidrigkeit aufgehobene Gesetz jeden
falls nicht mehr anzuwenden ist. Würde der 
Verfassungsgerichtshof eine Bestimmung 
des Betriebsanlagenrechts aufheben, dann 
würde automatisch nach § 359 c der alte 
(aufgehobene) Bescheid weiter für die be
schwerdeführenden NachbarInnen gelten 
(Weiterbetrieb der Anlage). Dies ist ein Wi
derspruch zu Art 140 Abs 7 B-VG. Aus dem 
Regelungsinhalt dieser Bestimmung ergibt 
sich insgesamt, daß die Irrelevanz einer Auf
hebung einer Rechtsnorm durch die öffentli
chen Gerichtshöfe einer verfassungsrechtli
chen Regelung bedürfte. 

Das BMfW bzw. die Bundesregierung 
beweisen mit dieser Regierungsvorlage lei
der, daß sie nicht davor zurückschrecken, die 
gerichtliche Kontrolle der Verwaltung, ein 
Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit, aus den 
Angeln zu heben. Es bleibt zu hoffen, daß 
die Parlamentarier nicht zuletzt aufgrund 
von Warnungen der Rechtswissenschaft von 
diesem Vorhaben Abstand nehmen. ~jj~!%l~ 

Marlies Meyer ist Juristin im Grünen Parlamentsklub. 

(1) Diese Überlegung stammt von meinem Kolle
gen Fe/ix Ehrnhöfer. 
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VON DER NOTWENDIGKEIT DER UTOPIE 

Im fernen land, 
unnahbar Euren Schritten 

Die Befassung mit den Vor
stellungen über die Orga
nisation der menschlichen 
Lebenswelt ist unabding
bare Vorraussetzung für 
die erfolgreiche Bewälti
gung der Probleme von 
heute und morgen. 
Alte Denkverbote, neue 
Kontinente zu erkunden, 
sind gefallen. 
Und die Zeit drängt. 

Nr 5/92 

"Future is now I" NinaHagen 

Vorbei. Noch ist die Welt, wie sie die Welt 
noch nicht gesehen hat, nicht dagewesen, 
immer noch ist der Mensch ein erniedrigtes 
und verächtliches Wesen, das Reich der 
Freiheit fern (von Lenins Versprechen öf
fentlicher Bedürfnisanstalten aus purem 
Gold nach Sieg im globalen Maßstab gar 
nicht zu reden). Eine seltsame Paralyse hat 
von weiten Teilen der traditionellen (=mar
xisierten) Linken - oder derer, die sich dafür 
halten - Besitz ergriffen: Traurig mümmeln 
sie am trauten heimeligen Herd, bewegen 
allenfalls ab und an tonlos ihre Lippen, 
wehrlose Beute eines jeden Logotherapeu-
ten. 

Der vorläufige - vermeintliche - Sieger 
ist der real existierende Kapitalismus: das ef
fizientere ökonomische, das lernfähigere Sy
stem, das sich (noch) erfolgreich als Garant 
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für die Trias aus Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit - wie wenig es dann jeweils 
auch immer sein mag -, und sonst aller Din
ge, die schön, teuer und erhaben sind, aus
gibt. Doch sind die derzeitigen Erosionspro
zesse - wie Ausländerfeindlichkeit, Schlin
gern der Sozialsysteme, Politikverdrossen
heit - unübersehbar. Ob sich der erstweltli
che Münchhausen am eigenen Zopf aus dem 
gärenden Sumpf wird ziehen können, bleibt 
abzuwarten. Damit sollen die liberal-demo
kratischen Systeme, das für Menschen des 
Abendlandes bislang erträglichste Konstrukt, 
in ihrem Wert nicht gemindert werden, al
lein: das kann es ja noch nicht ganz gewesen 
sein, das ist zu wenig. 

Auch jetzt, wo Geschichte nicht mehr 
im Dreisprung These-Antithese-Synthese zu 
ihrer sicheren Vollendung stelzt, sind wir 
heutigen doch vor eine Vielzahl von mitein
ander vernetzten und ineinander verzahnten 
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Weltausbesserung 

,-----------1 
I Bii.6W eilt' tuit" L~ ·""1 
I 2. aktualisierte Auflage 11 

Problemen gestellt: die Frage nach Mitbe
stimmungsrechten des Einzelnen in Staat 
und Wirtschaft, das Spannungsverhältnis 
zwischen der - zumindest theoretischen -
Rolle des Staatsbürgers als politischer, 
selbstbestimmter Souverän und dem Dasein 
des größten Teils der Bevölkerung als 
fremdbestimmte Dienstuntergebene, Ent
fremdung in allen Sphären, Freiräume für 
Selbstentfaltung, Abkehr von Paradigmen 
des westlichen Sozialsystems, die Entwick
lung des Trikont, die Notwendigkeit drasti
scher Umbrüche in Wirtschafts- und Sozial-

LEGAL, 
ILLEGAL, ... I 

200 S., ÖS 168.-1 

Neuauflage des Stan-I 
dardwerks für alle I 
mündigen BürgerInnen 
mit Berücksichtigung I 
desneuen Sicherheits-I 
polIzeIgesetzes, ... I 
Alles, was mensch im 
Umgang mit den Be-I 
hörden braucht ! 

strukturen, um dem ökologischen Tag des 
Zornes, der zur Zeit in etwa für A. D. 2040 

I verortet wird, in letzter Minute entgehen zu 
I können. "Auch soziale Systeme haben ihre 
I Identität und können sie verlieren; denn Hi
I storiker sind ja durchaus in der Lage, die Re
I volutionierung eines Staates oder den Unter-KRIEG IN 

EUROPA, 
Analysen aus dem 
ehemaligen 
Jugoslawien, 
Mit Beiträgen über 
Kriegsursachen, 
Kriegsfolgen und 
Friedenschancen von 
P.Parin, 
H.Sundhaussen, 
R. Mocnik, 
F.Mihuc, 
P. Gstettner, 
V. Wakounig u.a.; 
Hg. von: J. Gaisbacher, K.Kaser, C. Promitzer, 
B. Sax, J.Schögler 240 S., ÖS 228.-

GESELLSCHAFTLICHE VERÄNDERUNG: 
VON OBEN ODER VON UNTEN? 
Maria Wölflingseder vergleiclh P. Freire und 
F. Capra 240 S., ÖS 240,-

SOLL UND HABEN, 
Konturen der österr. Entwicklungspolitik (I), 
AGEZ (Hg.), 150S., ÖS 148.-

ÖSTERREICHS EUROPA-INTEGRA TION 
ALS WALZE· WALZER 
hg. von J. Voggenhuber, F. Floss mit Beiträgen 
zu Wirtschaft, Recht, Transit, ua. 

FREI UND 
GLEICH, 
Menschen
rechtsmosaik, 
ai - oö (Hg.), 

120 S., ÖS 95.-

210 S., ÖS 235,-

Gleich bestellen oder 
Katalog anfordern ! 
Kapuzinerstr. 38,4020 Linz, 

Tel. 07321794280 

gang eines Imperiums von bloßen Struktur
I . wandlungen zu unterscheiden. Dabei rekur
I rieren sie auf die Deutungen, mit denen die 
I Mitglieder eines Systems einander als An
I gehörige derselben Gruppe identifizieren 

und über diese Gruppenidentität ihre !ch
I Identität behaupten. In der Geschichtswis
I senschaft gilt ein Traditionsbruch, mit dem 
lidentitätsverbürgende Deutungssysteme ih
I re sozial-integrative Kraft einbüßen, als Indi
I kator für den Zusammenbruch sozialer Sy-

sterne. "(I) 
Womit wir bei den Utopien wären. Seit 

Thomas Morus sein" Utopia" verfaßt hat, 
sind zighunderte Gesellschaftsentwürfe und 
Detailkonzepte erstellt, vergessen, verwor
fen worden - oft auch zu Unrecht vergessen 
und verworfen, heruntergespielt, weil eine 
Befassung bzw. ein teilweises Anerkennen 
anderer Ideen und Modelle entweder den 
eigenen Absolutheitsanspruch (00. wahr, weil 
allmächtig, allmächtig, weil wahr. 00) oder die 
unbedingte Verteidigung des status quo ge
fährdet hätte (wobei sich auch die Frage 
stellt, inwieweit "etablierte" Ansätze wie et
wa katholische Soziallehre oder moderner 
Liberalismus im Vergleich mit gesellschaftli
cher Realität auch" utopisch" sind). Kapita
lismus und "Kommunismus" waren nun ein
mal in der bipolaren Welt die dominieren
den Denk-, Sprach- und Sozialmodelle, die 
dem alttestamentarischen Droh- und Zorn
gott gleich keine Alternative gegen sich dul
den wollten. Je nach Systemgebiet wurden 
die Vertreter anderer Lösungswege dann 
eben als Kleinbürger oder Linksradikale ge
brandmarkt. Die Zeit der beiden Systeme 
aber ist abgelaufen: Die des östlichen offen
sichtlich, die des westlichen immer augenfal
liger. Denunziatorischer Gebrauch des Ad
jektivs "utopisch" vermag heute nicht mehr 
zu schrecken. Alternativen wären hinrei
chend vorhanden, die Befassung mit ihnen 
ist notwendig. Die klassischen Gründe für 
die Auseinandersetzung mit anderen Mei-

. . l"",!KIlUlIoItItUl,''' Il~ / I L ___________ -.J 

nungen sind: 1. kann die zum Schweigen ge
brachte Meinung nichtsdestoweniger richtig 
sein, 2. kann die unterdrückte Meinung, 
auch wenn sie irrig ist, doch einige Quent-
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chen Wahrheit beinhalten, wie auch die 
herrschende Meinung nicht vollständig wahr 
sein muß, sodaß eine Verbesserung möglich 
ist, 3. wird die herrschende Meinung, auch 
wenn sie in toto richtig sein sollte, ohne Dis
kurs eine sinnentleertes Vorurteil: "Das 
Dogma wird ein rein formales Bekenntnis, 
wirkungslos für das Gute, doch wird es den 
Grund überdecken und dadurch das Wachs
tum einer wirklichen, von Herzen gefühlten 
Überzeugung aus Vernunft oder Erfahrung 
verhindern. "(2) - Ein Satz, der für Kapitalis
mus und Orthodox-Marxismus gleicher
maßen gültig ist. 

Vorliegender Themenschwerpunkt will 
Interessierten bei der (Wieder)entdeckung 
gesellschaftlicher Alternativen behilflich 
sein: die angeführten Denkansätze zeichnen 
sich durch Offenheit (im Gegensatz zu den 
Klassikern wie Morus mit ihren idealisierten 
Reißbrettgesellschaften oder dem Absolut
heitsanspruch Suslows), Theoriebildung (in
klusive Verrechtlichungsaspekte), und Ori
entierung aufWerte wie Selbstbestimmheit, 
Erweiterung der Mitbestimmungsmöglich
keiten, menschen- und naturgerechtes Wirt
schaften (mithin positiv besetzten Zielen) 
aus. Es ist zu hoffen, daß bald eine breitere 
Befassung mit den verschiedenen Ansätzen 
zu gesellschaftlicher Organisation - zu der 
wie hiemit unseren Beitrag leisten wollen -
beginnt. Es ist nicht mehr viel Zeit. ;;~~_ 

(1) 1 ürgen H abermas: Legitimationsprobleme im 
Spätkapitalismus, Frankfurta.M.1973, S. 13 
(2) lohn Stuart Mill: Über die Freiheit, Stuttgart 
1988, S. 72 & 73 

Literaturempfehlungen: 
Amery, Carl: An den Feuern der Leyermark, 
München 1988 
Amery, Carl: Die ijkologische Chance/Natur als 
Politik, München 1990 
Callenbach, Ernest: Ökotopia, Berlin 1979 
Ferguson, Marilyn: Die sanfte Verschwö'rung/Per
sönliche und Gesellschaftliche Transformation im 
Zeitalter des Wassermanns, München 1982 
Gorz, Andre: Abschied vom Proletariat, Reinbek 
bei Hamburg 1983 
Harrington,lames: Oceana, Leipzig 1991 
Huber, loseph: Die Regenbogengesellschaft/Ökolo
gie und Sozialpolitik, Frankfurt a.M. 1988 
Kohr, Leopold: Die Überentwickelten Nationen, 
Salzburg 1983 
Langer, laroslov: Grenzen der Herrschaft/Die 
Endzeit der Machthierarchien, Opladen 1988 
Morus/Campanella/Bacon: Der utopische Staat 
(=Utopia/Sonnenstaat/Atlantis), Reinbek bei 
Hamburg 1991 
Polanyi, Kar!: The Great Transformation/politi
sche und ökonomische Ursprünge von Gesellschaf 
ten und Wirtschaftssystemen, Frankfurt 78 
Saage, Richard: Das Ende der politischen Utopie, 
Frankurta. M. 1990 
Saage, Richard (Hrsg.): Hat die politische Utopie 
,eine Zukunft.?, Darmstadt 1992 
Solneman, K.H.Z.: Das Manifest der Freiheit 
und des Friedens/Der Gegenpol zum kommunisti
schen Manifest, FreiburgiBr. 1977 
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------------------------------------------------------------------------VVeltausbesserung 

MYTHOS, UTOPIE ODER REALE GEGENWARTSFRAGE? 

Die lernende 
Gesellschaft 

Der moderne Mensch ist 
ein autonomes, ein mündi
ges Wesen. Die Drei
gliederung des sozialen 
Organismus baut auf die 
Kräfte der Individualität 
und trägt dadurch den 
Keim einer entwicklungs
orientierten Sozialgestal
tung in allen Lebens
bereichen in sich. 

europäischer und nordamerikanischer Ge
sellschaften, so läßt sich leicht erkennen, 
daß die Bedürfnisse "Lebenserhaltung", 
"Sicherheit" und "Sozialkontakte" eine 
weitgehende Befriedigung erfahren haben. 
Vom Streben nach Prestige und Status kön
nen noch problemlos ganze Wirtschaftszwei
ge leben. Und parallel dazu ist die Frage der 
persönlichen Selbstverwirklichung - sei es in 
Form von Selbsterfahrungskursen, Sinnkri
sen und Aussteigertum, New Age-Bewe
gung oder Fragen von ethischem Investment 
oder menschengerechtem Management -
mit großer Deutlichkeit auch in das Alltags
bewußtsein ganzer Bevölkerungsschichten 
eingezogen. 

Die Entfaltung der 
freien Individualität 

Rudolf Steiner, der Begrün
der der Anthroposophie, for
mulierte bereits 1898 aus der 
Einsicht, daß sich die gesell
schaftlichen Verhältnisse of
fensichtlich aus primitiven 
Zuständen heraus immer 
mehr individualisiert haben, 
das sogenannte soziologische 
Grundgesetz: Am Anfang 
brauchte das Individuum die 
Gemeinschaft, denn nur aus 
der Gemeinschaft heraus 
kann es seine Kräfte ent
wickeln. So strebt die 
Menschheit am Anfang der 
Kulturzustände nach Entste
hung sozialer Verbände; in 
ihnen werden zunächst die 
Interessen der Individuen 
der Gemeinschaft geopfert. 
Die weitere Entwicklung 
führt zur Befreiung der Indi
viduen von dem Interesse 
der Verbände und zu freier 
Entfaltung der Bedürfnisse 
und Kräfte der einzelnen. Es 
schwindet immer mehr das 
Bewußtsein, daß Gemein
schaften Selbstzweck sein 
können. Sie sollen Mittel zur 

Betrachtet man die Gesellschaftsord
nung früher Hochkulturen - dem Goethe
Wort folgend, daß nur jener ein wahrer Zeit
genosse sein kann, der fünftausend Jahre 
Kulturgeschichte in seinem Bewußtsein 
trägt -, so ist augenscheinlich, daß diese Kul
turen streng hierarchisch nach theokrati
schen Gesichtspunkten gegliedert waren. 
Die altägyptische Hochkultur, die nicht zu
fällig auch ihre Sakralbauten in Pyramiden
form errichtete, war bis in die alltäglichsten 
Verrichtungen von detailierten Anweisungen 
des Pharaos, der auch gleichzeitig der einge
weihte Hohepriester war, geprägt. Der Pha
rao, der seine Legitimierung aus seinem 
Gottmenschentum erhielt, stand an der Spit
ze des Staates, und unter ihm reihten sich 
die Stände in gottgegebener Ordnung. Die 
nachfolgende Kulturgeschichte der Mensch
heit ist im wesentlichen die Geschichte der 
Emanzipation der einzelnen Stände und der 
Individualität. 

Noch unter Papst Leo 1. (440 n. Chr.) 
wurde die Identität von Papst und Petrus 
betont und die weltliche Macht hatte der 
kirchlichen zu folgen. Mit der Krönung Kai
ser Karls des Großen (800 n. Chr.) erfolgte 
die Emanzipation der weltlichen von der 
kirchlichen Macht. Durch die Goldene Bulle 
von 1356 emanzipierten sich die Kurfürsten 
vom Kaiser und errichteten eine Wahlmon
archie. Der Augsburger Religionsfriede von 
1555 brachte die Emanzipation der Landes
herren: "Cuius regio, eius religio". Die fran
zösische Revolution von 1789 etablierte den 
3. Stand und räumte der Bourgeoisie neue 

Abraham Maslow, einer der Begründer der 
humanistischen Psychologie, beschrieb in 
seinem Konzept der Bedürfnispyramide fünf 
Ebenen menschlicher Bedürfnisse. Je"der 
Mensch strebt danach, Schritt für Schritt 
diese hierarchisch geordneten Bedürfnisse 
abzudecken. Die Basis der Pyramide wird 
von dem Grundbedürfnis der Lebenserhal
tung gebildet, womit die biologischen Not
wendigkeiten wie Nahrungszufuhr, Wärme, 
Schlaf und Ähnliches gemeint sind. Darüber 
liegt das Bedürfnis nach Sicherheit. Dabei 
steht das Vorsorgeprinzip im Vordergrund. 
Es soll also nicht nur das momentane Über
leben gewährleistet sein, sondern auch für 
die nächsten Tage, Wochen und Monate soll 
die Existenz gesichert erscheinen. Erst nach
dem auch der Bedarf auf dieser Ebene ge
deckt ist, entsteht ein Streben nach sozialen 
Kontakten, Freunden und Beziehungen. 
Doch sobald der Mensch ein soziales Um
feld geschaffen hat, taucht als nächstes der 
Wunsch nach einer entsprechenden Stellung 
innerhalb dieses Umfeldes auf. Maslow be
zeichnet dieses Bedürfnis als Streben nach 
Status und Prestige. Und letztlich, nachdem 
der Mensch seinen adäquaten Platz in der 
Gemeinschaft gefunden hat und dies auch 
durch die entsprechenden Statussymbole 
signalisieren kann, taucht als höchstes Be
dürfnis der Drang nach Selbstverwirklichung 
auf. 

Betrachten wir die Lebensumstände 
Entwicklung der Individua- So wollen wir zunächst versuchen, ••• 
litäten werden. 
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Rechte ein. Das Kommunistische Manifest 
bzw. die Russische Revolution von 1917 
emanzipierte das Proletariat. 

Der neue Gegensatz: 
Ich und Gemeinschaft 

Parallel zu dieser Emanzipierung von gottge
wollter geistlicher und weltlicher Führung 
verlief eine Auflösung alter gesellschaftlicher 
Strukturen. Das Volk, die Sippe und die Fa
milie verloren zunehmend an Bedeutung. 
Damit stehen sich aber auch in immer stär
kerem Maße der Einzelne und die Gemein
schaft als Gegensatz gegenüber. Die entstan
denen Konfliktpotentiale sind auch auf allen 
Ebenen des sozialen Geschehens nachvoll
ziehbar: steigende Scheidungsraten, Single
Haushalte als häufigste Wohnform, Füh
rungs- und Motivationsprobleme in Unter
nehmen, Unfähigkeit zur Zusammenarbeit, 
nachlassende Solidarität gegenüber Mitbür
gern, Ausgrenzungsverhalten gegen Anders
denkende oder Fremde etc. An diesem 
Punkt der Analyse besteht die Gefahr, die 
Individualisierung des Menschen als primäre 
Fehlerquelle sozialer Mißstände zu geißeln 
und das Rad der Geschichte zurückdrehen 
zu wollen. Dabei würde jedoch übersehen 
werden, wie gerade auch das selbstbestimm
te, ichhafte Handeln des modernen Men
schen Grundlage für den Entwicklungsfort
schritt der letzten Jahrzehnte war und ist. Es 
stellt sich also konsequenterweise die Frage, 
wie es möglich wäre, die Segnungen der In
dividualität zu empfangen und gleichzeitig 
ihre Schattenseiten in Form des blanken 
Egoismus zu vermeiden beziehungsweise zu 
überwinden. Und genau an diesem Punkt 
setzen die Überlegungen an, die sich mit der 
Dreigliederung des sozialen Organismus be
schäftigen. 

Der Mensch im 
Zentrum der Überlegungen 

Während in vergangenen Tagen die Gestal
tung des gesellschaftlichen Lebens nach 
dem Gesichtspunkt der Fortschreibung gött
licher Gesetze auf Erden erfolgte, ist es heu
te unumgänglich, den Menschen als Maß
stab für die Sozialgestaltung heranzuziehen. 
Das bedeutet auch, daß sich heute nicht nur 
die Frage stellt, wer wen warum und wie zur 
Machtausübung in nach wie vor hierarchi
schen Stukturen legitimiert, sondern auch ob 
diese zentralistischen Ansätze nicht mögli
cherweise selbst ein überkommenes Relikt 
sind, das es zu überwinden gilt. 

Folgt man der anthroposophisch orien
tierten Menschenkunde, so ist der Mensch 
ein in mehrfacher Hinsicht dreigliedriges 
Wesen. Es läßt sich einerseits eine essentiel
le Dreigliederung in Körper, Seele und Geist 
erkennen. Und andererseits lassen sich diese 
drei Bereiche nochmals funktionell in je
weils drei Unterbereiche differenzieren. Oh-
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ne diese menschliche Dreigliedrigkeit in der 
notwendigen Tiefe und Breite darstellen zu 
können, möchte ich in diesem Zusammen
hang auf den Ansatz von Christof Lindenau 
verweisen, der - in Fortführung und als Ab
leitung des Dreigliederungsgedankens - den 
Menschen als Bedarfswesen, als mündiges 
Wesen und als Fähigkeitswesen charakteri
siert. 

In dem Maße wir nicht bloß danach 
trachten, die sozialen Bedingungen nach 
Modellen, Dogmen oder Konzepten zu ge
stalten, sondern danach streben, diese sozia
len Bedingungen nach den Ansprüchen des 
Menschen zu gestalten, wird das Interesse 
am Mitmenschen zur tragenden Kraft der 
Gesellschaftsordnung. Richtet sich das Inter
esse auf den Mitmenschen als Bedarfswe
sen, so entsteht daraus eine solidarische 
Grundhaltung, die insbesondere in den 
Wirtschaftsprozessen, deren Ziel ja letztlich 
die Bedarfsdeckung aller Menschen ist, zum 
Ausdruck kommen sollte. Rich
tet sich in den Wirtschaftsprozes
sen jedoch das Interesse aussch
ließlich auf den eigenen Vorteil 
und nur auf die Befriedigung ei
gener Bedürfnisse, so erleben wir 
eine egoistisch -gewinnmaximie
rende Haltung. 

auf der Gleichheit der Partner gegründet 
sind. Die Zusammenarbeit innerhalb einer 
Gesamtheit von Menschen entwickelt sich 
umso fruchtbarer, je mehr sie aus der Frei
heit aller darin tätigen Menschen entspringt. 

Daran schließt der zweite Prozeß in
haltlich an: Je mehr eine gesellschaftliche 
Gesamtheit im Sinne von Brüderlichkeit, 
Gleichheit und Freiheit aus dem Interesse 
am anderen Menschen gestaltet wird, umso 
mehr entwickelt diese Gesamtheit eine 
dreigliedrig-differenzierte Struktur; je mehr 
sie dagegen im Sinne von Gewinnmaximie
rung, Machtausübung und Fremdbestim
mung aus dem Interesse an sich selbst ver
waltet wird, umso mehr tendiert sie zu ei
nem einförmig-zentralistischen System. 

Es wird also der Umsetzung und Ver
wirklichung der wohlbekannten Ideale der 
französischen Revolution - Freiheit, Gleich
heit, Brüderlichkeit - das Wort geredet, und 
zwar in der Form, daß die Gesellschaft als 

Aus dem Interesse am Mit
menschen als mündigem Wesen 
entstehen Strukturen, in denen 
Vereinbarungen auf dem Prinzip 
der Gleichheit aufbauen, 
während aus der Eigennutzhal
tung die Machtausübung im Vor
dergrund steht. Und absch
ließend bedeutet die Anerken
nung der Fähigkeiten und indivi
duellen Erkenntnismöglichkei
ten des einzelnen, daß ihm an
stelle von Bevormundung und 
Fremdbestimmung Freiräume 
zur Entfaltung geboten werden. 

••• zu finden und zu zeigen, ••• 

Sozialgestaltung als 
Prozeß 

Aus dem bisher gesagten entwickelt Linden
au zwei grundsätzliche Sozialgesetzmäßig
keiten, die jedoch in keiner Weise dogma
tisch-verpflichtend sind, sondern lediglich 
Entwicklungsströme oder Prozesse beschrei
ben. In diesem Sinne liegt in der Prozeßbe
schreibung auch kein Aufruf zu einem ge
wissen Verhalten, sehr wohl aber die Mög
lichkeit, die Folgen eigenen Tuns im Sozia
len zu prognostizieren. 

Der erste Sozialprozeß wird folgender
maßen charakterisiert: Die Befriedigung von 
Bedarf innerhalb einer Gesamtheit von 
Menschen gelingt umso lebensgemäßer, je 
mehr Solidarität/Brüderlichkeit unter den 
beteiligten Menschen praktiziert wird. Die 
Vereinbarungen von Rechten und Pflichten 
innerhalb einer Gesamtheit von Menschen 
erweisen sich umso tragfähiger, je mehr sie 

JURIDIKUM 

Zusammenspiel von drei differenzierten Be
reichen, die von den einzelnen Prinzipien 
gestaltet und durchdrungen werden, verstan
den werden muß. Diese drei gesellschaftli
chen Bereiche sind das Geistes- und Kultur
leben, das Rechts- oder Staatswesen und das 
Wirtschaftsleben. 

Kultur und 
individuelle Freiheit 

Ein reiches kulturelles Leben braucht indi
viduelle Freiheit und Pluralität. Nur dann 
können sich in ihm die Fähigkeiten der ein
zelnen menschlichen Individualität entfal
ten, die dem sozialen Ganzen - also auch 
dem Staat und der Wirtschaft - immer wie
der neu zugutekommen werden. Verrechtli
chung oder Unterordnung unter Wirtschafts
interessen lähmen das kulturelle Leben, sie 
berauben die Gesellschaft des Quells geisti
ger Produktivität und damit ihrer Kraft zur 
Erneuerung und ihrer Zukunftsfähigkeit. Sie 
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unterdrücken die freie Artikulation der viel
Hiltigen kulturellen Bedürfnisse. 

In diesem Sinne geht es um die unein
geschränkte Gründungsfreiheit und das 
Selbstverwaltungsrecht in allen Einrichtun
gen des Kulturlebens. Dies gilt für Wissen
schaft, Kunst und Religion, insbesondere 
auch für Medien, Gesundheitswesen und 
Schulen. Im Schulwesen geht es um das 
Recht der Eltern auffreie Wahl der Schule. 
Das gleiche Recht auf Bildung für alle muß 
durch Finanzierung aller Schulen durch die 
Allgemeinheit materiell gesichert werden, 
damit nicht die wirtschaftliche Lage der El
tern und auch nicht die soziale, rassische 
oder ethnische Herkunft des Kindes, son
dern allein seine Fähigkeiten und Neigun
gen für den Schulbesuch bestimmend sind. 

Assoziative Wirtschaft 

Das Wirtschaftsleben braucht die volle Frei
heit der unternehmerischen Initiative. Zu
gleich muß aber auch für die Folgen des 
Wirtschaftens Verantwortung übernommen 
werden. Die in der Arbeitsteilung veranlagte 
gegenseitige Abhängigkeit muß durch soli
darische Partnerschaftlichkeit gestaltet wer
den. Im Zusammenwirken aller Betroffenen, 
von der Produktion über Handel und Ban
ken bis zum Konsumenten, entsteht die 
Chance, Eigeninteressen zurückzunehmen 
und unter Schonung der natürlichen Le
bensgrundlagen eine angemessene materiel
le Versorgung aller zu erreichen. 

Die Wirtschaft überschreitet ihre Gren
zen da, wo Rechte zur Ware gemacht wer
den: Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse 
und die Ausbeutung der sozialen und natür
lichen Umwelt müssen die Folge sein. Not
wendig sind Einkommenssysteme und 
Preisverhältnisse, welche Mensch und Natur 
vor Ausbeutung schützen und die mitunter
nehmerische Verantwortung und Leistungs-

bereitschaft aller Tätigen stärken. Staatlich
bürokratische Einmischung in den Wirt
schaftsprozeß selbst führt zur Lähmung die
ser unternehmerischen Initiative und zur 
Bevormundung des Verbrauchers, unter
gräbt Leistungsausgleich und Preisgerech
tigkeit. 

Es geht deshalb um eine Wirtschaft, die 
aus sich selbst heraus Formen sozialer Zu
sammenarbeit innerhalb der vielfältigen 
Branchen und Regionen und zwischen ih
nen vermehrt entwickelt. In überschaubaren 
Assoziationen können im Miteinander von 
Vertretern aller wirtschaftlichen Bereiche so
ziales Vertrauen und ökologische Verantwor
tung entstehen, können Mitwirkung und 
Mitverantwortung der Verbraucher ent
wickelt werden. Aus der Wahrnehmung und 
dem Ausgleich von Interessens- und Le
benslagen heraus können Schritte zur Her
stellung eines langfristig gesunden Preisge
füges und zum Abbau von Arbeitslosigkeit 
getan werden. Von einer solchen Zusam
menarbeit können Impulse gegen die Ver
selbständigung des Geldwesens ausgehen. 
Dies verbessert letztendlich die Aussicht, 
den Grundsatz zu verwirklichen, daß Eigen
tum sozial verpflichtet. 

Der schlanke Staat 

Rechtstaatlichkeit beruht auf der Anerken
nung des Menschen als Träger von Freiheit 
und Verantwortung, Mündigkeit und Initia
tive. Oberste Aufgabe des Staates hat daher 
zu sein, die Entfaltung der Individualität zu 
schützen. Im Sinne des Subsidiaritätsprin
zips hat der Staat nur dort Grenzen zu set
zen, wo die Gestaltung menschlicher Ver
hältnisse noch nicht in Selbstverwaltung ge
lingt und Menschen und Gruppen ihre 
Rechte auf Kosten und unter Verletzung der 
Rechte anderer verfolgen. Gemeinschafts
verantwortung übernimmt der Staat nur in-

••• was denn in den heutigen Staaten schlecht gemacht wird, ••• 
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soweit, als die Kräfte sozialer Verantwortung 
im einzelnen noch nicht ausreichen. Der 
Mensch mit seinen Fähigkeiten, seiner Ver
antwortungsbereitschaft und seiner Initiative 
muß Vorrang haben. 

Im Machtanspruch des Staates, über das 
herrschen zu wollen, was nur der Mensch 
hervorbringen kann, über Geist und Kultur, 
persönliche Bedürfnisse und wirtschaftliche 
Produktivität, lebt die Gefahr einer men
schenunwürdigen Unfreiheit und Bevor
mundung. In diesem Sinne ist der weitere 
Ausbau der Individualrechte unumgänglich. 
Dieses auf seine eigentlichen Aufgaben zu 
begrenzende Staatsleben bedarf der kon
sequenten demokratischen Gestaltung, da
mit mündige Bürger als Gleichberechtigte -
in einer Teilnehmerdemokratie anstelle ei
ner Zuschauerdemokratie - bestimmen kön
nen, was als Gesetz für alle gelten soll. 

Gestaltungsraum Europa 

Europa sucht eine neue Gestalt. Der Auf
bruch für Freiheit und Menschlichkeit im 
Osten hat in Bewegung gebracht, was lange 
unverrückbar schien. Viele Menschen be
wegt die Suche nach dem Leben in Wahr
heit, wie es Vaclav Havel nannte. Nur wenn 
das Fundament des neuen europäischen 
Hauses aus diesem Impuls entsteht, lassen 
sich Strukturen verhindern, deren Men
schenfeindlichkeit sich im Scheitern totalitä
rer oder bürokratisch-vormundschaftlicher 
Staatssysteme offenbart hat. Es gilt, sich dar
auf zu besinnen, daß nur der Mensch 
Menschlichkeit hervorbringen kann. Auch 
für die Mitte und den Westen Europas gilt, 
daß nicht Ideologien, Machtansprüche oder 
Wirtschaftsmechanismen Grundlage sozialer 
Gestaltung sein können. 

Ausgangspunkt und Maßstab aller ge
sellschaftlichen Ordnung ist der einzelne 
Mensch. Maßgebend für die Architektur des 

europäischen Hauses muß der 
Mensch sein mit seinem Streben 
nach frei verantworteter Individu
alität, demokratischer Gleichheit 
und solidarischer Partnerschaft. 

Alle Neugestaltung - sei es 
in der Familie, im Unternehmen, 
im Staat oder in einem kontinen
talen Kulturraum - muß darauf 
abzielen, Räume zu schaffen, in 
denen dieses Streben sich entfal
ten kann, statt durch Anonymität, 
Fremdbestimmung und Schein
befriedigung den Vorwand zu lie
fern, Verantwortung und Gewis
sen zu delegieren. 

Fazit 

Die von Rudolf Steiner darge
stellte Idee einer sozialen 
Dreigliederung des Gesellschafts-
organismus ist kein Rezept, die 
gefahrvollen Zustände, Mißstän-
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de und Notstände unserer Gegenwart durch 
einige organisatorische Maßnahmen zu be
seitigen. Der Umgang mit ihr erweist sich 
vielmehr als Weg eines weltoffenen Lern
und Arbeitsvorganges. In diesem Sinne ist 
sie auch keine Utopie, die mit der Wirklich
keit im Widerstreit steht, sondern ein An
satz, aus der Geschichte der Menschheit und 
den Veranlagungen des Menschen eine zeit
gemäße Lehre zu ziehen und dadurch Ant
worten auf die Herausforderungen der Ge
genwart zu finden. Betrachtet man die aktu
ellen Trends im Bereich der Organisations
und Managemententwicklung, so wird die 
Aktualität der Fragen deutlich sichtbar. Be
griffe wie "Organizational learning", "Evolu
tionäres Management", "Lean production ", 
"Abbau von Hierarchien" und vieles mehr 
sind Themen, die heute aus führenden Krei
sen der Wirtschaft kommen, die ihrerseits si
cher nicht im Verdacht stehen, schwärmeri
sche Weltverbesserungspropheten zu sein. 

Unübersehbar ist heute, daß der Ansatz, 
der zur Begründung einer lernenden, sich 
ständig in Erneuerungskreisläufen befindli
chen Gesellschaft führt, sein Wo und Wie 
nur durch die einzelnen an der jeweils kon
kreten Situation beteiligten Menschen seI
ber gefunden werden kann. Denn unver
zichtbar zu dieser Gesellschaftsform gehört, 
daß in ihr der individuelle Mensch seine 
Verhältnisse autonom, das heißt nicht durch 
Fremd- sondern durch Selbstverwaltung ge
staltet. 

Gleichzeitig ist jedoch zu betonen, daß 
dazu nicht erst ein neuer Mensch auftreten 
muß, sondern daß jeder einzelne an seinem 
Platz - im Sinne des Ansatzes von Lindenau 
- ein Mehr an Interesse für seine Umgebung 
aufbringen kann. Dafür mögen die Ansätze 
der Dreigliederung Denkanstoß und Er
kenntnishilfe sein - niemals aber Rezept 
oderDogma.~~h~~f~~3bd.j~1·~.~Q~b~~~}ix2~~~ 

Mag. Erich Cibulka ist Psychologe und als Geschäfts
führer von HELIKON - Institut für Sozialgestaltung 
und Integrationsberatung in den Bereichen Organisa
tionsentwicklung sowie Personal- und Management
training tätig. 

Zuschriften und Anfragen bitte an folgende Adres
se: Franz-losejs-Kai 65/22,1010 Wien 

Vertiefende Literatur/Quellen: 
Hermannstorfer, Udo, Individualität und Staat. 
Dreigliederung des sozialen Organismus eine ak
tuelle ZeitJorderung, 1990 
ders., Scheinmarktwirtschaft. Die Unverkäuflich
keitvon Arbeit Boden und Kapital, 1991 
Lindenau, Christof, Soziale Dreigliederung: Der 
Weg zu einer lernenden Gesellschaft, 1983 
Steiner, Rudolf, Die Kernpunkte der sozialen 
Frage in den Lebensnotwendigkeitetl der Gegen
wart und Zukunft, GA 23 
ders., Aufsätze über die Dreigliederung des sozia
len Organismus und zur Zeitlage 1915-1921, GA 
24 
Strawe, Christoph, Ein Aufruf zu mehr Freiheit, 
Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit, 1990 

Seite 28 

SILVIO GESELL UND DIE FREIWIRTSCHAFT 

Auf der Suche nach 
dem "Dritten Wegll 

Silvio Gesell nennt sein 
Hauptwerk "Die natürliche 
Wirtschaftsordnung durch 
Freiland und Freigeld" 
( 1916). Er ist der Theorie
vater iener Freiwirtschaft, 
die angesichts des "Sie
ges" des Kapitalismus 
über den Sozialismus nun 
wieder zunehmend gefragt 
ist: Von Menschen, die 
eben diesen "Sieg" nicht 
als solchen sehen können 
und wollen. 

.Die Bezeichnung Freiwirtschaft ist ein Sam
melbegriff, der sich von der Freiland-Bewe
gung herleitet und damit schon einen Zusam
menhang mit der Genossenschaftsbewegung des 
Wieners Theodor Hertzka und des Berliners 
Franz Oppenheimer herstellt. In der gemein
sam von Oppenheimer, Landauer und Gesell ge
gründeten Obstbaukommune Oranienburg-Eden 
bei Berlin fand dann Gesell (1862-1930) 
auch seine letzte Wohn- und Ruhestätte. 

Die Einsichten von Gesell schließen an 
die Überlegungen eines Pierre-loseph Proud
hon an, der die Äquivalenz von Waren und 
Geld bestreitet und die Waren auf die glei
che Stufe heben will wie das Geld. Dazu will 
er Tauschbanken errichten, scheitert allerdings 
mit diesem Projekt. 

Dem Sozialismus eines Kar! Marx steht 
Gesell demgemäß ablehnend gegenüber. 
Seine persönliche Entwicklung wird mitbe
stimmt von den libertären Ideen seiner Zeit, 
wie auch an den verschiedenen Vorwörtern 
der NWO (natürliche Wirtschaftsordnung) 
bis zur 6. Auflage nachvollzogen werden 
kann. Er bewegt sich seit 1910 im Gesin
nungskreis eines Gustav Landauer und eines 
Erich Mühsam. Von Landauer wird dann Ge
sell 1919 in die Münchner Räteregierung beru-
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fen, der er für die kurze Zeit ihres Bestehens 
als Finanzminister angehört. Tief ist auch 
die Prägung durch Max Stirner und dessen 
Individual-Anarchismus. Vor allem Gesells 
letztes Buch "Der abgebaute Staat" (1926) 
trägt tiefe Spuren davon und ist betont akra
tisch, wie Gesell seine Vorstellung von Herr
schaftsfreiheit bezeichnet. FFF auf grünem 
Grund war denn auch das Logo der Freiwirt
schaftsbewegung bis lange in die Nach
kriegszeit: Freiland, Freigeld und Festwährung. 

Die Urmonopole 
Geld und Boden 

Gesell geht es nicht nur um die Erklärung 
der Krisen der Wirtschaft und der sozialen 
Ausbeutung der Arbeiter, sondern auch um 
ihre Überwindung und Beseitigung. So trägt 
auch die 1. Auflage der NWO aus dem Jahre 
1906 den Titel: "Die Verwirklichung des Rechts 
auf den vollen Arbeitsertrag durch die Geld- und 
Bodenreform. " 

Die Freiwirtschaft unterscheidet deut
lich zwischen Kapitalismus und Marktwirt
schaft. Sie charakterisiert dabei den Kapita
lismus als eine verzerrte Form der Markt
wirtschaft, die durch eine ganz bestimmte 
Geld- und Bodenordnung geprägt ist. Diese 
unsere heutige Geld- und Bodenordnung hat 
Monopolcharakter und ermöglicht so über 
die Urmonopole Geld und Boden arbeitslose 
Einkommen in Form des Geldzinses und der 
Bodenrente. 

Damit wird schon erkennbar, daß die 
Freiwirte zumindest einen Teil der Ursa
chen der sozialen Ausbeutung und der wirt
schaftlichen Krisen nicht in der Produktions
sphäre suchen, sondern in der Zirkulations
sphäre, also in jenem Bereich, wo die Waren 
und Leistungen vermittels Geld ausge
tauscht werden. 

Geld ist in unserer arbeitsteiligen Wirt
schaft erforderlich, um den Tausch zwischen 
den Anbietern verschiedener Waren und 
Leistungen zu vereinfachen bzw. überhaupt 
erst zu ermöglichen. Durch das Tauschmittel 
Geld kann der Tauschprozeß in eine Ver~ 
kauf handlung und eine zeitlich und örtlich 
davon distanzierte Kaufhandlung getrennt 
werden. In diesem Sinn ist das Geld ein 
Hilfsmittel für Warentransaktionen, welches 
Zeit und Ort überbrücken kann. Damit wird 
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es zu einem Gut ganz besonderer Art, wobei 
es insbesondere durch die zeitliche Über
brückungsfunktion auch zu einem Wertaujbe
wahrungsmittel wird. 

Hortbares Geld 
erzwingt den Zins 

So wie aber die einzelne Tauschhandlung 
erst dann abgeschlossen ist, wenn beide An
bieter ihre jeweilige Ware gegen eine andere 
getauscht haben, so gilt es auch für die 
volkswirtschaftliche Warentransaktion am 
Markt. Die Theorie spricht dann von Markt
räumung. 

Diese Markträumung kann aber nicht 
erfolgen, wenn ein Anbieter seine Ware zwar 
gegen Geld verkaufen kann, selbst aber die
ses Geld nicht dafür verwendet, wieder et
was am Markt zu kaufen. Durch diese 
Zurückhaltung unseres hortbaren Geldes 
kommt es am Markt zu einem Warenstau 
und fehlt Geld bei den Erzeugern der lie
gengebliebenen Waren, das sie brauchen, 
um insbesondere die Löhne für die Erzeu
gung der neuen Waren zahlen zu können. 

Es kommt zu einem Marktversagen, 
weil dem Angebot an Waren zuwenig Nach
frage gegenübersteht. 

Durch die zurückgehende Nachfrage 
am Markt beginnen deshalb die Preise der 
Waren zu sinken, womit aber erst recht An
reize für die potentiellen Käufer entstehen, 
ihre Käufe auf später zu verschieben und das 
Geld zurückzuhalten. Eine Spirale nach un
ten beginnt. 

Nur ein Preis sinkt gerade nicht: Der 
Preis des Leihgeldes in Form der Zinsen. 
Und Gesell hat hierfür eine überzeugende 
Erklärung zur Hand: Weil eben Geld auch 
Wertaufbewahrungsmittel ist und nicht ver
rostet und verfault, nicht unmodern wird, 
keine Lagerungskosten verursacht, hat es ei
nen entscheidenden Vorteil gegenüber Wa
ren, die all dem unterworfen sind. Und die
sen Vorteil kann der Besitzer von Geld in 
Form des Urzinses lukrieren. Dabei ent
spricht dieser Urzins in etwa dem, was denn 
Keynes später als Liquiditätsprämie des Gel
des bezeichnet. 

Diesen Urzins kann der Besitzer von 
überschüssigem Geld nun von dem erpres
sen, der Geld braucht und deshalb leihen 
muß, um an die für seine Existenzsicherung 
notwendigen Waren und Leistungen heran
zukommen. Diese Existenzsicherung be
trifft nun aber nicht nur den privaten Konsu
menten, sondern vor allem auch die Unter
nehmen, die ja auch Zahlungsverpflichtun
gen unterliegen. Wollen sie ihren Betrieb 
weiter aufrechterhalten, so müssen sie Geld 
borgen, welches aber mit entsprechenden 
Zinskosten belastet ist. Diese Zinskosten 
müssen die Unternehmen nun aber auch 
über die Preise ihrer Waren lukrieren, und 
entsprechend sind sie auch in allen Preisen 
von Waren, Dienstleistungen und Mieten 
enthalten. 
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Eine Theorie der 
Dynamik der 
Koniunktur 

Wir haben hier nur eine Er
klärung des Kapitalismus als 
Zinswirtschajt, die sowohl 
Ausbeutung als auch die 
Wirtschaftskrisen erklärt: 
Weil sich Geld verweigern 
kann, wird die Schaffung 
von Realkapital dann unter
brochen, wenn der Satz des 
Marktzinses unter dem des 
Urzinses zu sinken droht. 
Da aber die Nachfrage nach 
Realkapitalien stets größer 
als das Angebot ist, "findet 
die Ware (bzw. das Realkapi
tal) gesetz- und regelmäßig 
Marktverhältnisse vor, die die 
Ware (bzw. das Realkapital) 
als zinserhebendes Kapital er
scheinen lassen". (Gesell, GW, 
Bd 9, S. 367) 

Ganz neu ist aber die 
Konjunkturtheorie, die Ge
sell hier nun lang vor der 
großen Weltwirtschaftskrise 
der 30-er Jahre entwickelt. 
Er kommt darauf, daß Geld 

• •• daß sie sich nicht im Idealzustand 
befinden, ••• 

nicht nur ein Schleier über 
der Wirtschaft ist - wie die klassische Natio
nalökonomie meint -, der nur weggezogen 
werden muß, um dann die realen Vorgänge 
in der Wirtschaft zu sehen. Die Geldmen
genschwankungen sind neben einer nomi
nellen Verschiebung der Preise auch für das 
Auf und Ab der Konjunktur mitverantwort
lich. Eine sinkende Geldmenge führt nicht 
nur zu zurückgehenden Preisen, sondern 
auch zu entsprechenden Erwartungshaltun
gen bei den Käufern und damit zu einer 
(weiteren) Hortung von Geld. Und sie führt 
gerade deshalb auch zu einer Reduktion des 
gesamten Produktionsvolumens und damit 
zu Arbeitslosigkeit. 

Die Einführung eines 
"rostenden" Geldes 

Dazu kommt noch, daß die Geldbesitzer ihr 
Geld auch deshalb zurückhalten, weil sie mit 
nichthortbarem Geld auch noch Zinsen lu
krieren können. 

Hier nun setzt Gesell mit seinen Ände
rungsvorschlägen an: Er will dem Geld sei
nen Vorteil gegenüber den Waren nehmen, 
indem er es auf die gleiche Stufe setzt wie 
die Waren: Er will ein "rostendes Geld", ein 
Geld, das so wie die Waren auch Durchhalte
kosten verursacht. Will der Geldbesitzer die
sen Kosten entgehen, so kann er ja über
schüssiges Geld, welches er momentan nicht 
für Käufe benötigt und deshalb brach liegt, 
als Kredit anbieten, ohne aber nun Zinsen 
erpressen zu können. 
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Oder anders dargestellt: Gesell will die 
Marx'sche Formel: G-W-G' ersetzen durch 
die Formel: G-W-G, und zwar dadurch, daß 
er das Geld auf die gleiche Stufe stellt wie 
die Waren. Damit gelingt es nach Gesell, 
"das zur Ersäujung des Zinses nötige Meer an 
Realkapitalien zu erzeugen". (GW 9, S. 374) 

Und so schlägt Gesell Banknoten vor, 
die ihre Gültigkeit nur dann behalten, wenn 
Monat für Monat hierfür eine Abgabe in der 
Größenordnung von um die 0,5 Prozent des 
Nennwertes bezahlt wird und dies in Form 
von Klebemarken am Geldschein auch er
kennbar ist. Damit ist die Idee geboren, die 
von Nicht-Freiwirten die irreführende Be
zeichnung Schwundgeld erhielt. 

Irreführend deshalb, weil Gesell gerade 
aus konjunkturellen Gründen großen Wert 
auf eine Stabilhaltung der Kaufkraft des Gel
des legt. Er will deshalb ein Währungsamt 
schaffen, dessen Hauptaufgabe die Stabilisie
rung des Preisniveaus - des Preisindex - zu sein 
hat, damit eben solche dynamischen Effekte 
nach unten in Form der Deflation wie auch 
nach oben in Form der Inflation von vorn
herein vermieden werden. 

Mittels Freigeld und Festwährung (In
dexwährung) glaubt Gesell die Wirtschaftskri
sen und die damit verbundene Arbeitslosig
keit beseitigen zu können. 

Zwischenzeitlich wurden bereits andere 
Techniken der Umlaufsicherung entwickelt, 
die dann weiter eine breite Diskussion um 
Alternative Geldjormm hervorgerufen haben. 
Hier sei insbesonders auf Dieter Suhr und 
sein Projekt eines Neutralgeldes verwiesen. 
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Ausbeutung und 
Bodenrechte 
Zur vollständigen Beseitigung der Ausbeu
tung der Arbeit ist aber Freigeld und Fest
währung noch nicht hinreichend. Denn Aus
beutung erfolgt auch durch die Bodenrente. 

Gesell erkennt, daß Grund und Boden 
nicht vermehrbar ist, der Mensch aber ohne 
diesen letztlich keine Lebensmöglichkeit 
auf dieser Erde hat. Auch wenn der Indu
striearbeiter den Boden nicht direkt als Pro
duktionsmittel - so wie der Bauer - braucht, 
so ist er doch davon abhängig. Er benötigt 
eine Wohnung in einem Haus, das auf Bo
den errichtet wird, ebenso wie die Fabrik. 
Dieser Boden ist aber in Privateigentum. Und 
der Eigentümer kann den Zugang hierzu 
verwehren, wenn ihm nicht ein Entgelt hier
für in Form der Bodenrente gezahlt wird. 

Diese Bodenrente hat nun aber auch 
der Unternehmer für das Grundstück zu 
zahlen, das er erwirbt, um darauf seine Fa
brik zu errichten, ebenso wie dies der Haus
eigentümer zu tun hat. Denn der Preis des 
Grundstückes entspricht jeweils dem Kapi
talwert der zu zahlenden Bodenrente. So ist 
diese Bodenrente auch ein Kostenfaktor so
wohl für den Fabrikanten als auch den 
Hauseigentümer, den er in den Preis seiner 
Waren oder die Miete der Wohnungen über
wälzt. 

Diese Bodenrente ist aber kein für alle 
Zeiten fix bleibender Wert. Sie steigt mit 
der Zeit nicht nur mit der Zunahme der Be
völkerung immer weiter an. Vielmehr - und 
das ist ja gerade in unseren Tagen wieder 
sehr aktuell - steigt diese Bodenrente mit 
der Änderung der rechtlichen Nutzungs-. 
möglichkeit meist exorbitant an. Alleine 
durch diese rechtlichen Änderungen - meist 
von Grünland in Bauland - können Grund
besitzer Millionen und Milliarden kassieren, 
ohne nur den kleinen Finger zu rühren. 

Diese damit verbundenen Erwartungs
haltungen führen aber auch zur Hortung von 
Grund und Boden, um damit spekulieren zu 
können. 

Die "Mütter-Rente" 
Gesell schlägt deshalb vor, Grund und Bo
den zu vergesellschaften, ihn aber nicht - so 
wie im Kommunismus - kollektiv bewirt
schaften zu lassen, sondern an den Meistbie
tenden zu verpachten. Wobei sich die Pacht
höhe dann auch grundsätzlich danach rich
tet, in welcher Form der Boden genutzt 
wird: Ob landwirtschaftlich, als Industrie
grund, als innerstädtischer Grund für Ge
schäfte und Büros, als Baugrund für Woh
nungen usw. 

Einen hervorzuhebenden Vorschlag hat 
Gesell bezüglich der Verwendung des der 
Allgemeinheit nun zufallenden Pachtertra
ges: Er will sie den Müttern in Form einer 
Mütterrente zuteilen. Er will sie damit unab
hängig machen von den Männern und es der 
Entscheidung der einzelnen Frau überlas-
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sen, ob sie selbst den Beruf einer Erzieherin 
ihrer Kinder übernehmen, oder ob sie damit 
andere Frauen oder auch Männer als Erzie
her beschäftigen und bezahlen will. 

Von den Nachfolgern Gesells werden 
diese Überlegungen später entradikalisiert. 
Man nimmt Abstand von einer Vergellschaf
tung des Bodens und diskutiert dafür eine 
Bodenwertzuwachs-Abgabe, die diese arbeitslo
sen Wertzuwächse zugunsten der Allge
meinheit wegsteuert. Von den Gemeinden 
sollen mit dem Ertrag Grundstücke mög
lichst noch vor der Umwidmung zu Bauland 
erworben und dann im Baurecht an Bauwer-

••• und was man ändern müßte, ••• 

ber vergeben werden. Dieses Baurechts-Mo
dell wird derzeit in den neuen deutschen 
Bundesländern, wo der Boden noch verstaat
licht ist, heftig diskutiert. Und auch in Öster
reich werden im Rahmen der Novellierun
gen der Raumordnungsgesetze nun Ideen 
angesprochen, die durchaus Gesellsches Ge
dankengut sein könnten. 

Die 30-er Jahre 
Die in der Zwischenkriegszeit recht starke 
Freiwirtschaftsbewegung Deutschlands fand 
starken Anklang in den Kreisen von Lebensre
formern, der Wandervogelbewegung, bei den 
Vertretern der Genossenschaftsidee, bei Men
schen also, die einen neuen Gesellschafts
entwurf suchten, hier vorfanden und mit Be
geisterung weiterverbreiteten. 

Andere Gruppen aus mehr nüchtern-ra
tional Veranlagten hatten später dann mit 
Gesells Konjunkturtheorie eine Erklärung 
für die große Weltwirtschaftskrise in den frühen 
30-er Jahren zur Hand. Dementsprechend 
war man auch in bestimmten Gruppen der 
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Freiwirte bemüht, Vorschläge an die sich da
mals sehr passiv verhaltende Sozialdemokra
tie heranzutragen, wie dieser Krise und der 
damit verbundenen großen Arbeitslosigkeit 
zu begegnen wäre. Diese Vorschläge aber 
wurden von dieser infolge ihrer Marx'schen 
Vorstellungswelt nicht begriffen und deshalb 
auch verworfen. Ähnlich ging es ja auch Key
nes, der sich übrigens in seiner Allgemeinen 
Theorie des Geldes, des Zinses und der Beschäfti
gung tief beeindruckt von Gesells Erkennt
nissen zeigt. Auch seine noch vor 1933 in 
Berlin vorgetragenen Gedanken fielen nicht 
auf fruchtbaren Boden. 

Im Zuge der 
Aufarbeitung von 
Geschichte soll und 
darf deshalb auch 
nicht unerwähnt blei
ben, daß mit diesem 
Verkennen wirt
schaftlicher Prozesse 
der Boden für einen 
Adolf Hit/er mit auf
bereitet wurde. 

Das Wörgler 
Experiment 

Was allerdings die 
Freiwirtschaft in der 
Zwischenkriegszeit 
so bekannt machte, 
waren die Experimente 
von Schwanenkirchen 
und Wörgl. Hier soll 
kurz über Wörgl be
richtet werden. 

In der damals 
4200 Einwohner zäh
lenden Gemeinde 
Wörgl waren im Zu
ge der internationa

len Deflationskrise bis zum Frühjahr 1932 
rund 400 Menschen arbeitslos geworden. In 
der näheren Umgebung gab es 1100 Arbeits
lose. Die Steuereinnahmen der Gemeinde 
gingen rapide zurück. So entschloß sich der 
damalige sozialistische Bürgermeister, der 
ehemalige Lok-Führer Michael Unterguggen
berger, der bereits Gesells Ideen kannte, zur 
Durchführung eines kommunalen "Nothil
fe-Programms", in dem es hieß: 

"Langsamer Geldumlauf ist die Haupt
ursache der bestehenden Wirtschaftsläh
mung ... Jede Geldstauung bewirkt Waren
stauung und Arbeitslosigkeit ... Das träge 
und langsam umlaufende Geld der National
bank muß durch ein Umlaufmittel ersetzt 
werden, welches seiner Bestimmung als 
Tauschmittel besser nachkommen wird als 
das übliche Geld ... Um das wirtschaftliche 
Leben in der Gemeinde wieder aufwärts zu 
bringen, sollen auch nach einem ... Plane öf
fentliche Arbeiten durchgeführt und bezahlt 
werden." 

Nach einem einstimmigen Beschluß 
des örtlichen Wohlfahrtsausschusses begann 

Nr 5/92 



------------------------------------------------------------------------VVeltausbesserung 

am 31. 7. 1932 die Ausgabe der Arbeitsbe
stätigungsscheine in Höhe von 32.000 Schil
ling, die gegen eine entsprechende Summe 
an der Gemeindekasse verkauft wurden. 
Bald entwickelte sich neben dem offiziellen 
Geld ein eigenständiger Kreislauf des Er
satzgeldes, in dem nicht nur die Gemeinde
kasse und die Lohn- und Gehaltsempfänger 
integriert waren, sondern auch die örtliche 
Spar- und Darlehenskasse. 

Das Wirtschaftsleben in Wörgl begann 
sich bald zu erholen. Die Gemeinde konnte 
allmählich die Steuerrückstände der örtli
chen Betriebe kassieren und mit diesen Ein
nahmen öffentliche Arbeiten finanzieren. 
Damit sank auch die Arbeitslosigkeit, wäh
rend sie im übrigen Österreich noch weiter 
stieg. 

Das Experiment machte bald Schule. 
In vielen österreichischen Gemeinden ver
suchte man es nachzuahmen: Nicht nur in 
der näheren Umgebung, auch in Linz, St. 
Pölten, Liezen, ... Im Juni 1933 hielt Unter
guggenberger einen Vortrag in Wien vor 170 
österreichischen Bürgermeistern. Der franzö
sische Ministerpräsident Daladier besuchte 
Wörgl. Und der amerikanische Wirtschafts
professor Irving Fisher schlug die Einführung 
von "Stamp-Scripts" in den USA vor. 

••• und was durch sein 
Verbot zerstört wurde 

Formal aber verstieß die Gemeinde mit der 
Ausgabe des Notgelds gegen das Notenban
kenmonopol. Am 5. Jänner 1933 erging im 
Auftrag der Nationalbank, die zusammen 
mit der Regierung Dollfuß für die strikte De
flationspolitik verantwortlich war, das Verbot 
an den Bürgermeister von Wörgl. Nach meh
reren Einsprüchen wurde dieses Verbot am 
15. September 1933 rechtswirksam. Ein 
möglicher Anfang zur Überwindung der Kri
se war damit zerstört. 

Ähnliches passierte in Deutschland in 
Schwanenkirchen. Bittere Ironie: Was hier un
ter Kanzler Brüning verboten wurde, hat der 
deutsche Notenbankenchef HjalmarSchacht 
nach 1933 praktiziert, wenn auch im größe
ren Maßstab. Jetzt diente es aber schon der 
Machterhaltung Hitlers und bald der Vorbe
reitung zum Krieg. 

Die Erfahrungen dieses Experimentes 
prägen in der Folge die Freiwirtschaft tief. 
Das Denken vieler ihrer Anhänger kreiste ab 
nun vorwiegend nur mehr um dieses um
laufgesicherte Freigeld - und tut es noch 
heute. 

Sicherlich hat diese Umlaufsicherung 
die Geldzirkulation beschleunigt. Aber auch 
das Fremde und Ungewisse an der Sache 
dürfte die Menschen veranlaßt haben, sich 
rasch damit etwas zu kaufen. Doch ist zu fra
gcn, ob es allein dieser raschere Umlauf war, 
dcr hier etwas bewirkt hat. 

Die Arbeitswertscheine wurden ja ge
gen Notenbankgeld verkauft und dieses bei 
der Sparkasse als Depositum hinterlegt, so 
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daß die Scheine jederzeit wieder mit 2 % 
Abschlag gegen Geld einwechselbar waren. 
Die Scheine waren damit Forderungen auf 
Geld, mit denen bezahlt wurde, so wie heute 
mit einem Scheck. Mit dem Notenbankgeld 
als Depositum erhöhte aber die Sparkasse 
auch ihre Mindestreserve, wodurch eine 
Ausweitung ihres Kreditspielraumes möglich 
wurde. Dadurch hat die Gemeinde Wörgl 
und deren Sparkasse tatsächlich der restrikti
ven Geldpolitik der österreichischen Natio
nalbank entgegengewirkt und konnte zu
sätzliche (bargeldlose) Kredite vergeben -
oder hätte es zumindest können. 

Dieser erhöhte Kreditspielraum "nach 
außen" - d. h. über den Umlaufbereich der 
Scheine hinaus - wäre spätestens dann not
wendig geworden, wenn die Wörgler Unter
nehmer wieder begonnen hätten zu investie
ren. 

Widersprüche 
in der Zinstheorie 

Was Gesell in seiner Zinstheorie nun aber 
nicht erkennt, ist die Motorik, die der Kapi
talismus braucht, um den Mehrwert in Geld 
entsprechend der Formel G-W-G' in Form 
des Urzinses hervorzubringen. 

Gesell leitet die Möglichkeit der Er
pressung des Urzinses aus der Hortbarkeit 
des Geldes ab, was aber heißt, daß die Nach
frage in Geld tendenziell immer kleiner ist 
als das Angebot an Waren. Andererseits wird 
die Ware vom Kaufmann - der bei Gesell 
auch der Geldbesitzer ist - "vom Produzenten 
mit Geld gekauft und, mit Urzins belastet, an den 
Konsumenten gegen Geld wieder verkauft" (GW 
9, S. 368). Das wiederum ist aber nur dann 
möglich, wenn die Nachfrage in Geld größer 
ist als das Angebot in Waren. 

Eine zu kleine Nachfrage in Geld ist al
so erforderlich, um den Zins erpressen, eine 
zu große, um ihn realisieren zu können. Das 
aber widerspricht sich gegenseitig. Gesell 
schreibt selbst von einer "erzwungenen, stän
digen Unterproduktion an Realkapitalien" - um 
so den Zins auf diese übertragen zu können- , 
"die einherläuft mit einer ständigen Überproduk
tion an Waren" (GW 9, S. 355). Wie aber sol
len die Waren bei einer zu kleinen Nachfra
ge nach ihnen "als einfache Kassenboten des 
Geldkapitals" (GW 9, S. 368), fungieren kön
nen? 

Gesell sieht auch, daß "demnach der 
Konsument regelmäßig mehr Geld ausgeben muß, 
als er als Produzent einnimmt. Dieses Mehr ... 
verschafft sich der Produzent dadurch, daß er 
mehr Wam produziert und verkauft, als er kauft. 
Das Mehr, das so die Produzenten erzeugen, wird 
von den Geldbesitzern für persijnlichen Bedaif ge
kauft, und zwar gerade mit dem Geld, das sie als 
Zins erheben" (GW 9, S. 368). 

Gerade das erklärt aber nur das Mehr
produkt an Waren, nicht aber das Mehr an 
Geld, aus dem der Urzins nach der Formel 
G-W-G' realisiert wird. 

Eine konsistente Erklärung, woraus 
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oder wie der Urzins realisiert wird, ist aber 
die FreiwirtSchaft bis dato schuldig geblie
ben. 

Eine schlüssige Antwort hat allerdings 
Binswanger. Der Ursprung des Mehrwertes ist 
im monetären und darauf abgestimmten rea
len Wirtschaftswachstum zu suchen: In der 
ständigen Verwandlung von Natur in Geld. 

Epilog 
Trotz alledem sind die Verdienste Gesells 
unbestritten. Er kann als einer der Vorkämp
fer für die Darstellung des Kapitalismus als 
Geldökonomie bezeichnet werden. Eine Be
schäftigung mit seiner Lehre ist daher auch 
eine gute Schulung für ein geldökonomi
sches Denken. 

Zu wünschen bleibt, daß die heutigen 
Freiwirte die Inkonsistenz in ihrer Theorie 
als Herausforderung annehmen und ihre 
Einsichten als Geldökonomen dahingehend 
nützen, die immer schlimmer werdenden 
Probleme auf der monetären Seite unserer 
Wirtschaft zu lösen. Tatsächlich mangelt es 
ja nicht an den realen Kapazitäten, um die 
Probleme, die nicht nur das größere Europa 
mit sich bringt, zu lösen. Wo es immer enger 
wird, ist die finanzielle Seite: Weil eben der 
Zins die einen immer reicher und die ande
ren immer ärmer macht. Wobei der Reich
tum der einen die Armut der anderen zur 
Grundlage hat: Es gibt keine Guthaben oh
ne Schulden als Gegenpost. 

Dipl. Ing. Ernst Dorfner; bis 1987 VOESTler, beschäf
tigt sich seit Jahren privat mit Geldäkonomie. Sein 
Vater, 1934-37 arbeitslos, wurde 1935 Freiwirt. 
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GRUNDZÜGE LIBERTÄRER SOZIALORDNUNG 

chi 
f archie 

Die herrschende Meinung 
setzt die Gesetzlosigkeit 
der Anarchie mit Recht
losigkeit gleich. Die libertä
re politische Philosophie 
dagegen sieht einen Ge
gensatz zwischen Herr
schaft und Recht. Ihr Ideal 
ist eine Gesellschaft, in der 
sich freie Menschen selbst 
ihr Recht geben. 

Gegenkonformität 

"Wenn jemand keinen Gleichschritt mit sei
nen Mitmenschen hält, dann vielleicht, weil 
ihm ein anderer Marsch geblasen wird. Laßt 
ihn zu der Musik marschieren, die er hört, 
egal welche und egal wie weit entfernt." 

Henry David Thoreau (1817-1862), als 
"Eifinder" des modernen zivilen Ungehorsams 
ein libertäres Vorbild 

"In Freiheit und mit Experiment allein 
können die besten Formen der Gesellschaft 
herausgefunden werden. " 

Voltairine de Cleyre (1836-1912), alsfemi
nistische Anarchistin ein libertäres Vorbild 

Der Staat 
schafft kein Recht 

Jeder Staat verfügt 
über einen Gewalt
apparat. Recht steht 
in einem prekären 
Verhältnis zur Ge
walt. Zwar will es 
zur Geltung ge
bracht werden, aber 
auch wenn dieses 
Geltend-Machen 
mit Gewalt sich 
vollzieht, kann es 
sich nicht in der Ge
walt erschöpfen. 
Denn dann würde 
"Recht" identisch 
sein mit dem Wol
len des jeweils Stär
keren. Mit Recht 
muß jedoch gerade 
entschieden werden 
können, welches 
Wollen in einem 
Konflikt unabhän-

auszudrücken, wird an ein Recht gebunden, 
das außerhalb des Gewaltzusammenhangs 
steht. Gewalt kann nicht Prinzip des Rechts 
sein. Recht ist Begrenzungsprinzip der Ge
walt. 

Oder entscheidungslogisch ausge
drückt: Entweder gestehen die Menschen 
einander unter Verzicht auf Stärke-Messen 
Recht zu, oder es gibt zwischen ihnen die 
Willkür der Gewalt. - Die bange Entgegen
setzung aller Etatisten seit Hobbes, entwe
der unbefragt den Gesetzen des Staates Fol
ge zu leisten, oder in den Krieg aller gegen 
alle hineinzugeraten, erweist sich als ideolo
gisch: Gerade durch ein Gesetz des Staates, 
das nicht als Recht sich auszuweisen vermag 
und bloß Ausdruck des herrschenden Wil
lens ist, drückt sich jener Krieg in vergesell
schafteter Form aus. 

Die Bindung des Staates ans Recht frei
lich ist, so abstrakt gesprochen, eine triviale 
Forderung. Sie wird im Rechtsstaat jeden
falls als erfüllt behauptet. Allerdings ist es im 
konkreten Einzelfall sehr fraglich, wie das 
Gesetz zum Recht steht. Angenommen, ein 
bestehendes Drogen- oder Alkoholverbot 
werde aufgehoben. Dieselbe Polizei, die un
mittelbar vor der Aufhebung den Besitzer 
des Verbotenen hat festnehmen müssen, wä
re unmittelbar danach dazu gehalten, dessen 
Eigentum gegen den Zugriff etwa von mili
tanten Puritanern zu schützen. - Entweder 
die Aktion vor oder nach der Aufhebung 
muß Unrecht gewesen sein, das mit rein 
physischer Überlegenheit der Polizei durch
gesetzt wird. 

Gegengewalt 

"Ökonomische Macht wird ausgeübt durch 
positives Handeln, indem den Menschen et
was angeboten wird, Geld oder sonst ein 
Wert, während politische Macht in negati
vem Handeln ausgedrückt wird, indem mit 
Bestrafung gedroht wird, mit Schädigung, 
mit Gefängnis, mit Zerstörung. Das Mittel 
des Geschäfts ist Wert. Das Mittel der Büro
kratie: Angst." 

Ayn Rand (1905-1982), als staatskritische 
Dichterin ein libertäres Vorbild 

"Staatsgewalt ist, egal in welche verfüh
rerischen Worte gekleidet, letztendlich im
mer physische Zwangsgewalt. " 

Felix Morely, als konservativer Journalist, 
Pädagoge und Politiker durch sein Festhalten an 
den anti-etatistischen Ursprongen der USA ein li
bertäres Vorbild 

gig vom wechselhaf- Auf Recht 
ten Siegerglück 
durchgesetzt wer- gibt es kein Monopol 

••• damit der Staat zu einer guten Verfassung käme ••• 

den sollte. 
Ein Staat, der 

nicht dazu gedacht 
ist, die Willkür des 
Oberhaupts, der 
herrschenden Elite 
oder der Mehrheit 
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Das Beispiel der Änderung eines Alkohol
oder Drogengesetzes macht deutlich, daß 
das Ideal des Rechts ein objektiver Maßstab 
sein mag, bei dessen Anwendung die Men
schen (oder die von ihnen geschaffenen In
stitutionen) jedoch irren können. Es muß ei-
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nen Weg der Verständigung über das Recht 
geben. Die Lösung des demokratischen 
Staates sieht als Weg einer solchen Verstän
digung die politische Willens bildung mit 
anschließender Mehrheitsentscheidung vor. 

An dieser Lösung ist nicht zu kritisie
ren, daß sie Spielraum für den Irrtum gibt -
denn Irren ist bekanntlich menschlich -, son
dern daß sie zum ,,(Un-)Recht des Stärke
ren" zurückführt. Die Demokratie organi
siert den Staat bestenfalls dergestalt, daß der 
Wille der Mehrheit stärker ist. Ein qualitati
ver Unterschied zu einer staatlichen Organi
sation, in der eine Minderheit stärker ist, 
könnte nur unter der Voraussetzung behaup
tet werden, daß Mehrheitsbildung dem Irr
tum tendenziell vorbeuge. Keine sehr reali
stische Voraussetzung. 

Wenn dagegen der Grundsatz, der Ort 
des Rechts befinde sich außerhalb des Ge
waltzusammenhangs, ernst genommen wird, 
ist das Recht nicht zu monopolisieren - je
denfalls nicht mit Gewalt zu monopolisieren. 
(Eine freiwillige Einstimmigkeit sollte aber 
nicht als Monopol bezeichnet werden.) Es 
kann gar nicht eine Institution geben, die 
mit Recht von sich behauptet, nur sie allein 
könne Recht auslegen und jeden, der eine 
andere Rechtsauslegung verfolge, dürfe sie 
zur Unterwerfung zwingen. In diesem Sinne 
ist unter dem Gesichtspunkt des Rechts je
der sein eigener Gesetzgeber. 

Fürrecht 

"Da das Naturrecht seine verpflichtende 
Kraft nicht aus dem geschriebenen Gesetz 
zieht, kann das geschriebene Gesetz auch 
nicht das Naturrecht mindern oder aufhe
ben: denn der menschliche Wille kann die 
Natur nicht verändern. Wenn daher das ge
schriebene Gesetz dem Naturrecht wider
sprechen sollte, ist es nicht verpflichtend. " 

Thomas von Aquin (1225-1274), als strik
ter Vetfechter des Naturrechts ein libertäres Vor
bild. 

"Wenn Gerechtigkeit kein natürliches 
Prinzip wäre, gäbe es soetwas wie Ungerech
tigkeit nicht, und alle Verbrechen, die die 
Welt gesehen hat, wären keine Verbrechen." 

Lysander Spooner (1808-1887), als einer 
der ersten Kritiker des wachsenden amerikani
schen Staates ein libertäres Vorbild. 

Das Gewaltmonopol 
unterliegt der Ökonomie 

Nichts scheint gewonnen: Mit dem Staat 
wird das (Un-)Recht des Stärkeren institu
tionalisiert. Aber wenn jeder einzelne das 
"Gesetz in die eigene Hand nimmr", gibt es 
auch keine Hoffnung auf Frieden, solange 
sich über keine gemeinsame Rechtsgrundla- . 
gc verständigt wurde. In dieser Situation, so 
sagen die Zyniker, zögen die Menschen das 
garantierte Unrecht des Staates dem unsi
cheren Recht der Anarchie vor. 
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Diese zynische Schlußfolgerung wäre in 
der Tat unausweichlich, gäbe es keine Ein
sicht in die Ökonomie des menschlichen 
Handeins: Der Mensch zieht, von psychi
schen Ausnahmesituationen abgesehen, die 
Verständigung zumindest solange vor, wie 
seine Chancen in einer gewaltsamen Ausein
andersetzung geringer sind. (Sollte er die 
Verständigung aus anderen, ethischen Grün
den vorziehen, gibt es kein Problem. Hier 
interessieren uns aber nur jene, die über kei
ne solche Ethik verfügen - und zwar unab
hängig von der Frage, wie viele Menschen 
zu der einen oder anderen Gruppe gehören.) 

Um die Chancen, mit gewaltsamen 
Auseinandersetzungen Erfolge zu erzielen, 
gering zu halten, wird im klassischen Libera
lismus naheliegend, aber unrealistisch vorge
schlagen, ein Gewaltmonopol einzurichten, 
dessen einzige Aufgabe in der Abwehr ge
waltsamer individueller Durchsetzungsstra
tegien besteht. Naheliegend ist die Nacht
wächter-Lösung, weil sie auf scheinbar ein
fache Weise die Verständigung in der ökono
misch kalkulierten Handlung der (individu
ellen) Gewalt überlegen sein läßt. 

Unrealistisch ist die Konstitution des li
beralen Staates, weil sie die Existenz einer 
Institution voraussetzt, die ohne Beimi
schung menschlichen Interesses agiert. 
Denn es gibt keine größere Chance, das ei
gene Interesse in einer gewaltsamen Ausein
andersetzung obsiegen zu sehen, als in dem 
Falle, daß ein Gewaltmonopol zur Verfü
gung steht. Unter der 
Bedingung, daß die 
Institutionen des Ge
waltmonopols von 
Menschen betrieben 
werden, ist ein libe
raler Staat unmög
lich. Denn: 

1. Das Personal 
des Gewaltmonopols 
hat eine eigene Aus
legung des Rechts, 
so daß das Gewalt
monopol zur Mono
polisierung (und da
mit Zerstörung) des 
Rechts tendiert. 

2. Das Personal 
des Gewaltmonopols 
kann problemlos ei
gene Interessen in 
den Kanon der ge
waltsam durchzuset
zenden Inhalte auf
nehmen. 

Da die Analyse der schädlichen sozialen 
Auswirkungen des Monopols, sei es diktato
risch, sei es demokratisch konstituiert, im 
Liberalismus im Prinzip vollständig entfaltet 
ist, mag es ideologiekritisch erklärt werden 
müssen, daß die Analyse den Bereich des 
Gewalt- und Gesetzmonopols ausklammert. 

In der Tat ist es kaum einzusehen, war
um das Gut der Sicherheit nicht ebenso 
durch die sozialen Kräfte von Kooperation 
und Konkurrenz produziert werden kann 
wie Kartoffeln oder Fernsehgeräte. Die Lei
stungen von sozialen (nicht-monopolisier
ten) Organisationen, die Sicherheit effektiv 
zur Verfügung stellen, werden honoriert wer
den, während im Falle, daß sich das Preis 
ILeistungsverhältnis negativ entwickelt (et
wa aufgrund zu hoher Konfliktbereitschaft) 
Marktanteile verloren gehen. 

Gewiß entspricht dies nicht der "ele
ganten" Lösung, die das Gewaltmonopol 
darzustellen vermeint. Denn immerhin ist es 
wahrscheinlich, daß Rechts- und Friedens
verletzungen durch die "privaten" Sicher
heitsorganisationen vorkommen werden. 
Aber ebenso sah der Sozialismus es als "ele
ganter" an, alle Ressourcen durch rationale 
zentrale Planung optimal zur Produktion zu 
allokalisieren - und scheiterte damit. Denn 
in Wahrheit wird durch Zentralismus und 
Monopol nicht Rationalität, sondern Irrtum 
potenziert. Dies gilt auch für die politischen 
Funktionen des Staates. Wir müssen uns da
mit abfinden, daß wir den Frieden ebenso-

3. Das Monopol 
garantiert den Feh
lern, Irrtümern und 
Bösartigkeiten dieses 
Personals größtmög
lichen Wirkungsgrad 
bei geringstmögli
ehen Korrekturchan
cen der Geschädig- Eine Änderung könnten wir aufzeigen, ••• 
ten. 
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wenig "kostenlos" erhalten werden wie den 
Wohlstand. Beides will im Konflikt errungen 
sem. 

Fürverantwortung 

"Wenn wir von Washington Anweisungen 
erhielten, wann wir zu sähen und zu ernten 
hätten, würden wir bald verlangen, von dort 
das Brot zu bekommen. " 

Thomas lefferson (1743-1826), als Gegner 
der staatlichen Zentralisation ein libertäres Vor
bild. 

"Zweifellos kranken wir an einer über
triebenen Abhängigkeit von Institutionen, 
anstatt daß wir uns auf die innere und geisti
ge Stimme verlassen. " 

losephin Butler (1844-1904), als Manche
ster-Ökonomin und feministische Aktivistin ein li
bertäres Vorbild. 

Libertarianism -
Die neue politische Vision 

Den Staat in seinem Prinzip, dem Rechts
und Gewaltmonopol, herauszufordern und 
nicht wie andere politisch "linke" oder 
"rechte" Oppositionsbewegungen nur in ei
ner bestimmten Ausprägung, ist das libertäre 
Anliegen. Die libertäre politische Philoso
phie nimmt den konsequenten Liberalismus 
etwa eines Adam Smith, Wilhelm von Hum
boldt, Thomas Jefferson und Frederik Basti
at auf und verbindet ihn mit anarchistischen 
Ideen etwa von Pierre Joseph Proudhon, 
Michael Bakunin, Voltairine de Cleyre und 
Gustav Landauer. 

Den Begriff des Libertären hat der 
amerikanische Dichter, Psychotherapeut 
und Sozialkritiker Paul Goodman (1911-
1972) geprägt, als er gegen Ende des 2. 
Weltkriegs seine Wehrdienstverweigerung 
öffentlich verteidigen wollte und auf der Su
che nach einem Namen für seine eigenartige 
Mischung aus konservativem amerikani
schen Patriotismus und anarchistischer Re
bellion war ("May Pamphlet", 1945, dt. "An
archistisches Manifest"). 

Goodman beschäftigte sich hauptsäch
lich mit der Analyse der psychischen und so
zialen Auswirkungen, die das System der 
lückenlosen zentralen Organisation des ge
samten Lebens durch die demokratische So
zialtechnik hat. Er zeigte auf, daß die Rea
lität des bestehenden "Liberalismus" und 
"Kapitalismus" keineswegs in Eigenverant
wortlichkeit und anarchistischer Produktion 
bestehe; und daß die Probleme der Gesell
schaft nicht auf diesen "Individualismus" 
zurückzuführen seien. Individualismus sei 
nur noch die ideologische Hülle eines Sy
stems, das weit stärker und weit erfolgrei
cher die zentral staatliche Verherrschung des 
Lebens vorangetrieben habe als die konkur
rierenden totalitären, aber sozialtechnisch 
gesehen ineffektiven Konkurrenten. 

Seite 34 

Goodman setzte nach den Jahren der 
Resignation in der Nachkriegsrestauration 
seine ganze Hoffnung auf die befreienden 
Impulse der Protestbewegung in den 60er 
Jahren. Daß die Protestbewegung schließ
lich sich aufspaltete in einen reformistischen 
Hauptstrom, der seinen Frieden mit den be
stehenden Institutionen der Gewalt machte, 
und einen marxistischen Nebenstrom, der 
anstelle von Herrschaftskritik neue Herr
schaftsperspektiven verfolgte, enttäuschte 
Goodman am Ende seines Lebens sehr. In 
dieser Situation schien es ihm unausweich
lich zu sein, daß die freiheitlichen Ideale in 
einer gesonderten Bewegung bewahrt wür
den. 

In der Formation einer eigenständigen 
libertären Bewegung seit den 60er Jahren 
spielt der amerikanische Ökonom und Philo
soph Murray Rothbard eine überragende 
Rolle. Rothbard hat dreierlei geleistet: 

1. In der Theorie hat er durch die Inte
gration der am weitesten fortgeschrittenen 
und ideologiekritisch ausgelegten liberalen 
Ökonomie, derjenigen Ludwig Mises', ein 
solides Fundament geschaffen, das sowohl 
den marxistischen als auch den konventio
nellen Ansätzen standhält. 

2. In der Praxis hat er die Umsetzung 
der Staatskritik in konkrete politische Schrit
te zum Abbau des Staates angeregt. 

3. In der Bewegung hat er es vermocht, 
freiheitlich-marktwirtschaftliche Ansätze aus 
dem rechten, konservativen und liberalen 
Lager zu verknüpfen mit freiheitlich-antiau
toritären Ansätzen aus dem linken, sozialisti
schen und kommunistischen Lager. 

Inzwischen gibt es eine in Theorie und 
Praxis durchaus stark diversifizierte libertäre 
Szene, besonders in den angelsächsischen 
und den spanisch sprechenden Ländern. 

Während sich Murray Rothbard in poli
tisch eher konventionellen Bahnen bewegt, 
nämlich seine Kraft einer Partei, der "Li
bertarian Party", zur Verfügung stellt, haben 
sich das durch Sam Konkin III gegründete 
militante "Movement of the Libertarian 
Left" und die pazifistischen "Voluntaryists" 
von Wendy McElroy den anti-politischen 
und außerparlamentarischen Strategien des 
Anarchismus zugewandt. 

Von den nicht-amerikanischen liber
tären Ansätzen sei an dieser Stelle die von 
den libertären Aktivisten Frances Kendall 
und Leon Louw initiierte südafrikanische 
Bewegung "Groundswell" hervorgehoben, 
die Frieden und Freiheit für alle Südafrika
ner durch radikale Dezentralisation der 
Macht und Entstaatlichungstendenzen zu 
erreichen sucht. 

Die "International Society for individu
al Liberty", die auf internationaler Ebene 
die libertären Aktivitäten koordiniert, ver
fügt über mehr als 50 regionale Vertretungen 
in aller Welt, neben Vertretungen für fast al
le europäischen Sprachregionen, für Nord
und Südamerika auch für Indianer, für Juden 
und Araber, für Asiaten und Afrikaner. 
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Die Alternative 

"Ich betrachte Regierungstätigkeit und 
Markthandeln als diametrale Entgegenset
zungen, wobei das erstere notwendig Ge
walt, Aggression und Ausbeutung ein
schließt, das letztere dagegen notwendig 
harmonisch, friedlich und zum gegenseitigen 
Vorteil ist. " 

Murray Rothbard, "Staatsfeind Nr. 1" 

"Wir Libertären bestehen darauf, daß 
die von den Individuen frei gewählten 
Handlungen respektiert werden. Diese Auf
fassung von Gerechtigkeit ist prozeßorien
tiert, d. h. wenn ein gegebener sozialer Zu
stand aus einem Prozeß freiwilliger Interak
tion resultiert, ist er gerecht. Gerechtigkeit 
bezieht sich also unserer Auffassung nach 
nicht auf einen inhaltlich definierten Endzu
stand wie etwa Gleichheit, sondern auf den 
Prozeß, aufgrund dessen der Endzustand er
reicht wurde. Wenn die Rechte von nieman
den verletzt werden in diesem Prozeß, exi
stiert Gerechtigkeit. " 

Wendy McElroy, "Staatsfeindin Nr. 1" 

Dr. Stefan Blankertz, Soziologe und Pädagoge, zahl
reiche Publikationen und Veranstaltungen zu den The
menkreisen Staats- und Schulkritik sowie Theorie und 
Politik der Gestalttherapie. 
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----------------------------------- Weltausbesserung 

DIE QUADRATUR DES KREISES 

Basisdemokratie 
en gros 

Seit 23 Jahren versuchen 
der libysche Revolutions
führer Muammar al-Gada
fi und sein Volk ein demo
kratiepolitisch wie utopie
geschichtlich einzigartiges 
Experiment in den Wüsten
sand zu zaubern: den 
"Staat der Massen", die 
erste real existierende Ba
sisdemokratie der Welt, 
die Jamahiriya. 

Drei überdimensionale Zeltdächer über
ragen die trostlose Küstenebene bei Sirt, wo 
die große nordafrikanische Schotterwüste 
unmittelbar ans Mittelmeer andockt. Die 
verschlafene Bauernsiedlung mit beduini
schem Erbe hat zwei herausragende Eigen
schaften: Hier wurde der "kait", der Revolu
tionsführer Muammar al-Gadafi geboren -
und hier tagt einmal jährlich, Anfang Juni, 
der Generalvolkskongreß der "libysch-arabi
schen Massen". Die drei gemauerten Zelt
dächer des "tent" sind als libysches Gegen
stück des Opernhauses von Sidney architek
tonischer Kontrapunkt zu den nahen Schot
ter- und Salzwüsten, gleichzeitig aber Kul
minationspunkt des Entscheidungsfindungs
prozesses im Rahmen der spezifisch liby
schen direkten Demokratie, der Jamahiriya 

Das westliche Urteil über das libysche 
Modell ist eindeutig: "Bizarrl", ist noch das 
positivste, "Hier läßt ein Diktator eine Ps eu
do-Volksversammlung palavern und gele
gentlich abstimmen", so das vernichtende 
Verdikt. Ist es tatsächlich so einfach? 

Daß das Jamahiriya-Modell und Gadafi 
ursächlich miteinander verbunden sind, ist 
selbstverständlich. Doch darf man nicht den 
Fehler machen, das Gesamtmodell als Kopf
geburt eines Visionärs alleine zu sehen, eine 
ideologische Fata Morgana quasi, die im 
übernächsten Moment in alle Winde der 
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"neuen Weltordnung" zerstreut wird. 
Tatsache ist: Dreimal im Jahr sind rund 

zwei Millionen volljährige Libyer aufgeru
fen, für mehrere Wochen im Rahmen der 
182 Basisvolkskongresse (an denen regional 
unterschiedlich zwischen 3.000 und 20.000 
Menschen teilnehmen können - de facto 
liegt die Teilnehmerzahl bei rund 30 Pro
zent der Stimmberechtigten) nationale Ent
scheidungen zu diskutieren und zu treffen. 
Delegierte, die an die Beschlüsse gebunden 
sind (bei knappen Entscheidungen auch ein 
prozentuell repräsentativer Anteil der unter
legenen Meinung), gehen in die Regional
kongresse (deren Zahl zwischen 12 und 25 
schwankt), einer abermaligen Debatte und 
Entscheidungsfindung folgt die Delegierung 
in den Generalvolkskongreß, der dreimal 
jährlich tagt. Da die mit der Durchführung 
beauftragten Volkskomitees (entspricht den 
Ministerien bei uns) streng an die Beschlüs
se gebunden sind, kann man Legislative und 
Exekutive als faktisch identisch bezeichnen. 
Mehr noch: Da Entscheidungen der Volks
kongresse ein Jahr später revidierbar sind, er
langen sie nur sehr bedingt "Gesetzesrang", 
man kann daher auch kaum von Legislative 
sprechen. 

Vieles scheint retortenhaft, daher auch 
vorläufig. Dazu trägt auch die Anwartschaft 
des "großen Bruders", des "Führers und 
Denkers", Gadafi, bei, das Modell Jamahi
riya sozusagen in einem Wurf fertiggestellt 
zu haben, einem Architekten gleich, der die 
Sache dann eins zu eins, ohne Kompromisse, 
in die Realität überführt, auf Kosten der Be
wohnbarkeit und der Behaglichkeit, die im
mer von Flexibilität und Kompromissen ab
hängt. Dieser Anspruch der "Einmaligkeit" 
eines Modells ohne Vorläufer - übrigens vie
len gesellschaftlichen Utopien mit ganzheit
lichem Charakter eigen - führt nun auch zu 
einer starken Reserviertheit bei im Prinzip 
durchaus aufgeschlossenen Intellektuellen 
und Aktivisten außerhalb Libyens. 

Von der europäischen 
Aufklärung zum 
arabischen Sozialismus 

Der Eindruck eines etwas provinziellen Ver
suchs einer "basisdemokratischen Realuto-
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• •• die einen Umschwung 
bewirken würde, ••• 

pie auf dem Dorfe" eines sowohl aus euro
päischer wie aus arabischer Sicht eher peri
pheren Landes hält viele von einem näheren 
Studium dessen ab, was es in letzter Konse
quenz ist: kein weiterer Versuch, irgend eine 
regional angepaßte Version des "Sozialis
mus" anzuwenden - das auch -, sondern die 
Umsetzung eines konsequent basisdemokra
tischen Modells in die gesellschaftliche 
Wirklichkeit eines ganzen Landes! 

Hier nämlich muß unsere Analyse an
setzen und nicht bei der Überprüfung der 
hochgesteckten Ansprüche der libyschen 
Revolutionstheoretiker selbst, ein sozialge
schichtliches Unikat entwickelt zu haben: 
Was sind die Vorläufer, gesellschaftlich wie 
gedanklich, welche Rahmenbedingungen er
möglichten sowohl Planung als auch Umset
zung eines solchen Modells, gibt es parallele 
oder gar darauf aufbauende Entwürfe oder 
Umsetzungen? 

Tausend Kilometer östlich von Sirt, im
mer noch an der libyschen Mittelmeerküste, 
findet man die erstaunlich gut erhaltenen 
Ruinen von Kyrene und Leptis, antiken 
Stadtstaaten der vorchristlichen Epoche. 

Die Theater dieser Mini-Staaten konn
ten die Summe der wahlberechtigten Stadt
bewohner aufnehmen, die in diesen steiner
nen Massenbehältern Demokratie, das ist di
rekte Demokratie unter Ausschluß der Frau
en, Sklaven und Bewohner der Landgebiete 
und Kolonien, zelebrierten; auch dies nur in 
einer relativ kurzen Phase der Blütezeit der 
Polis-Demokratie. Wiederentdeckt wurde 
dieser sehr beschränkte - und entsprechend 
chaotische - Versuch direkter Demokratie 
während der allgemeinen Antike-Begeiste
rung des 18. Jahrhunderts. Die Legitimie
rung bürgerlicher Staats- und Gesellschafts
modelle durch antike Vorbilder war in Uto-
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••• sie ist allerdings nicht klein oder leicht, aber durchführbar! 

pistenzirkeln der Aufklärung, der Frühro
mantik und der Sturm-und-Drang-Zeit üb
lich und erfuhr noch weitere Weihen durch 
die Theoretiker der großen Revolutionen 
der zweiten Jahrhunderthälfte. 

Während jedoch "besonnene" Grün
derväter eher zum römisch-republikanischen 
Vorbild einer betont repräsentativ-parlamen
tarischen Gesetzgebung neigten (so die Au
toren der amerikanischen Verfassung und 
die großbürgerlichen Macher der ersten Pha
se der französischen Revolution), nahmen 
sich etwa die Jakobiner und andere Radikale 
und Frühsozialisten die attische Demokratie 
- als direkte Demokratie - zum Vorbild. 

Trotzdem sich das repräsentativ-parla
mentarische System im weiteren histori
schen Verlauf stetig verdichtete und - bis 
heute - als das Demokratiemodell schlecht
hin verkauft wurde und wird, blieb der uto
pis tische Gegenentwurf direktdemokrati
scher Gesellschaftsordnung von den Jakobi
nern über den Anarchismus und Anarcho
Syndikalismus, gewissen Tendenzen im 
Trotzkismus bis hin zu den Grün-Alternati
ven der frühen achtziger Jahre virulent. 

Das ausgehende 18. Jahrhundert erleb
te aber auch die erste massive Infiltration der 
arabischen Welt durch die europäische Zivi
lisation mit bleibender Wirkung durch die 
Ägypten-Invasion Napoleons 1798. 

Dieser Zusammenprall führte zur er
sten Welle von Modernismustheoretikern in 
der Schule des Ägypters Tahtawi, in deren 
Tradition sämtliche zukünftigen Staats- und 
Gesellschaftsmodelle wurzelten, bis hin zum 
arabischen Nationalismus, Sozialismus, Nas-
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serismus und den Baath-Parteien unserer 
Tage. 

Prägend aber waren Denkmuster des 
europäischen 18. Jhdts., seien sie vom Ratio
nalismus oder von der Romantik geprägt. 

Es ist bezeichnend, daß auch die Tradi
tionen der Anti-Modernisten, der islamische 
Revivalismus eines Abduh und Afgani aus 
der selben Epoche, quasi die Erzväter des 
gegenwärtigen islamischen Fundamentalis
mus, in ihrer Kritik an Europa Vorstellungen 
der Aufklärung, des vormarxistischen Sozia
lismus, des Nationsbegriffs der Romantik 
und die Gesellschaftsverhältnisse der 
Frühindustrialisierung in den Mittelpunkt 
der Auseinandersetzung rückten. 

Basisdemokratische 
Beduinengesellschaften 

Gadafi und sein Revolutionshandbuch, das 
als "Grünes Buch" auch in unseren Breiten 
sehr bekannt, jedoch seltener gelesen und 
kaum analysiert wurde, fußen auf der Tradi
tion des arabischen Modernismus, der aus 
der Auseinandersetzung mit dem Europa der 
Frühindustrialisierung entstand. Und hier 
wiederum fließen - ganz im Gegensatz zu 
den Hauptströmungen des arabischen Natio
nalismus bzw. arabischen Sozialismus vor al
lem jakobinisch-volksdemokratische, büro
kratie- und staatskritische Tendenzen ein. 

Um nicht mißverstanden zu werden: 
Gleich nach dem Staatsstreich vom 1. Sep
tember 1969 gegen den reaktionären König 
Idris folgen Gadafi und sein aus Offizieren 
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bestehender Revolutionsrat zur Gänze den 
von Nasser vorgegebenen Richtlinien eines 
populistischen arabischen Nationalismus/So
zialismus mit Verstaatlichung von Schlüsse
lindustrien, Konfrontationskurs gegen multi
nationale Firmen, Aufbau einer starken Na
tionalarmee und eines bürokratischen Ein
parteiensystems. Doch mit der Herausgabe 
des Grünen Buches, der darauf folgenden 
"Kulturrevolution", der Organisierung der 
Volksrnassen im basisdemokratischen Jama
hiriya-System und der Einführung innerbe
trieblicher Selbstverwaltung führt Gadafi ein 
in der arabischen Welt - und auch darüber 
hinaus - einzigartiges Experiment durch. 

Gadafi gibt keine Quellen bekannt, die 
ihn zum "Grünen Buch" und zum Konzept 
des Massenstaates inspiriert haben - außer 
Ibn-Chaldun, einem arabischen Geschichts
philosophen und Staatstheoretiker des frü
hen 15. Jahrhunderts, und natürlich sein Stu
dium und seine Verwerfung der bestehen
den Weltsysteme Kapitalismus und Realso
zialismus. Den arabischen Sozialismus oder 
abgeleitete Systeme, wie den Baathismus, 
über die er mit dem Jamahiriya-System ja 
hinausgeht, kritisiert er hingegen nicht, be
kennt sich im dritten Teil des "Grünen Bu
ches" sogar ausdrücklich zu deren Grund
tendenzen. Neben den Gadafi sicherlich be
kannten Theorietraditionen in Europa in 
Richtung Basisdemokratie und Arbeiter
selbstverwaltung gibt es sicherlich noch spe
zifisch libysche Entwicklungen, die sein 
Konstrukt begünstigen: Gadafi selbst - wie 
ein großer Prozentsatz der Libyer - ent
stammt beduinisch-nomadischen Zusam
menhängen, denen kollektive Entschei-
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dungsfindung wie kollektive selbstbestimm
te Arbeit selbstverständlich sind: Ebenso gab 
es in der Phase des Widerstandes gegen die 
italienische faschistische Besatzungsmacht -
und bereits vorher - starke Traditionen ega
litär orientierter islamischer Bruderschaften, 
etwa der Sanusiya, die in abgelegenen Oa
sensiedlungen versuchten, archaisch-frühis
lamische Vorstellungen von gemeinsamem 
Eigentum und Freiheit von Hierarchien zu 
leben. 

Beide genannten Traditionen sind ex
trem anti-urban und komplexeren Gesell
schaftsformen gegenüber feindselig einge
stellt, scheinen aber für Gadafi und seine re
volutionäre Gefolgschaft kurz nach der 
Machtübernahme eine starke Attraktivität 
ausgeübt zu haben. Dazu kommt, daß die 
soziologische Voraussetzung für arabisch-so
zialistische Systeme - ein breiter Mittelstand 
und alte bürokratische Traditionen sowie 
vorhandenes Staats bewußtsein wie in Ägyp
ten, Syrien und dem Irak - im peripheren, ar
men und nur gering bevölkerten Libyen 
nicht vorhanden war. Der Ölreichtum war 
noch jung und kam erst nach der Septem
ber-Revolution Gadafis auch tatsächlich 
breiteren Bevölkerungskreisen zugute. 

Das Jamahiriya-System kann man also 
als den Versuch bezeichnen, eine in kleinen 
Einheiten wie Stämmen oder Dörfern 
durchaus schon lange vorhandene basisde
mokratische Struktur auf einen ganzen Staat, 
ein ganzes Volk zu übertragen. 

Die direkte Demokratie findet vor al
lem im Dorf statt - was nicht wörtlich zu 
nehmen ist, da rund 1,2 Millionen Libyer im 

Glaukon: Und welche? Sprich! 
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Großraum Tripolis und weitere 600.000 in 
Benghazi leben; die übrigen Städte im 4 Mil
lionen Einwohner zählenden Land erinnern 
eher an Fürstenfeld. Aber auch in den bei
den Großstädten ist der behäbig-bäuerliche 
Charakter unverkennbar, pulsierende urba
ne Zentren fehlen gänzlich, nachbarschaftli
che Substrukturen dominieren die städtische 
Ansiedlung weithin. Und dort findet das Ja
mahiriya-System auch seine optimale Um
setzung - in der bunt wimmelnden Welt der 
Basisvolkskongresse, denen zu einem Gut
teil die libyschen Frauen ihren Stempel auf
drücken - ein weiteres Erbe der beduini
schen Traditionen Libyens wie auch Gada
fis, der die Frauenemanzipation zu einem 
Schwerpunkt seiner Politik gemacht hat. 

Die Basisvolkskongresse entscheiden in 
einer Art lokaler Generalunion von Legislati
ve, Exekutive und Judikatur über alle Belan
ge des jeweiligen Bezirks, Dorfes und Stam
mesgebietes. Diese Basisdemokratie ist tat
sächlich vital, flexibel, kompromißorientiert 
und sachkundig. 

Die Basisvolkskongresse wählen mit 
der Durchführung beauftragte Volkskomi
tees sowie Delegierte in die nächstgrößere 
Kammer, den Regional-Volkskongreß. Fra
gen von lokaler Bedeutung werden vor Ort 
selbst entschieden und gelöst, regionale und 
nationale Belange abgestimmt und per Dele
gierte demRegionalvolkskongreß, dann dem 
nationalen Volkskongreß übermittelt. In den 
regionalen Volkskongressen und ebenso im 
nationalen Volkskongreß sitzen neben den 
Basisdelegierten auch Vertreter von Produ
zenten- und Konsumentengenossenschaften, 
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die einen ähnlichen Willensbildungsprozess 
durchlaufen haben. Vorschläge und Kompro
mißformein im nationalen "Generalvolks
kongreß" wandern wieder zurück an die Ba
sis, um diskutiert und abgestimmt zu wer
den. Auch auf nationaler Ebene obliegt die 
Durchführung gewählten Volks komitees, 
die an imperative Mandate und das Rota
tionsprinzip gebunden sind. So werden auch 
die Ministerien als "General-Volkskomitees 
für auswärtige Angelegenheiten" usw. ge
führt. Auch die Vertretungen im Ausland 
werden von Vierer-Komitees gebildet, wobei 
die im jeweiligen Land lebenden Libyer 
(meist Studenten) ein Mitspracherecht ha
ben. 

Kongresse und Komitees überall. Daß 
die Praxis nicht so reibungslos funktioniert 
bzw. bisweilen überhaupt nicht herstell bar 
ist, liegt in der Natur der komplizierten Sa
che. Gut funktioniert das Kongreß- und Ko
miteesystem nur an der Basis, "auf dem Dor
fe". Darüber bricht der ungewollte Charak
ter der Repräsentation erneut durch; in der 
Ausführung von Beschlüssen ist ein im Sy
stem nicht vorgesehener, aber real existie
render Bürokratismus stets im Wege. 

Wichtige Vorhaben wie die Ablösung 
der Armee durch allgemeine Volksbewaff
nung scheiterten am Widerstand der altein
gesessenen Offizierskasten, in vielen Fällen 
entscheiden die Basisvolkskongresse aus al
ter Gewohnheit sogar für Beschneidung ih
rer eigenen Kompetenzen. Ein verzweifelter 
Revolutionskomitant brachte es nach einer 
unglücklich verlaufenen Sitzung auf den 
Punkt: "Würden wir das Jamahiriya-System, 
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die Basisdemokratie selbst zur Abstimmung 
bringen, so gäbe es wohl eine satte Mehrheit 
dagegen!". 

Scheitern an der 
Wirtschaftsfront 

Versagt hat das Jamahiriya-System vor allem 
im Bereich der Wirtschaft. 

Die Theorie des "Grünen Buches" be
kennt sich zur vollständigen Selbstverwal
tung der produzierenden Kräfte, erteilt so
wohl Lohnarbeit als auch Staatswirtschaft ei
ne klare Absage, erlaubt nur Familienbetrie
be und bei größeren Einheiten strikte 
gleichberechtigte Arbeiterselbstverwaltung, 
bejaht ausdrücklich das Eigentum, solange 
es nicht auf Ausbeutung aufgebaut ist. Der 
Staat existiert in der Theorie ökonomisch 
gesehen überhaupt nicht, im Wohnungsbe
reich gibt es nur Eigentum, Vermietung 
durch den Staat oder durch Private ist verbo
ten. Auch im Agrarbereich sind nur bäuerli
che Familienbetriebe und gemeinsam pro
duzierende wie konsumierende (und neuer
dings auch vermarktende) Genossenschaften 
zugelassen. 

De facto war natürlich jene Schlüsselin
dustrie, die den nationalCn Wohlstand und 
die daraus 'gespeiste gesellschaftliche Rea
lutopie ermöglichte, die Erdölindustrie näm
lich, von solchen theoretischen Ansätzen von 
allem Anfang an entbunden. Und sowohl In
dustrie als auch Landwirtschaft, bis Mitte 
der achtziger Jahre auch das Handwerk, 
funktionierten zum großen Teil nur mit Hil
fe von mehreren hunderttausend Gastarbei
tern, so daß sich die Selbstverwaltung nur 
auf den administrativen Bereich der meisten 
Betriebe mit libyscher Belegschaft be
schränkte. Im ganzen bot sich das Bild einer 
klassischen Staatswirtschaft mit breiten 
Selbstverwaltungsfeldern und einem schwa
chen Unterbau von kleinen privaten Fami
lienbetrieben in den Bereichen Handwerk 
und Landwirtschaft, die aber nirgendwo mit 
den Staatssektoren konkurieren konnten. 

Bis etwa 1985 herrschte das eben ge
schilderte Wirtschaftssystem mit den be
kannten realsozialistischen Nebeneffekten, 
gemildert aber durch einen aufPetrodollars 
basierenden Importkonsumismus, ein Kon
strukt, das die ökonomischen Vorgaben des 
"Grünen Buches" kaum erfüllte, die demo
kratiepolitischen Vorstellungen Gadafis aber 
erst ermöglichte. 

1985/86 gab es eine erste Phase des Ab
rückens vom ökonomischen System - Klein
betriebe wurden auch über den Bereich des 
Handwerks hinaus vor allem im Zwi
schenhandel erlaubt, Angestellte im gewerb
lichen wie bäuerlichen Bereich zugelassen. 
Seit 1991 rückt man nun auf allen Ebenen 
vom Primat des Staatssektors und genossen
schaftlicher Strukturen ab, "Privatisierung" 
und "Markt" sind - wie überall in zusam-
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menbrechenden realsozialistischen Syste
men - die neuen Zauberformeln. Vor allem 
nach dem geplanten Rückzug des Staates 
aus dem Außenhandelsmonopol kann in Zu
kunft vom Versuch eines eigenständigen 
ökonomischen Enwicklungsweges nicht 
mehr die Rede sein. 

Diese wirtschaftlichen Entwicklungen 
hin zur Marktwirtschaft höhlen aber klarer
weise auch das basisdemokratische Jamahi
riyasystem aus - immer weitere Bereiche 
entziehen sich der kollektiven Entschei
dungsfindung (neben den schon immer 
autarken Gebilden Armee, Erdölindutrie 
und Hochbürokratie, die auch in der Blüte
zeit des Systems Staaten im Jamahiriya-Staat 
bildeten). Mit dem realen Machtverlust der 
Kongresse und Komitees erlahmt auch das 
Interesse der Massen an aktiver Mitarbeit, 
aus dem libyschen homo politicus wird ein 
homo oeconomicus. 

Die Stunde 
des Spekulanten 

Hier muß nun ein weiteres Phänomen er
wähnt werden, das rein theoretisch nicht exi
stieren dürfte, aber für das Funktionieren 
des Jamahiriyasystems von entscheidender 
Bedeutung ist: Die " Revolutions-Komitees " 
stellen eine Art Avantgarde des libyschen 
Systems dar, ohne die nicht viel läuft. Rund 
30.000 bis 50.000 Männer und Frauen zählen 
zu dieser Organisation, die manche als die 
"Staatspartei" im parteienlosen Staat be
zeichnen, andere als eine Art "grüner Gar
den". Die RKs sind keine militärische oder 
paramilitärische Formation, auch nicht son
derlich straff organisiert - nun ja, Nachteile 
zieht es für den libyschen Durchschnittsbür
ger jedenfalls keine nach sich, diesem Ver
ein anzugehören. So präsentieren sich sich 
die RKs als eine seltsame Mischung aus En
gagement und Opportunismus. Ihre pure 
Existenz stellt Gadafis Lösung der basisde
mokratischen Quadratur des Kreises dar: die 
"lehrende" Basisarbeit der Komiteemitglie
der führt dazu, daß sich das basisdemokrati
sche System nicht selbst abwählt oder in an
derer Weise ad absurdum führt. Bei genau
em Studium der Strukturen muß man erken
nen, daß das theoretische Paradoxon der Re
volutions-Komitees einen notwendigen 
Kompromiß zwischen Durchführbarkeit und 
reiner Lehre bildet. So bündelt sich auch al
le Kritik an gesellschaftlichen Mißständen in 
Kritik an den RKs. 

Die RKs als Seele des Jamahiriya-Sy
stems scheiterten auch an einer weiteren 
wichtigen Aufgabe: dem Revolutionsexport. 
Gadafis System war natürlich als vorbildhaft 
konzipiert worden und sollte auch in der 
übrigen arabischen Welt, im Trikont und 
selbst in den industrialisierten Ländern des 
Nordens Nachfolger finden. 

Das Ergebnis war ernüchternd: In den 
repressiven arabischen Ländern sprang der 
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Funke von Anfang an nicht über, die Befrei
ungsbewegungen Afrikas, Lateinamerikas 
und Asiens nahmen zwar gern Gadafis 
Schecks, ignorierten aber das "Grüne Buch" 
hartnäckig. 

Lediglich drei von Libyen unterstützte 
Revolutionsregierungen, Ghana ab 1981, 
Burkino Faso ab 1983 und Uganda ab 1986, 
übernahmen Elemente des libyschen Sy
stems - und dies auch nur dort, wo sie altein
gesessenen Strukturen dörflicher Selbstver
waltung entsprachen, und auch nur so lange, 
bis die IWF - und Weltbank-Berater Vortritt 
vor die schleppend zahlenden libyschen Re
volutions-Exporteure erlangten. 

Das grün-grüne Bündnis 
fand nicht staH 

Der kurze Einbruch grün-alternativer Bewe
gungen und Parteien in die politische Land
schaft des Europas der frühen achtziger Jah
re mit ihren dem libyschen System verwand
ten Vorstellungen von direkter Demokratie 
brachte zwar Berührungen und Begegnun
gen, letztendlich obsiegte jedoch die gegen
seitige Ignoranz: Auf libyscher Seite wollte 
man auf die Urheberschaft des "grünen 
Steins der Weisen" und byzantinische Wort
klauberei nicht verzichten, auf Seite der eu
ropäischen Grünen dominierte intellektuel
ler Hochmut und das Schielen auf gute Pres
se und öffentliche Meinung. Lernen wollte 
man voneinander nichts ... 

So bleibt das libysche Modell der Jama
hiriya letztendlich isoliert und unvollständig, 
denn nur erfolgreiche Transplantation her
aus aus dem petrodollargeheizten Glaushaus 
Libyen hätte gezeigt, ob erfolgreiche Adapti
on möglich ist, hätte positive Rückkoppe
lungseffekte in Libyen selbst hervorgerufen. 
So drohen Erstarrung und Aushöhlung. Wie 
der kalte Wind der Marktwirtschaft dem zar
ten Pflänzchen bekommt, wird abzuwarten 
sem. 

Wolfgang Schmidt studierte Geschichte und Publizi
stik, war von 1981 bis 1984 sowie 1989 bis 1991 
als politischer Berater der außenpolitischen Ausschüs
se der libyschen Revolutionskomitees tätig, 
1984/85 Chefredakteur der libysch gesponserten 
MOZ, lebt als Konsulent und freier Publizist in Wien. 
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GEFAHREN GESCHLOSSENER MODELLE 

Abschied 
von den Utopien 

Die Gegenwart ist eine Zeit 
prosaischer Krisen und hat 
Abschied von den Utopien 
genommen. Die spärlichen 
Entwürfe zu denen sie fä
hig ist - das Gerüst eines 
Vereinten Europa - tragen 
das nüchterne Kostüm bü
rokratischer Gängelung. 
Haben wir einen Verlust 
erliHen, fehlt uns das Feuer 
visionärer Zukunftsvorstel
lungen? Diese Frage ist ei
ne Diskussion wert. 

"Wer Visionen hat, braucht einen 
Arzt", soll Kanzler Vranitzky gesagt 
haben. Auch die Grünen - als sie noch 
alternativ waren, dem visionären Blick 
in eine bessere Zukunft nicht abge
neigt - haben längst den Liebreiz prag
matischer Politiknormalität erkannt 
und gerieren sich gerade in Österreich 
als biedere Handwerker des perspek
tivlosen Dahinwurschteins. Selbst das 
annus mirabilis, das Jahr 1989, brachte 
keine grundlegend neuen Zielvorstel
lungen oder Ideenschöpfungen hervor 
und wirkte mit seiner Ausrichtung auf 
die Werte der liberalen Demokratie & 
der Marktwirtschaft nicht nur von der 
Optik der Zahlen her wie die Vollen
dung von 1789. 

Zu fast allen Zeiten haben Men
schen ihre Vorstellungen von einer 
besseren Welt zu Papier gebracht und 
ihre idealen gesellschaftlichen Ent
würfe vorgelegt: in eine fiktive Ver
gangenheit projiziert, in exotischen 
Fernen oder erhofften Zukünften an
gesiedelt. 

der Meere und Vernichtung des Regenwaids 
sind Teil eines Szenarios des Untergangs, 
das auf der Grundlage der neuberechneten 
Grenzen des Wachstums fast schon mit Jah
reszahlen versehen werden kann. 

Trotz des Sieges über den Erbfeind, 
das Reich des Bösen mitsamt seiner Welt 
des Sozialismus, der ideellen und der hand
fest-materiellen, mag keine rechte Jubel
stimmung aufkommen im alleinig verbliebe
nen Westen. Selbst Fukuyamas Ahnung 
vom Ende der Geschichte wirkt seltsam 
blutleer und vermag wohl schwerlich zu be
geistern. Keine funkelnde Vision wird am 
Horizont des westlichen Himmels sichtbar. 

Gewiß hat der klägliche Zusammen
bruch der letzten großen Utopie, die die 
abendländische Zivilisation hervorbrachte, 
das Seine zu dieser großen Leere in so vie
len postmodernen Köpfen beigetragen. 
Schließlich war das Experiment des realen 
Sozialismus der gewaltigste und am längsten 
dauernde Versuch zur Verwirklichung einer 
gesellschaftlichen Utopie in der Mensch
heitsgeschichte. Ungeachtet seines wissen
schaftlichen Anspruches und seiner beißen-

Heute ist Apokalypse angesagt. aus: Platon: Der Staat (um 400 v. ehr.) 
Ozonloch und Klimawechsel, Kippen 
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den Kritik an den Vorläufern stellte der 
Kommunismus den Versuch dar, mittels ei
nes vorgegebenen Organisationsplanes eine 
gänzlich andere, bessere, weil gerechtere 
Welt zu schaffen und war somit Utopie. 

Poppers Kritik 
am Utopismus 

Das Scheitern dieser und anderer Utopien 
indes braucht uns nicht traurig zu stimmen. 
Vor fast einem halben Jahrhundert hat der 
österreichisch/britische Philosoph Karl Pop
per eine schonungslose und pointierte Kritik 
am Utopismus in seinen zahlreichen Spielar
ten geübt. Die Geschichte hat ihm recht ge
geben. Grund genug, Poppers Gedanken
gänge noch einmal zu rekapitulieren. 

Popper unterscheidet zwei Arten von 
Sozial technik: Die eine nennt er angewandte 
Sozialtechnik, auch Sozialtechnik der Einzel
probleme, Technik des schrittweisen Um
baus der Gesellschaftsordnung oder Ad-hoc
Technik. Sie sieht ein, "daß sich die Voll
kommenheit, wenn sie sich überhaupt errei
chen läßt, in weiter Ferne befindet" (Popper 
1980, 215), und sucht durch ihre Maßnah
men den dringlichsten und möglichst rasch 
erreichbaren Nutzen für die Gesellschaft zu 
realisieren. 

Dieser stellt er die utopische Sozialtechnik 
gegenüber, die meist mit dem Ästhetizismus 
und Romantizismus Hand in Hand geht. Sie 
verlangt "die Festlegung unseres endgülti
gen Zieles oder des idealen Staates, bevor ir
gen deine praktische Handlung unternom
men wird" (Popper 1980 214), d.h. das Ziel 
muß zumindest in rohen Umrissen bestimmt 
& ein Bauplan der angestrebten Gesellschaft 
vorhanden sein. Als (meist romantisierender, 

d.h. auf Gefühl statt auf Vernunft auf
bauender) Ästhetizismus wird sie cha
rakterisiert durch den "Wunsch, eine 
Welt zu bauen, die nicht nur ein we
nig besser und vernünftiger ist als die 
unsrige, sondern die von all ihrer Häß
lichkeit frei ist ... eine wirklich schöne 
nagelneue Welt" (Popper 1980, 223). 

Popper führt als hauptsächliche 
Kritikpunkte am Utopismus an: 

• Die Notwendigkeit, einen solchen 
Entwurf der Gesellschaftsordnung 
vermittels der streng zentralisierten 
Herrschaft einiger weniger "Hüter des 
Plans" zu verwirklichen. Dies führe al
ler Wahrscheinlichkeit nach zu einer 
Diktatur. 
• Der Bauplan zur idealen Gesell
schaft läßt sich nicht in einer Generati
on verwirklichen. Die grundlegende 
Umwälzung aber, die er anstrebt, er
fordert mit Sicherheit Opfer und Leid 
von der lebenden Generation. Diese 
muß also Verzicht, Einschränkungen 
und Entbehrungen auf sich nehmen 
für Ziele, deren Früchte erst kommen
de Generationen ernten werden. 
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• Selbst diese Früchte sind fraglich. Wer ga
rantiert die Richtigkeit des Rezepts? Ist es 
überhaupt möglich, über solche Zeiträume 
und inmitten solcher Umwälzungen & Ver
änderungen den ursprünglichen Bauplan 
aufrechtzuerhalten und weiter die einstmals 
beschlossenen Ziele anzusteuern? 
• Bedingt dies nicht das dogmatische Fest
halten an einem Entwurf, der bereits zahllo
se Opfer gefordert hat? 

Poppers Schlußfolgerung aus dieser 
Analyse ist eindeutig: "Der Romantizismus 
mag sein himmlisches Staatswesen in der 
Vergangenheit oder in der Zukunft suchen; 
er mag »Zurück zur Natur« predigen oder 
»Vorwärts zu einer Welt der Liebe und 
Schönheit« ... sogar mit der besten Absicht, 
den Himmel auf Erden einzurichten, ver
mag er diese Welt nur in eine Hölle zu ver
wandeln - eine jener Höllen, die Menschen 
für ihre Mitmenschen bereiten" (Popper 
1980,227). 

Zeitgleich mit Popper hat übrigens 
auch ein anderer österreichischer Emigrant 
in England in einer inhaltsreichen Studie 
den theoretischen Nachweis erbracht, daß 
jeder Versuch des Aufbaus einer systema
tisch und umfassend geplanten Wirtschafts
und Sozialordnung zwangsläufig zur Ver
nichtung der Freiheit führen muß: Friedrich 
von Hayek in seinem Werk "Der Weg zur 
Knechtschaft". 

Ohne Poppers oder Hayeks Ausführun
gen in allen Details und Elementen zu fol
gen, kann man doch feststellen, daß sie eine 
ausreichende Kritik am Utopismus geleistet 
haben. Eine Kritik, die überzeugend genug 
ist, um das Heil der zukünftigen Welt nicht 
in utopischen Entwürfen suchen zu wollen. 

In der offenen Gesellschaft ist kein Platz 
für utopisch-totalitäre Experimente. Folge
richtig treten Utopien am Rande der moder
nen Gesellschaft in einem archaischen Ge
wand auf: als Wiederbeschwörung der Ge
sellschaftsordnung des alten Medina zur Zeit 
Mohammeds, als Sehnsucht nach der im 
Bolschewismus verkommenen Seele von 
Mütterchen Rußland, als Traum vom Groß
serbischen Reich oder in ähnlichen Masken. 
Die Stammesgesellschajt, die geschlossene Gesell
schaft feiert eine späte Auferstehung in Form 
diverser Fundamentalismen und Nationalis
men. Es ist die Fratze einer überwunden ge
glaubten Barbarei, die erneut als Herausfor
derer der offenen Gesellschaft auftritt. 

Doch eine 
utopische Perspektive? 

Diesem Ansturm gegenüber muß sich die 
offene Gesellschaft verteidigen. Auch ihre 
historischen Verwirklichungen im liberal-de
mokratischen Westen befinden sich in Tur
bulenzen. Krise des Wohlfahrtsstaats, neue 
Armut, Ausländerhetze und Stocken der Eu
ropäischen Integration markieren nur einige 
Punkte ihrer Schwierigkeiten. Die um sich 
greifende Politikverdrossenheit zeigt ein 
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Problem der Legitimierung an. Im Großen 
und Ganzen befindet sich die westliche 
Welt in der Defensive. 

Diese Herausforderung wird sie nur 
dann bestehen, wenn sie einige ihrer grund
legenden Schwächen überwindet. So zum 
Beispiel ihre Kopflastigkeit, die totale Über
betonung und einseitige Konzentration auf 
die Rationalität, ein Erbe des Zeitalters der 
Vernunft, der europäischen Aufklärung. Sie 
wird den Weg zur Spiritualität finden müs
sen, und damit sind nicht die postmodernen 
Bauchladenverkäufer eines esoterischen Ob
skurantismus gemeint, aber auch nicht die in 
Sexualneurosen und Konservatismus er
stickende Römisch-Katholische Kirche. Um 
zu einer solidarischen Gesellschaft zu gelan
gen und sich nicht in den Fallstricken eines 
brutalen Wirtschaftsliberalismus zu verfan
gen, ist die Entwicklung und Durchsetzung 
einer neuen Ethik notwendig. Aber hierauf 
näher einzugehen würde den Rahmen dieses 
Artikels sprengen. 

Eine Überlegung allerdings paßt sehr 
wohl in diesen Zusammenhang. So ganz be
friedigt wird man von Poppers angewandter 
Sozial technik nicht. Ein mechanistisches 
Element, eine nicht berechtigte Technik
gläubigkeit klingen bei dieser Begriffsbil
dung und bei den dazugehörigen Ausführun
gen durch. Speziell die Bezeichnung Ad
hoc-Technik läßt das Bild eines kurzatmigen 
Pragmatismus entstehen. Auch Ralf Dahren
dorf hat dieses Manko bemerkt und schlägt 
als Lösung die Entwicklung sogenannter 
strategischer Reformen vor. Dahrendorf meint 
damit spezielle Reformen, die zugleich radi
kal und konservativ sind. Radikal insoferne, 
als sie entschiedene Veränderungen her
beiführen wollen, konservativ, soweit sie den 
Rahmen bestehender Institutionen nicht 
sprengen sollen. Derzeit wären solche Refor
men wohl hauptsächlich an der Schnittstelle 
von Politik und Ökonomie anzusiedeln. Ziel 
dieser Reformen wäre die Vergrößerung von 
Lebenschancen. Bei der Initiierung dieser 
Maßnahmen wären die weitreichenden Aus
wirkungen noch gar nicht in vollem Umfang 
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vorhersehbar, daher die Beibehaltung von 
Versuch und ftrtum als Methode, die ständiges 
Neureagieren auf Entwicklungen und Kurs
korrekturen erlaubt. 

An diesen Ansatz von Dahrendorf an
knüpfend, möchte ich eine kleine" utopi
sche Sünde" in die politische Diskussion 
einschmuggeln. Bei voller Wahrung der Pop
per'schen Kritik am Utopismus meine ich, 
daß eine pragmatische Ad-hoc-Sozialtechno
logie denn doch zu wenig Perspektive bie
tet. Ich glaube, daß es hilfreich sein könnte, 
zwischen diesem "reijJbrettartigen" oder kon
struktivistischen Utopismus und dem Gehalt 
jener radikalen strategischen Reformen zu 
unterscheiden, die durchaus Züge eines evo
lutiven Utopismus tragen. Radikale Verände
rung, aus einer Analyse des Bestehenden ge
wonnen, mit der Intention, aus den vorge
fundenen institutionellen Intrumentarien zu 
schöpfen, der Methode von" trial and error" 
verpflichtet, nicht absolut gesetzt - das kann 
ein erstrebenswertes Ziel sein, ein Ansatz 
zur Gesellschaftsveränderung, der über die 
tagtäglichen Mühen eines politischen Hand
werkens hinausweist. 

"Phantasien eines Realisten", so könnte 
dieser Gedanke betitelt werden, frei nach 
dem Buch des österreichischen Sozialrefor
mers Josef Popper-Lynkeus, der als erster 
die Vorstellung von der "Nährpflicht" ent
wickelt hat, die heute in der Debatte um ein 
garantiertes Grundeinkommen konkretere 
Gestalt annimmt und vielleicht ein Beispiel 
für die oben skizzierte Vorgangsweise sein 
könnte. ~iff~lf;g;;:i\'t~L1z~~~!?r~!li;"1§i·~1r.giiill~~i,!)g1\1t;!0!4i:l:iilll 

Ali Gronner ist Vorstandsmitglied des Clubs unabhän
giger Liberaler (CULTUS) und parteiloser Bezirksrat in 
Rudolfsheim-Fünfhaus, Wien. 
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Friedrich v. Hayek: Der Weg zur Knechtschaft, 
München 1991 
Kar! Popper: Die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde, München 1980 
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J )Ie schönen Spiele des Lebens ... 

Es beginnt zum Bei
spiel mit dem "Wo

hin-heute-Abend-Spiel" 
und endet mit einem 

spannenden Abend 
im Casino. Schon 
beim Entree wartet 

die erste Überra-
schung. Für nur S 210,
erhalten Sie Begrüßungs
jetons im Wert von S 250,-. 

Das ,,A-Ia-carte Spiel" 
Im gemütlichen Restau
rant wählt man eine Fla
sche Rose zum Dinner, 
genehmigt sich anschlie
ßend noch ein Glas Sekt 
an der Piano-Bar und 
stimmt sich auf ein span
nendes Spiel bei Roulet
te, Baccara, Black Jack, 

Poker, Red Dog, Glücks
rad oder den Spielauto
maten mit dem Austria
Jackpot ein. 

Von Montag bis Sonntag 
Österreichs Casinos er
warten Sie an jedem Tag 
der Woche. Mit spannen
der Entspannung. Von 
nachmittags bis in den 
frühen Morgen. 

11 X in Österreich: 
Baden· Badgas!ein . Bregenz' Graz 

Kitzbühel . K1einwaJser!aJ . Linz 

SaJzburg . Seefeld . Velden . Wien 

C> 
CASINOS AUSTRIA 

\ladH'1l Sie Ihr Spie] 

§ = ~ Computer .. 586-97-07 
= 5. Gumpendorferstr. 65, 1060 Wien = -=-=-::--- Mo-Fr 10-18, Sa 9-18 

386 4· 0 ~ Monitor 14" 1024x768, strahlungsarm 3.990,-
- ~~ Monitor 14" 1024x768(72Hz) low. rad. n.i. 6.300,-

40MHz, 64K Cache, 1MB Ram~R, MonITor 17" 1280x1024, low. rad. non. in!. 13.990,-
S-VGA Karte 1MB, 256 Color, 20MB 170 MB HD statt 120 MB HD ... 990,-
1 Floppy, 2xseriell,lxparallel,Tastatur . 210 MB HD statt 120 MB HD~ 2.500,-

486-33 • " •• Zweites Laufwerk "'--' 800,-
• 1 MB RAM 500,-

33 Mhz, 256K Cache, sonst w.o. MS-DOS 5.0____ 850,-au"'" MS-Windows 3.1 -.-.-.. -.. - 1.200,-

486-50 '3~Ti* 170 MB HD, Conner, 17ms.. 4.500,-
---~ 210 MB HD, Conner, 15ms 5.990,-

50 Mhz, 256K Cache, sonst w.o. 2rO MB HD, Conner, 12ms. _ 6.490,-

486-50 ~~f.. 520 MB HD, Fujitsu, 8ms (AT-BusfS )17.500,-
~ 210 MB HDD, Conner, SCSI 15ms ___ 6.990,-

50 Mhz-EISA, 256K Cache, sonst w.o. 386-40 Mainboard, 64K Cache 2.990,-

6 
~~ ~ 486-33 Mainboard, 256K Cache_.~ 8.490,-38 -33 :J';~~ 486-50 Mainboard, 256K Cache ..12.490,-

NOTEBOOK 64K Cache 4MB 120MB HD 486-50 EISA, 256K Cache ___ 19.990,-

)f-Druckeraktion)f- ~~rafi~ ~r~:~ssor SVGÄ-Karte=-_~ 2.~~%,~ 
Panasonic 24-Nadeldrucker 4.490,- ET-4000 32000 Farben 1.590,-
Tintenstrahldrucker JP350S Olivetti 6300 _ ET-4000 16Mlo Farben, 72Hz ____ 2.490,-
HP Deskjet 500 C .. i99o'- Sound GalilXY (SB-Pro kompatibel) ..... 2.490,-
HP Deskjet 550 C . .- . 10:490:- 1Ja~IGaIlJlHe,le:lreIKonfi~Ulieill1r,Pos~elSillldin~nzOslerreic~ r 
Panasonie Laser (5 Seiten/min, HP komp.) 11.990,- MeArtlkelauf265m VertlufsniEoolagemd.MeGeräleauc~msclrm. 
Irrtümer und Änderungen vmbe~ WegenderslelgendenRAMundCPUPrelsesowledesDoliarkurses 
gülUg ab 12.11.92. alles Inkl. MWSt. können wir unsere Preise nur noch IDr eine Woche garnnlieren 1 

Aufregende Lokale 

gibt' s genug 

Geh in's 

Lange! 
I~~J .. 

~t~ 
%Y l F~ '" ~! ~11 

~ 
STUDENTENBEISL LANGE 

Wien 8, Lange Gasse 29 

geöffnet täglich 1800 bis 200 Uhr 

792 Seiten, 
Karikaturen 
Gerhard Marschik, 
Hardvocer, 

Fallweise Live Musik 

Bier vom Faß: 
Puntigamer Panther 

aus der Steiennark, 

Mohren 
aus Vorarlberg, 

Guinness 
aus Irland 

"POLITIK 
ZUM AUFSTOSSEN" 
ist eine mutwillig-köstliche Aus
lese des täglichen "Polit-Grun
zers" von Radio CD auf der 
Welle UKW 101,8, die jeden 
wegen der bis zur Lächerlich
keit entlarvten Politik immer 
wieder zum Lachen bringt. 

Kaufen Sie sich oder schenken 
Sie ein Stück Freiheit. Jene Frei
heit, Politik so dargestellt zu 
lesen, wie sie ist. 

Wien 7992 S 198,-

Politik zum Aufstoßen eben -
nur eloquenter, kürzer und 
schwarz auf weiß. 

- - - - - - -Bestellschein - - - - - -
Bitte einsenden an Pichler, 1230 Wien, Altmannsdorfer Straße 154-156 

Ich bestelle _Expl. "POLlTIK ZUM AUFSTOSSEN" 
Best.-Nr. 1299 a S 198,-
(Versandspesen 5 20,-, Eigentumsvorbehalt) 

Name: ____________________________________ __ 

Straße: ________________ _ 

PLVOrt: __________________________ ___ 

Unterschrift: ______________________________ _ 



Sehen / Hören / Lesen 

NORWEGISCHE RECHTSTHEORIE 

Feministisches 
Recht 

Im deutschen Sprachraum 
ist das Recht als feministi
sche Erkenntnisdisziplin 
erst relativ spät aufgenom
men worden, während es 
in Skandinavien schon seit 
fast zwanzig Jahren als 
"Frauenrecht" Examens
fach und Forschungsge
genstand ist und spezifi
sche kritische Durchdrin
gung erfährt. 

Das Frauenrecht existiert seit 1974, und es 
wird gelehrt und erforscht am gleichnamigen 
Institut der Juristischen Fakultät der Univer
sität Oslo. 

Deutschsprachigen Leserinnen und 
Lesern war diese höchst interessante 
Rechtslehre bisher nur durch einige wenige 
Artikel zugänglich. In der "Studienreihe 
Skandinavische Sozialwissenschaften" liegt 
nun erstmals eine umfassende Darstellung 
der Grundlagen, Methoden und Arbeitsfel
der des Frauenrechts von Tove Stang Dahl 
vor,o) 

Das Schwergewicht der Tätigkeit des 
Instituts hat sich dabei in den letzten Jahren 
immer mehr auf die Forschung verlagert, 
und dabei eine interessante Entwicklung in 
Gang gesetzt: Methode und Theorie des 
Frauenrechts dienen zum einen dazu, den 
herkömmlichen Rechtsgebieten mit Hilfe 
eines neuen Rasters neue Erkenntnisse ab
zugewinnen; zum anderen - und das ist viel 
spannender - baut das Frauenrecht "eine 
neue Disziplin mit den dazugehörenden Be
grifflichkeiten und Rechtsfeldern auf. " 

Die traditionellen Rechtswissenschaf
ten - Rechtstheorie und Rechtsdogmatik -
sind genauso wie die herkömmlichen 
Rechtsgebiete Resultate der "kulturellen 
Hegemonie des Mannes", die bewirkt, daß 
Frauen von Definitionsmacht und von sozia
ler Herrschaft ausgeschlossen bleiben, und 
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das bewirkt, daß die spezifische Wirklichkeit 
weiblichen Lebens in den geltenden 
Rechtsdisziplinen keine Beachtung und kei
nen Ausdruck findet. 

Am deutlichsten sichtbar wird dieser 
Befund im Bereich des Gleichheitsrechts. In 
Norwegen wie in Österreich sind die Gleich
heitsregeln geschlechtsneutral formuliert, 
aber reale Ungleichbehandlung existiert 
trotz normativer Postulate der Gleichheit 
von Frauen und Männern. 

Über dieses Resultat kann sich nur 
wundern, wer die Interessengebundenheit 
des (Männer)Rechts nicht beachtet. Da 
Rechtsregeln konsequent vom (Interessens)
Standpunkt jener Personen aus formuliert 
wird, die als Gruppe soziale und politische 
Machtpositionen innehaben - also der Män
ner - wird ihr spezifischer Inhalt auch jener 
Gruppe vorrangig zugute kommen. Mit an
deren Worten: Die Fiktion, daß die semanti
sche Ausschaltung von männlichen Vorrech
ten mehr als nur formelle Gleichheit zu er
zeugen geeignet ist, stellt sich immer mehr 
als liberalistischer Mythos heraus. 

Das Frauenrecht findet diese Erfahrung 
vor, so wie viele andere Beispiele dafür, daß 
das traditionelle Recht den Frauen nicht ge
recht werden kann. Erste methodische 
Grundlage des Frauenrechts ist die Empirie. 
Sie ist "Bestandteil der Problemstellung, der 
Begriffs- und der Theoriebildung. " 

Die empirisch erforschte Wirklichkeit 
bildet "den Ausgangspunkt ... für die juristi
sche Theorie und Praxis, bei der ansonsten 
der rechtsdogmatische Ansatz durchaus im 
traditionellen Sinn beibehalten wird. " 

Das Frauenrecht soll also nicht ein se
parates System rechtlicher Regelungen für 
die Bevöl!>.erungsgruppe Frauen sein, son
dern Bestandteil der geltenden Rechtsord
nung bleiben, die allerdings als entwick
lungs- und reformfahig aufgefaßt wird. 

Der größte Unterschied zum femini
stisch-juristischen Diskurs in Deutschland 
und Österreich liegt sicher in diesem durch 
und durch pragmatischen Ansatz. Statt über 
den Gehalt von Gleichheit und Differenz 
nachzudenken oder zu forschen, worin die 
Differenz bestehen könnte, arbeitet Stang 
Dahl mit dem nicht weiter problematischen 
Befund der realen Unterschiede. 

Das Bindeglied zum geltenden Recht 
bildet dabei der "personenrechtliche An-
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satz". Innerhalb der umfassenden Kategorie 
"alle Rechtsunterworfenen " hat das Recht in 
der jüngeren Vergangenheit wieder begon
nen, auf die Anforderungen, die die Lebens
gestaltung bestimmter "schwacher" Perso
nengruppen stellt, mit Sonderrechten bzw. 
Personenrechten zu reagieren, zum Beispiel 
Patienten- oder Verbraucherrechte. Das 
Frauenrecht ist dementsprechend eine per
sonenbezogene Disziplin, soweit es um die 
Belange der Frauen als Gruppe geht; es ist 
aber auch eine gesamt juristische Disziplin, 
da Frauenrecht(e) Bestandteil aller anderen 
Rechtsgebiete sind. 

Das Frauenrecht kann allerdings nicht 
bei diesem Ansatz stehen bleiben - persona
listische Regelungen könnten nur allzu 
leicht zu bloßen Almosen oder zu einzelfall
gezogenen Sonderregeln werden. Das Frau
enrecht muß in seiner Gestaltung immer 
auch der Verwirklichung von Freiheit und 
Gerechtigkeit für Frauen dienen. 

Stang Dahl gibt einen Überblick über 
die rechtsphilophische Diskussion zu diesen 
Begriffen in Norwegen, und sie stellt die 
konkrete Frage, wie Gerechtigkeit für Frau
en gestaltet sein muß, ohne eine ab
schließende Antwort geben zu können. Ein 
nicht geringer Teil gerechter Rechtsgestal
tung besteht aber sicher in einer differen
zierten Verteilungsgerechtigkeit, wobei es 
nicht nur um materielle Ressourcen, sondern 
auch um Machtpositionen gehen muß. 

Freiheit dagegen könnte in einem "re
flektierten Gleichgewicht zwischen den 
Freiheitsansprüchen nach freier Wahl der 
Lebensform, des Lebensstils und den ver
schiedenen Möglichkeiten zur Selbstver
wirklichung" bestehen. 

Nach der Darstellung der Grundlagen 
und der Methoden des Frauenrechts gibt 
Stang Dahl einen Überblick über einige der 
neuen Rechtsfelder, die das Frauenrecht be
reits als seine Arbeitsgebiete gebildet hat. 

Sie bezieht sich dabei natürlich auf die 
Rechtslage und die Reformvorhaben in Nor
wegen. Das ist aber nicht nur aus rechtsver
gleichender Sicht interessant, sondern auch 
unter dem Aspekt, daß die zuvor ausgeführ
ten Methoden nun in ihrer praktischen An
wendung gezeigt werden, zum Beispiel im 
Kapitel "Frauen & Geld". 

Selbstbestimmung und Selbstwertge
fühl und damit die Möglichkeit (weiblicher) 
Freiheit bedarf, so Stang Dahl, besonders in 
einer Geldwirtschaft der Möglichkeit, über 
eigenes Geld zu verfügen. Frauen aber wer
den durch niedrigere Löhne für gleiche Ar
beit bzw. durch Abdrängen in Niedriglohn
Arbeiten von einer gerechten Verteilung des 
Geldes ausgeschlossen. 

Trotz teilweise sehr akademischer Aus
drucksweise (was an der Übersetzung liegen 
mag) lohnt die Lektüre - vor allem wegen ei
nes neuen Blicks auf herkömmliche Rechts-dogmatik. __________ _ 

(1) Tove Stang DoM, "Frauenrecht", AIZ Ver
lag, ca. 250,- ÖS 
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Aus- UND AßSPEISUNG 

Test the West 

Gewalt gegen Frauen, 
Frauen gegen Gewalt, lau
tet eine Veranstaltungsrei
he, initiiert vom Frauenmi
nisterium, die am 13. No
vember mit dem Symposi
um "Test the West" begon
nen hat, und ein Jahr dau
ern wird. 

Interessant und spannend waren nicht nur 
die Referate der in- und ausländischen Teil
nehmerinnen und Teilnehmer, deren Inhalt 
ich hier nur streifen kann. Sondern auch die 
kleinen Ereignissen an der Peripherie. 

Zum Beispiel der verhärmte Rotkreuz
helfer (die braucht's bei solchen Veranstal
tungen). Während Johanna und Vranz drin
nen ihre Eröffnungsreferate halten, steht er 
entgeistert vor einem feministischen Bü
chertisch und versteht die Welt nicht mehr. 
"Warum, wozu, wofür", er ist irritiert und 
begreife nicht.. .. Die Feministin hinter dem 
Büchertisch hat viel Geduld und leistet ei
nen aktiven Beitrag zur Entwicklungshilfe. 

Drinnen im Saal gibt es einen unausge
sprochenen Grundkonsens, jene Atmosphäre 
die immer dann besteht, wenn mehrere 
Frauen miteinander interagieren. Verläßt 
frau diese geschützte Zone, wird ihr die 
strukturelle Unterdrückung umso mehr be
wußt. Einzelne exotische Teilnehmer bestä
tigen mir in der Folge die intuitive Wahr
nehmung des Rotkreuzhelfers. Männer als 
Minderheit, als das Andere fühlen sich unter 
Frauen zumindest eigenartig. 

Im Saal sitzt Vranz dieweil im Fett. 
Zwar betont er die Anführungszeichen, als er 
sagt, daß viele Frauen schon "ihren Mann 
stehen", es Unterdrückung aber immer noch 
gibt. Wann unsere Mitbürger beginnen, ihre 
Frau zu stehen, verrät er aber nicht und auch 
nicht, was so erstrebenswert sein soll, als 
"Mann zu stehen". 

Aber dann wird's interessant. Helinda 
Bendkowski spricht über Geschlechterde
mokratie und Gewalt. Daß viele Männer im
mer noch glauben, Frauenpolitk sei Politik 
gegen die Männer und automatisch weg
hören, wenn es um Frauen geht, denn sie 
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sind ja keine Frauen. Während sich die 
Männer in der Politik als Helden betätigen, 
wäre es an der Zeit, die "sozial konditionier
te Zuschlaghemmung der Frauen als zivile 
Errungenschaft zu fördern. " 

Babara Ehrenreich referiert über die 
Gewaltdebatte seit Adam und Eva und lie
fert für mich den Beweis, daß Frauen nicht 
von "Natur aus" friedlich sind. Während frau 
früher die Gewalt gegen Frauen als patholo
gisches Problem des einzelnen Mannes be
trachtet hat, sei nunmehr klar, daß der Über
gang zwischen krimineller Gewalt und nor
malen männlichen Verhalten fließend ist. 
Einfach, weil Gewalt integrativer Bestand
teil männlicher Sozialisation ist. In der Folge 
widerlegt sie die biologische Erklärung, daß 
Männer nunmal an Testosteronvergiftung 
leiden und nicht anders können. Es gibt 
Männer die nicht gewaltsam sind und sogar 
große Angst vor männlicher Gewalt haben. 
Umgekehrt dringen Frauen zunehmend in 
männliche Domänen ein, ohne daß der ge
waltsame Charakter der Kriegerkulturen in 
Frage gestellt wird. Ich denk' mir, wenn Ge
walt kein genetisches Übel ist, muß die So
zialisation logischerweise auch in die andere 
Richtung funktionieren. Zum Abschluß des 
ersten Tages zeigt Helke Sanders ihren Film 
über die Vergewaltigung von zwei Millionen 
Frauen in Deutschland 1945 innerhalb eines 
halben Jahres, ohne daß dies je als Gewalttat 
definiert wurde. Das Schicksal der russi
schen Schwestern, auch das zeigt der Film, 
war kein anderes. 

Der zweite Tag des Symposiums ist vor 
allem für Juristinnen und Juristen interes
sant. Silvia Sigmund-Ulrich spricht über 
Feminismus und Recht in Österreich. Über 
den langen Weg vom formalen Gleichheits
gebot zur materiellen Gleichheit. Darüber, 
daß die UN-Konvention zur Beseitigung je
der Form von Diskriminierung der Frau 
1982 mit einem Erfüllungsvorbehalt in die 
österreichische Reehtsordnung übernommen 
wurde, aber nicht zum Motor einer dynami
schen Rechtsbereinigungsentwicklung, son
dern als Argumentationshilfe zur Beibehal
tung des status quo dient. Susanne Baer 
spricht über die Situation in Deutschland, 
wo erhebliche Rückschritte für die Frauen 
zu verzeichnen sind. 

Catherine A. MacKinnon zeigt den Weg 
zu einer feministischen Staatstheorie. Was 
gleich ist, bestimmt derjenige, der die 
Gleichheit definiert. Die Norm ist der weiße 
Mann und was anders ist, bestimmt er. Dies 
sei ein Trick, der durch diese Rechtsdoktrin 
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die meiste Gleldilwh VF!§H"W';I' 

tiert, daß d it) Demolulll in nilf! 
weil 53% der BevllllummlJ; \11m 

heit ausgesehlossen sind, weil 
nicht gleich sind. MaeKinllün NCl;!lh dtllH 
neue Gleichheit gegenOber. tUt' Mich IUj 
Frauen und Männern orientiert lind Hll !.lIm 
sozialen Ungleichheiten. Dureh ( 
bung soll versucht werden, diese sozial!)" 
Ungleiehheiten abzuschaffen, anstatt sie Iln· 
zugleichen. In der folgenden Mittagspause 
kündigt die Moderatorin ein reiehhaltiges 
Buffet für den Abend beim Empfang des 
Bürgermeisters im Rathaus an. Der Naeh
mittag ist den profeministisehen Antworten 
auf Männergewalt gewidmet. Susan Schech
ter spricht über die Zusammenarbeit mit Po
lizei und Gericht bei der Arbeit mit gewalt
tätigen Männern. Als mögliches Modell wird 
dann über das Duluth Projekt in den USA 
gesprochen. Dieses Modell verlagert die 
Hauptverantwortung zur Verhinderung von 
Gewalt weg vom Opfer, hin zum Rechtssy
stem. Von Frauenseite wird an diesem Pro
jekt kritisiert, daß Frauen dazu verleitet wer
den könnten, in gewalttätigen Beziehungen 
zu verbleiben. 

Mit der Erwartung auf ein opulentes 
Buffet werden wir ins Rathaus entlassen. 
Mein erstes Aha bezieht sich auf die Abwe
senheit von Helmut. Statt ihm empfangt uns 
Stadträtin Smejkal. Denk' ich mir: "Helmut 
wird was besseres zu tun haben." Zweites 
Aha ist das als opulent angekündigte Buffet. 
Dieses erinnert mich eher an die Marschver
köstigung eines Klosters als entfernt an Kuli
narisches. Der Grund für diese Abspeisung 
wird alsbald kolportiert. Es gab Anweisung 
von oberster Stelle, die unterste Kategorie 
einzudecken, erzählt ein Angestellter des 
Rathauses. Der nächste und letzte Tag ist 
den profeministischen Männern gewidmet, 
Leuten wie Helmut und Vranz also. Michael 
S. Kimmel und Alberto Godenzi sprechen 
über männliche Gewalt und die Reaktion 
der Männer auf die Frauenbewegung. Ge
walttätige Männer seien Menschen mit ab
gebrochener Persönlichkeitsentwicklung. 
Diese können ihre Gewalttätigkeit nicht 
selbst kontrollieren, daher bedarf es einer 
Kontrolle von außen. Solche Charaktere exi
stieren im epidemischen Ausmaß und seien 
entsprechend gefahrlieh. Ich bin mir nicht 
sicher, ob Godenzi mit seinem Vorschlag 
Männersozialisationsprojekte aus dem gros
sen Topf Männersozialisation Bundesheer 
zu finanzieren, bei den Politikern Zustim
mung finden wird. 

Die Veranstaltung endet mit einer Dis
kussion über den Krieg, das Weib und die 
Demokratie. Vieles an diesem Symposium 
erschien mir altbekannt, einiges war neu: die 
Existenz von profeministischen Männern 
und eines öffentlich geförderten Projektes, 
das sich die Sicherheit von Frauen zum zen
tralen Thema macht. Sehr vermißt habe ich 
die Herrn Kollegen, die wiedermal dem 
Denkfehler aufgesessen sind, daß sie der 
Weiberkram nichts angehe. ~ •••• _ 
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von weniger als 2% und liegt so
gar unter dem Gesamtdurch
schnitt aller Fakultäten. Diese 
Zahlen weisen deutlich auf Dis
kriminierungen bei der Beru
fung des akademischen Lehr
personals hin. Die sozialschädli
chen Wirkungen dieser Miß
stände setzen sich vor allem 
auch dadurch fort, daß aufgrund 
des Fehlens der Frauen in höhe
ren Positionen an den Univer
sitäten sich die für die gesell
schaftliche Weiterentwicklung 
unerläßliche Vorbildfunktion 
nicht entsprechend entfalten 
kann. 

Die genannten Diskrimi
nierungen setzen sich - wie frau 
ohne Verwunderung feststeHen 
kann - auch in allen anderen ju
ristischen Berufszweigen fort, 
wobei weiters auffällt, daß der 

Justitias 
rö,hte, 
D ie Juristerei als traditionell 

konservative Sparte in die
ser Gesellschaft konnte die Aus
grenzung von Frauen bislang 
recht erfolgreich praktizieren. 
Nachdem Studentinnen zum 
Studium der Rechtswissenschaf
ten erst 1919 zugelassen wurden, 
die erste Rechtsanwältin Mari
anne Beth in den späten zwanzi
ger Jahren ihre Eintragung in die 
Anwaltsliste nur unter großen 
Widerständen durchsetzen 
konnte, die ersten Richterinnen 
erst 1947 ernannt wurden, und 
es Notarinnen überhaupt erst 
seit wenigen Jahren gibt, ist zu
dem in allen juristischen Beru
fen eine eklatante Unterreprä
sentanz des weiblichen Ge
schlechts zu beklagen. 

Obwohl der Anteil der Stu
dentinnen der rechtswissen
schaftlichen Fakultäten mittler
weile über 40% beträgt, ist beim 
wissenschaftlichen Lehrpersonal 
eine gravierende Unterrepräsen~ 
tanz von Frauen festzustellen: 
So finden sich im Mittelbau der 
juristischen Fakultäten lediglich 
31 % Frauen. Auf ProfessorInne
nebene sind 3 Frauen tätig. Dies 
entspricht einem Frauenanteil 

Staat als Dienstgeber sich kei
nesfalls an den ihn durch die 
Bundesverfassung bindenden 
Grundsatz der Gleichberechti
gung der Geschlechter hält: 

So sind beispielsweise 
Frauen als Richterinnen auf be
zirksgerichtlicher Ebene mit 
28%, hingegen an Oberlandes
gerichten mit nur 7%, am Ober
sten Gerichtshof mit 3% vertre
ten. Am Verwaltungsgerichtshof 
sind zwei Frauen und am Ver
fassungsgerichtshof ist keine 
einzige Frau als Richterin tätig. 

Im staatsanwaltlichen Be
reich sind Frauen mit etwa 16% 
vertreten, wobei sie hier keine 
Leitungsfunktionen innehaben. 

Im Notariat, wo sich der 
gänzliche Ausschluß von Frauen 
am längsten halten konnte, fin
den sich mittlerweile zwei Frau
en. Akademikerinnen im Bun
desdienst sind gleichfalls stark 
unterrepräseniert: In Bundesmi
nisterium für Justiz beispielswei
se sind Frauen mit Hochschul
ausbildung lediglich zu 20% ver
treten. Für den öffentlichen 
Dienst kann der gleichermaßen 
für die Privatwirtschaft geltende 
Grundsatz festgehalten werden, 

daß für Frauen die Luft immer 
dünner wird, je höher die Stufe 
der Karriereleiter ist. Eine Frau 
als Sektionsleiterin, die mit 73 
Männern an der Spitze der Be
amtenhierarchie steht, unter
mauert diese These. 

Auch in der' Anwaltschaft 
ist das frauenfeindliche Klima 
nicht zu übersehen: In Anbe
tracht des Umstandes, daß sich 
viele Anwälte weigern, Frauen 
auszubilden (was in den bei der 
Anwaltskammer geführten Li
sten vermerkt ist) mag ein Anteil 
von unter 9% unter den einge
tragenen Rechtsanwältinnen 
nicht verwundern. 

Als Interessensvertretung 
von Frauen in juristischen Beru
fen hat sich vor etwa fünf Jahren 
der "Verein Österreichischer Ju
ristinnen " konstituiert, wo Juri
stinnen aus den verschiedensten 
Berufssparten und -ebenen ein
ander in regelmäßigen Abstän
den treffen. Von der Studentin 
bis zur Sektionsleiterin ist frau 
auf der Suche nach Wegen, die 
Vereinzelung in dieser männli
chen Domäne zu überwinden. 

Aber nicht nur die gegen
seitige Unterstützung bei der 
Arbeit gehört zu den Aufgaben 
des Vereins, sondern auch die 
politische Aktion: Von der Prä
sentation von Berufsbildern von 
Frauen im juristischen Bereich, 
über das Erarbeiten von rechts
politischen Forderungen etwa 
zum Thema "Frauen und Ge
walt", dem Einmahnen der Be
achtung und Wahrung des ge
samtgesellschaftlich wichtigen 
Anliegens der faktischen Gleich
stellung der Geschlechter in 
Form eines Rundbriefes an poli
tische Entscheidungsträger, bis 
zur Unterstützung einer Petition 
zum Namensrecht an das Parla
ment reichen unsere Aktivitä
ten. Die Aktionsmöglichkeiten 
sind damit aber noch nicht er
schöpft: So ist unser nächstes 
Ziel die Einbindung in das Be
gutachtungsverfahren im Ge
setzgebungsprozeß. 

Weiters finden Referate 
und Diskussionen zu verschie
denen rechtlich relevanten The
men statt, wobei das Schwerge
wicht bei den "frauenspezifi
schen" Politikbereichen wie 
Frauenförderung, Gentechnik 
oder Pornographie liegt. 

Eine weitere Funktion des 
Zusammenschlusses von Juri
stinnen ist, ein Gegengewicht zu 
den männerbündischen Mecha-
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nismen in der beruflichen Sphä
re herzustellen: Hier ist uns in 
den letzten Jahren gelungen, ein 
Netzwerk innerhalb der öffentli
chen Institutionen und der An
waltschaft aufzubauen, das den 
Austausch von Informationen 
und den Aufbau von Seilschaf
ten ermöglicht. So mancher Ab
teilungsleiter oder Anwaltskolle
ge wird bereits argwöhnen, ob 
die trotz der Behinderungen 
durch das männlich dominierte 
Arbeitsumfeld stets gutgelaunte 
Mitarbeiterin wohl auch schon 
dazugehört. .. 

Aufgrund der gesellschaft
lich bedingten Unterschiede in 
der Lebensführung wird Frauen 
Berufslaufbahn oft durch den 
Umstand erschwert, daß die Ar
beitsstrukturen - in der Privat
wirtschaft wie im öffentlichen 
Dienst - an männlichen Lebens
mustern orientiert sind. Eine 
Veränderung dieser Strukturen 
kann nur durch die Einbindung 
der Erfahrungen und Lebenszu
sammenhänge von Frauen be
wirkt werden, weshalb es uner
läßlich ist, daß sich der Frau
enanteil in den beruflichen und 
politischen Funktionen mög
lichst rasch erhöht. Wir wollen 
deshalb gerade bei den Studen
tinnen der Rechtswissenschaf
ten für unseren Verein werben, 
weil es für das schnelle und effi
ziente Vorantreiben dieser Ziele 
notwendig ist, möglichst früh 
den Blick für die bevorstehen
den Probleme zu schärfen. 

Women can'twait! ~~~!!l! 

Verein österreichischer 
Juristinnen 

Hermanngasse 31/23, 1070 Wien. 

Veranstaltungen jeweils 19 Uhr 30, 
im Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 

1010 Wien. 

Nächste Termine: 
26.November 1992: 
Terezija Stoisits: "Erforderliche Änderungen 
des Sexualstrafrechtes bzw. des Pornogra
phiegesetzes im Zusammenhang von Porno

graphie mit Kindern" 
10.Dezember 1992: 
Fortsetzung der Diskussion mit Elfriede 

Fräschi und Gabriele Vana zum Thema: "Die 
Probleme des geltenden Familien- und Pro
zeßrechtes im Zusammenhang mit Gewalt 
gegen Frauen" 
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BEFÖRDERUNG DER INTEGRATION 

Unausweichlich 

Um den Anforderungen 
gerecht zu werden, die die 
Teilnahme an der Europäi
schen Integration an die 
Beamtinnen stellen wird, 
bietet die Verwaltungsaka
demie des Bundes seit 
kurzem einen umfassen
den Ausbildungslehrgang 
an: die Europaakademie. 

In der Broschüre, in der das Konzept der Eu
ropaakademie erstmals vorgestellt wurde, 
hatte ich gelesen: "Für die Absolventen und 
Absolventinnen eröffnen sich Einsatzmög
lichkeiten: 
• als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei 
den Büros der EFTA in Genf oder Brüssel 
• als Mitglieder österreichischer Verhand
lungsteams 
• als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei 
den Institutionen der EG 
• als österreichische ExpertInnen in den 
Arbeitsgruppen des EG-Ministerrats 
• als Bedienstete in den Ressorts, die mit 
der Entscheidungsvorbereitung, Umsetzung 
und Anwendung von EG-Vorschriften in 
Österreich befaßt sind." 

Nicht uninteressant, hatte ich gedacht. 
Und so fand ich mich Ende April mit 17 
gleich oder ähnlich Gesinnten in einem Bil
dungshaus der Gewerkschaft am Rande 
Wiens wieder, in dem einige Räume von der 
Verwaltungsakademie angernietet und adap
tiert worden waren. Neben der eher proviso
rischen Ausstattung (die Einrichtung eines 
eigenen Gebäudes ist geplant) fiel mir die 
große Vielfalt der Teilnehmer ins Auge: AI
tersstreuung von 25 bis 51 (mit dem Schwer
gewicht rund um 30); verschiedenste Vorbil
dung (5 Juristen, fast ein Dutzend weitere 
Studienrichtungen vertreten); unterschiedli
che Tätigkeitsbereiche (Beamte aus 10 Mi
nisterien, einer vom Rechnungshof, zwei 
Universitätsassistentinnen und - als einziger 
Ausländer - ein griechischer Verwaltungs
richter); Geschlechterparität (9:9). 

Die Gründung der Europaakademie 
wurzelt in der Erkenntnis, daß in der öster-
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reichischen Verwaltung ein durch die Teil
nahme am EWR, vor allem aber durch den 
angestrebten Beitritt zur EG geweckter (und 
derzeit ungedeckter) Bedarf an leitenden 
Beamten besteht, die mit Rechtsordnung 
und Institutionen der EG vertraut sind und 
Fremdsprachen ebenso wie Verhandlungs
führung beherrschen. Die Verwaltungsaka
demie des Bundes bietet daher - neben an
deren Seminaren zu EG-Themen - unter 
dem Namen Europaakademie einen 
15wöchigen Lehrgang an, der im Frühjahr 
1992 zum ersten Mal stattfand und in Zu
kunft zweimal jährlich abgehalten werden 
soll. Die Ausbildung wendet sich vor allem 
an Bundesbeamte, steht aber auch (gegen 
Kostenersatz an den Bund) Beschäftigten 
anderer Gebietskörperschaften und der Inte
ressensvertretungen offen, die die allgemei
nen Aufnahmevoraussetzungen erfüllen: 
Kenntnisse in Englisch und Französisch und 
- der postgradualen Konzeption folgend - ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium. 

Schon in den ersten Wochen unseres 
Kurses begann sich das pädagogische Grund
konzept zu bewähren, auf Prüfungen zu ver
zichten und statt dessen auf Motivation 
durch die Qualität des Gebotenen, durch 
Ansporn zu aktiver Beteiligung und durch 
(dezente) laufende Beobachtung der körper
lichen und geistigen Teilnahme durch die 
Lehrgangsleitung zu setzen. Und über man
gelnde Qualität wie Quantität des Gebote
nen konnte sich wahrlich niemand beschwe
ren. Der folgende Überblick über die Inhal
te des Lehrplans mag dies belegen: 

1. Wissensvermittlung in den Bereichen 
Institutionen, Recht und Wirtschaft (insge
samt 7 Wochen). Bei den Vortragenden han
delte es sich vor allem um in- und ausländi
sche Wissenschafter und österreichische und 
EG-Beamte aus sehr breit gestreuten Fach
gebieten. Nach einer vortragsartigen Präsen
tation durch einen oder mehrere Referenten 
hatten wir Gelegenheit zu ausgiebiger Dis
kussion, oft auch zu fallbezogener Anwen
dung. Arbeitssprache war überwiegend 
deutsch, manchmal auch englisch oder fran
zpsisch. Jedem von uns wurden umfangrei
che Unterlagen zur Verfügung gestellt, d~e 
wir mit dem von anderen Stellen erhältli
chen Informationsmaterial im Lauf der Zeit 
zu einer beträchtlichen persönlichen EG
Dokumentation ausbauen konnten.,. 

2. Fremdsprachen, Vortragsgestaltung, 
Kommunikation und Verhandlungsführung 
(5 Wochen). Dieser Bereich begeisterte 
durch didaktische Vielfalt. Die Grenzen zwi-
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sehen reiner Sprachausbildung und den übri
gen Veranstaltungen waren fließend, da et
wa Rhetorik- oder Verhandlungsübungen oft 
auf englisch oder französisch, manchmal 
auch gemischt, stattfanden. Im Rahmen der 
Sprachausbildung, die in den drei Leistungs
gruppen erfolgte, boten uns meist junge und 
sehr engagierte Sprachlehrer (oft "native 
speakers") ein abwechslungsreiches, anre
gendes Programm, das uns zu intensiver 
Mitarbeit motivierte und dadurch die Fähig
keit, auf englisch und französisch zu kom
munizieren, wesentlich steigerte. In einigen 
sehr realistischen Rollenspielen (UNO-Kon
ferenz, EG-Ratssitzung, ... ) konnten wir in
ternationales Verhandeln hautnah erleben; 
in daran anschließenden eingehenden Ana
lysen anhand der Videoaufzeichnung ver
dichtete sich das Erlebnis zu Erfahrung. 

3. Internationale Studienaufenthalte (2 
Wochen). Eine einwöchige Reise führte zur 
John Hopkins University nach Bologna, wo 
Veranstaltungen mit wirtschafts- und poli
tikwissenschaftlichen Schwerpunkten über 
die Beziehungen der EG zum "Rest der 
Welt" (USA, Japan, Osteuropa, Jugoslawien) 
auf der Tagesordnung standen. Als einer der 
absoluten Höhepunkte des Lehrgangs absol
vierten wir während einer weiteren ein
wöchigen Reise in Maastricht, Luxemburg 
und Brüssel zahlreiche Besuche bei Institu
tionen der EG und bei diplomatischen Ver
tretungen, wodurch wir einen plastischen 
Einblick in das Funktionieren der EG und 
ihrer Organe gewannen. 

4. Präsentation und Diskussion der 
Lehrgangsarbeiten (1 Woche). Vorausset
zung für die Erlangung des Diploms ist auch 
die Verfassung einer Lehrgangsarbeit zu ei
nem selbstgewählten Thema, wobei durch
aus wissenschaftliches Niveau erwartet wird. 
Die Arbeit mußte parallel zum ohnehin in
tensiven Kursprogramm konzipiert werden, 
was zu einigem Termindruck führte. Jeder 
Teilnehmer konnte sich aus dem Kreis der 
Vortragenden oder anderweitig eine Persön
lichkeit wählen, die als Betreuer und Gut
achter fungierte. Die letzte Woche war der 
Präsentation der Lehrgangsarbeit durch ihre 
Verfasser gewidmet. 

Besonders hervorheben möchte ich die 
beiden wissenschaftlichen Leiter der Euro
paakademie, Dozent Buchegger und Dr. 
Pollak. Eine neugeschaffene Einheit inner
halb der Verwaltung zum Leben zu er
wecken, ist wahrlich keine leichte Aufgabe. 
Und obwohl sich die beiden selbst mit den 
Tücken der Bürokratie und deren Exponen
ten herumschlagen mußten, haben gerade 
sie durch ihr großes Engagement und ihre 
offene und menschliche Art ganz wesentli
chen Anteil daran, daß der erste Lehrgang 
der Europaakademie ein Erfolg wurde und 
den Vergleich mit der Ausbildung in ande
ren europäischen Staaten wohl nicht zu 
scheuen braucht. ~RR~!k".l~~~~&ill 

Dr. Fritz Zeder, D.E.A. Strafrecht und ·wissenschaften 
Paris, ist StA in der Straflegislativsektion im BMJ. 
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Von 
Martina 

Thomasberger 

nach einer schöneren Zukunft in 
Salzburg, Linz oder Graz ma
chen. 

Ja, wenn wir ehrlich sind, 
dann müssen wir zugeben, daß 
man niemand dafür verantwort
lich machen kann, daß wir dort 
studieren, wo wir es tun. Und 
folgt nicht daraus, daß wir aus 
dem, was uns hier an der Wiener 
rechtswissenschaftlichen Fakul
tät geboten wird, das Beste ma
chen müssen? Daß wir die Din
ge so nehmen sollten, wie sie 
eben sind? 

Nun, nach vielen, vielen 
Jahren des Studiums hierorts be
schleicht mich doch leiser Zwei
fel. Gewiß, gewiß, wir bekom
men Sagenhaftes geboten: 
Höchstes akademisches Niveau 
trotz widriger Umstände, Service 
von der Servicefraktion, an
nehmbare Bibliotheken, em 
buntes Rahmenprogramm, em 

lich Juristlnnen und somit kon
ditioniert auf Autoritätsgläubig
keit. Steckt Methode dahinter? 
Wenn ja, welche? Destabilisie
rende Elemente, deren freche 
Anmaßung in die Schranken ge
wiesen werden müßte, gibt es 
doch unter den Studenten und 
Studentinnen kaum - es sind 
doch alles brave Menschen, ei
ner wie die andere ideale 
Schwiegerkinder, eine Freude 
für's Auge - so gepflegt - und 
eifrig! Soll es der Motivation 
dienen? Der Motivation der Vor
tragenden, wohlgemerkt, die 
beim Unterrichten, wenn schon 
sonst nirgends, so richtig die Sau 
rauslassen können. Das wäre im
merhin ein einsichtiger Grund 
für diese Art der Unterrichtsge
staltung. 

Warum? 

Aber wir wollen nicht unfair 
sein, es gibt sie, jene seltenen 
Vögel, die höflich sind und in
teressant vortragen können - ein 
Vorbild und eine Inspiration für 
uns. Wenn man einem oder ei
ner wirklich guten Vortragenden 
zuhört, so keimt der Wunsch 
auf, es jenen gleichzutun und 
die Subtilitäten der Jurisprudenz 
so klar und anregend darzubie
ten wie sie. Aber das darf nicht 
sein. Denn die Planstellen für 
Assistentinnen und Assistenten 
sind nun einmal begrenzt und es 
muß doch denn Professoren vor
behalten bleiben, sich nur mit 
ihnen genehmem Personal aus
einandersetzen zu müssen. 
Nein, es besteht Interesse daran, 
das System der Abschreckung 
durch Beispiel funktionieren zu 
lassen und allzu großen Run auf 
die Universitätsstellen zu ver
hindert. 

Wozu? 
D ie Klausuren sind geschrie

ben, die Prüfungen sind 
vorüber, und die erschöpfte Juri
stin kann sich gelassen zurück
lehnen und über ihr Schicksal 
nachdenken. Das heißt: Schick
sal ist wohl nicht das richtige 
Wort, denn schließlich hat nie
mand unsereine gezwungen, 
sich den Rechtswissenschaften 
zu widmen. Man hätte ja auch 
eine der anderen beliebten Stu
dienrichtungen wählen können. 
Der Berufszugang für Medizine
rinnen ist miserabel organisiert, 
Psychologinnen gibt's zum Sau
füttern, der Markt für Juristin
nen dagegen ist stabil, also auf 
ins Vergnügen. 

Wäre man auch nur ein biß
chen abenteuerlustiger, dann 
hätte man sich auch nicht an die 
Wiener Uni gekettet und wäre 
in ein Bundesland ausgewan
dert. Niemand zwingt uns ja 
schließlich, an der Wiener Fa
kultät zu bleiben - das führen 
uns hunderte von mobilen Kol
leginnen und Kollegen vor, die 
jedes Jahr ihre Zelte in Wien ab
brechen und sich auf die Suche 
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Fakultätsgebäude mit eigenem 
Buffet - wenn wir nicht wollen, 
müssen wir Nicht-Juristisches 
gar nicht zur Kenntnis nehmen, 
und das finde ich doch ziemlich 
vorausschauend im Sinne der 
Vorbereitung auf unser Berufsle
ben. Man will ja gar nicht un
dankbar sein, aber man beginnt 
sich zu fragen, ob man sich wirk
lich mit allem abfinden soll, was 
einer so während des Studiums 
widerfahrt: 

Wir Studentinnen und Stu
denten sind doch an der Uni, 
um etwas zu lernen, nicht wahr? 
Und eigentlich ist es doch nur 
natürlich, daß wir, wenigstens 
am Beginn der Beschäftigung 
mit einer Materie, noch nicht so 
viel wissen, oder? Warum also 
der herablassende Ton in den 
Lehrveranstaltungen? Wir wis
sen ja ohnehin, daß wir (noch) 
nichts wissen, wir müßten gar 
nicht die ganze Zeit darauf hin
gewiesen werden - es sei denn, 
um uns zu zeigen, wo die wah
ren Herr/inn/en zu Hause sind ... 
und das wissen wir eigentlich 
schon, denn wir sind ja schließ-

Und dann ist da noch die 
quälende Frage, die mich zum 
fruchtlosen Grübeln treibt: Müs
sen Prüfungen wirklich so ein 
Streß sein? Man hört, kaum will 
man dem Glauben schenken, 
von Fakultäten, wo Prüfungster
mine nicht das Ergebnis profes
soralen Oktroys sind sondern in 
amikaler Übereinkunft zwischen 
PrüferInnen und KandidatInnen 
festgelegt werden. Das verwun
dert gelernte Juristen und Juri
stinnen, denn wir sehen allein 
bei einer solchen Vorstellung 
unausweichliches Organisations
chaos heraufziehen. Nein, unser 
System der festen Termine auch 
für mündliche Prüfungen ist si
cher das bessere - warum sonst 
würden unsere Professoren und 
Professorinnen so unbeirrt daran 
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festhalten? Wir Wiener Jusstu
dentinnen und Jusstudenten 
wissen, woran wir uns halten 
und worauf wir uns einstellen 
müssen, und letzten Endes 
dient es sicher auch der Prü
fungsvorbereitung, wenn man 
immer genau weiß, wann einer 
die Stunde schlägt. 

Und doch will sich der 
Zweifel nicht verziehen. Wir alle 
haben frühzeitig, nämlich schon 
ganz am Beginn unserer Studi
en, gelernt, daß es einer Maje
stätsbeleidigung nahekommt, 
mit zu geringen Kenntnissen zu 
einer juristischen Diplomprü
fung zu gehen, und niemand 
wird sich einer derart beschä
menden Situation freiwillig bzw. 
im Vollbesitz der geistigen Kräf
te aussetzen. Das Wort "Eifer" 
könnte für lernende Juristen 
und Juristinnen erfunden wor
den sein. Wir lesen die empfoh
lenen Bücher, und auch noch 
ein paar nicht empfohlene, wir 
lösen Fälle mit fast religiöser In
brunst und wir brüten nächte
lang über strittigen Fragen. Wir 
haben uns ins Juristische verbis
sen. Warum, warum ernten wir 
so wenig Früchte unserer An
strengungen? Wie kann es sein, 
daß alle Kandidatinnen und 
Kandidaten annähernd gleich 
gut vorbereitet zu den Prüfun
gen gehen und daß doch minde
stens fünfzig Prozent "nicht ent
sprechen"? Aber deswegen, weil 
wir solche Probleme nicht ver
stehen, sind wir eben Studenten 
und Studentinnen und nicht 
Professoren. Wir werden es un
seren Ordinarii schon glauben 
müssen, wenn sie uns versi
chern, daß es ganz unmöglich 
sei, bei, sagen wir, einer Di
plomklausur, sagen wir, den ei
nen fehlenden Punkt noch zu 
finden, der uns auf den ersehn
ten Vierer fehlen würde. 
Schließlich sind sie ja diejeni
gen, die wissen, was man hätte 
schreiben sollen, und sie haben 
die Erfahrung, die ihnen unwei
gerlich zu erkennen gibt, ob je
mand die nötigen Kenntnisse in 
einem Rechtsfach hat oder eben 
nicht. Denn sie sind Professo
ren, und Professoren sind objek
tiv und kennen sich aus. Punkt. 

So sollten sich doch die 
Fragen, die mich beunruhigen, 
erledigt haben. Wie kann es 
dann sein, daß die Zweifel mich 
nicht zur Ruhe kommen lassen 
wollen? Ich werde einen Profes
sor fragen müssen. 
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Katholisch-Theologischen Fa
kultät in Graz - dort Fachvertre
ter für Philosophie - und unter 
unschwer erkennbarer Mitwir
kung von juristischer Seite. Das 
Ergebnis der hochkarätigen in
tellektuellen wie moralischen 
Ingredienzien ist ein prickelnder 
Cocktail aus juristisch, philoso
phisch und theologisch anmu
tenden Dicta, deren Stil frap
pant an die jüngst sich häufen
den Aufrufe kirchlicher Oberhir
ten zur Neuevangelisierung des 
Abendlandes erinnert. 

Strategisch versuchen die 
Professoren, die geplante Verfas
sungsbestimmung zur Absiche
rung jener Maßnahmen, die 
Frauen beim Erwerb von Quali
fikationen fördern sollen, als 
Wiege des Bösen hinzustellen: 
In geradezu obsessiver Hart
näckigkeit wird diese Regelung 
attackiert: Man kann und daif all
fällige gesellschaftliche, politische, be
rufliche, faktische Diskriminierungen 
von Frauen nicht durch rechtliche 
Diskriminierung von Männern be
seitigen wollen. Die Verwirklichung 
der Nichtdiskriminierung ist auf 
dem Wege neuer Diskriminierung 
nicht erreichbar ... 

Alles klar? Nein. Erstens: 
Man kann Diskriminierungen 

Verfassung 
sthre; n;th" 
D ie zum Novellierungsent

wurf des § l06a Univer
sitätsorganisationsgesetz (siehe 
JURIDIKUM 4/92 S. 45) vorge
legten Stellungnahmen sind 
weitgehend positiv. Freilich 
stößt die Neukonzeption der 
universitären Frauengleichbe
handlung auch auf Widerstand. 
In der Folge sei aus einer beson
ders blütenreichen Negativstel
lungnahme zitiert - aus jenem 
Papier, das die Bundeskonferenz 
der Universitäts- und Hoch
schulprofessoren auf ihrer Ple
narsitzung am 9. Oktober ein
stimmig beschlossen hat, und 
/,war unter dem Vorsitz von Prof. 
Anton Kolb, Angehöriger der 

von Frauen durch "Diskriminie
rungen" von Männern beseiti
gen wollen. Wer oder was sollte 
solch ein Wollen verhindern? 

Zweitens: Man daif es ge
wiß auch wollen - bildet das 
Wollendürfen doch ein Grund
element der pluralistisch-libera
len Gesellschaft, die ihre Dis
kursbereitschaft erst dort in Fra
ge stellen darf, wo es offenkun
dig um Terror, Schikane, Ver
ächtlichkeit u. ä. geht. 

Drittens: Die Position, für 
die Beibehaltung der faktischen 
Diskriminierungen von Frauen zu 
plädieren, weil die Gleichheit 
durch rechtliche Diskriminierung 

von Männern nicht erreichbar sei, 
beruht auf einem doppelten Eti
kettenschwindel. Diskriminie
rung ist nicht Naturgesetz, son
dern gesellschaftliche Wertung; 
Diskriminierung ist immer nor
mativ. Somit geht es im Grunde 
nicht um einen Konflikt von 
Faktum gegen Norm, sondern 
von Norm gegen Norm - freilich 
im komplexen Zusammenspiel 
von rechtlich und von anders be
gründeten Normen. 

Darüber hinaus bedeutet es 
eine manipulative Dramatisie
rung, Maßnahmen der Frauen
förderung als rechtliche Diskri
minierung von Männern darzu
stellen. In einer Gesamtschau 
der gesellschaftlich wirksamen 
Normen - und nur aus dieser 
Perspektive läßt sich der An
spruch einer redlichen Rechts
politik erheben - geht es um den 
Abbau krasser Männerprivilegi
en. Maßnahmen, die sich im Ab
bau von ungerechten Vorteilen 

. bewegen, als diskriminierend zu 
bezeichnen, ist eine Diffamie
rung. 

Trotz professoraler Elo
quenz macht sich die Oberfläch
lichkeit des Problem bewußt
seins (das problematische Unter
bewußtsein?) oft irritierend be
merkbar. Eine Probe: Die Diskri
minierung der Frau ist ... z. T. 
auch ein geschlechtsspezifisches Pro
blem ... Zu welchem Teil ist das 
Problem nicht geschlechtsspezi
fisch? 

Ihren detaillierten Angriff 
auf die Verfassungsnorm eröff
net die Professorenkonferenz 
mit einem furiosen Stakkato: Die 
vorgesehene Veifassungsbestimmung 
ist übeiflüssig, im Lichte der leiten
den Grundsätze der Bundesveifas
sung bedenklich, bedeutet einen 
Mißbrauch, eine Zersplitterung des 
Bundesveifassungsrechtes, eine Pri
vilegierung von Frauen und eine 
Diskriminierung von Männern. 
Nach dieser gewaltsamen Erre
gung führt der Folgesatz zur dra
matischen Klimax: Abs. 2 schreit 
nach dem Veifassungsgerichtshof 
Die bildhaft-mythische Sprache 
der Professoren läßt die schrei
ende Verfassungsbestimmung 
vor unserem geistigen Auge auf
tauchen. Panik! Sollen wir uns 
nun vorstellen, der Verfassungs
gerichtshof eile herbei, gleich 
dem Barmherzigen Samariter? 
In Wahrheit liegt ein zu diesem 
irrwitzigen Schauermärchen völ
lig konträrer Effekt auf der 
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{-land: Die Verfassul1f!;snorm 
macht unstrittif!;, worüber lIIall 

nun seit langem und durchaus 
lautstark streitet, nämlich daß 
Frauen beim Erwerb fachlicher 
Qualifikationen spezifisch geför
dert werden können. 

Auch die weiteren Einwän
de der Professoren versuchen, 
Katastrophenstimmung zu er
zeugen. Manches davon endet 
allerdings in Selbstpersiflage - so 
etwa das Argument, die neue 
Verfassungsnorm würde zu einer 
Gesamtänderung der Bundes
verfassung führen und bedürfe 
daher der Volksabstimmung. 
Wenn schon kein Referendum 
über den EWR-Beitritt, dann 
wenigstens über die Frauen
gleichbehandlung an den Uni
versitäten - oder? 

Auch an quasi-pastoraler 
Fürsorglichkeit fehlt es nicht. 
Schließlich weiß Mann, was 
Frau mag - und dies im Grunde 
besser als Frau - oder wenig
stens, was für Frau wirklich heil
sam ist: Mit der geplanten Veifas
sungsbestimmung wird den Frauen 
nicht unbedingt ein guter Dienst er
wiesen. Die Frauen sollen - und 
wollen wohl auch - ihre Chancen 
durch Kompetenz, Qualifikation 
und Leistung wahren, nicht ihres Ge
schlechtes wegen bevorzugt werden. 
Den Vätern sei Dank. 

Sprüche wie die hier zitier
ten enthält die achtseitige Stel
lungnahme noch viele. Vom ein
schlägigen, aus gutgepflegter Ig
noranz gespeisten Argumentati
onsrepertoire wird kaum etwas 
ausgelassen. Gepeinigt würgt 
die Professorenkonferenz am 
Dilemma herum, daß man sich 
offen sexistisches Diskriminie
ren nicht mehr leisten kann, die 
Frauen aber gefalligst in ihrem 
Zustand der Unterordnung hal
ten will. Vorschlag der Professo
ren: die Nullösung. Kompensato
rische,frauenfördernde Maßnahmen 
sind dann begründet, wenn sie der 
Ungleichheit entgegenwirken, wenn 
sie keine Bevorzugung der Frauen 
bedeuten. Mit dieser Quadratur 
des Kreises hat sich die männ
lich-professorale Machtgeome
trie selbst ad absurdum geführt. 

Univ. Doz. Dr. Nikolaus Benke, Assi
stent om Institut für Römisches Recht, 
ist Gleichbehandlungsbeauftragter on 
der Juristischen Fakultät der Univer
sität Wien. 
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ARBEITSKREIS JUS 

Achtung! Geändertes Programm für das Winterseme' 
ster 1992/93: 
• Mo, 14. Dezember: Dr Beniamin Davy· Rechtspoliti· 
sche Bemerkungen zum Sicherheitspolizeigeselz. 
• Mo, 11. Jänner: offener Abend. 
t Mo, 25. Jänner: Dr. Richard Soyer . Spezielle 
Aspekte der StPO·Reform. 
• Mo, 8. Februar: Dr. Ulrike Davy· Die Freiheit des 
Personenverkehrs in der EG. 
t Mo, 22. Februar: Vorbesprechung des Sommerse· 
mesters. 
t Mo, 8. März: offener Abend. 
• Mo, 22. März: Dr. Dieter Grussmann . Das Sehen· 
gen·Abkommen und seine Auswirkungen auf Öster· 
reich. 
Beginn ieweils um 19.30 im Amerlinghaus, Veranstal· 
tungsraum (bzw. Amerlingbeisll, StiHgasse 8,1070. 

DIVERSE 

• Buchpräsentation: Moderne Sklaven· Asyl· und Mi· 
grationspolitik in Osterreich, herausgegeben von Tho' 
mas Prader, erscheint im promedia Verlag: "ln der 
Ausländer/innen/politik geht es schon lange nicht 
mehr nur um Einwanderungsquoten und die rechtlich· 
soziale Stellung von Ausländer/inne/n. Vielmehr 
zeichnen sich bei dieser Debatte deutlich die Konturen 
der kommenden großen politischen KonAikte ab. Das 
Buch »Moderne Sklaven« ist ein Kontrapun~ zur herr' 
sehenden ausländerfeindlichen Stimmung". Grüne AI· 
ternative Wien und Promedia-Yerlag laden zur Buch· 
präsentation ein: im Interkulttheater, Filigraderstraße 
16, A·1060 Wien; am Sonntag, 13. 12. 92; um 
19.00 Uhr. Programm: Präsentation des Buches, Be' 
grüßung durch den promedia Verlag, Helmut Schüller 
(Caritas), Thomas Prader (Herausgeberi, Moderation 
durch Hannes Hofbauer (promedia Verlagl; lieder 
von und mit Hakan Gürses; Kabarett von Mard 
Weihs; Zigeunermusik. Ein Buffet elWartet Sie. 
G Veranstaltung des C.U.l.T.U.§.: "Der amerikanische 
Traum· ein Alptraum?"; Zwei Osterreicher lehrten an 
amerikanischen Universitäten und haben· obwohl 
beide sich als liberale definieren· die USA sehr un° 
terschiedlich erlebt. Es berichten und diskutieren: Prof. 
Dr.lrene Montioye (Webster Universi~1 und Dr. AI· 
bert Ziabinger (Präsident des Carl Menger·lnstitutesl. 
11. Jänner 1993, um 1930{afe Zartl, Rasumofs~g. 
7, 1030 Wien. 

Das JURIDIKUM·DOKUMENTE·Service bedeutet aktuelle Informa~on aus erster Hand· Bestellungen mit 
nebenstehender Bestellkarte. Für Abonnendnnen verrechnen wir I,· öS pro Seite plus Porto ~itte Abo· 
Nummer angeben), für Nicht-Abonnendnnen noch zusätzlich 20,· ÖS Bearbeitungsgebühr. 

01 Polizei 
01 Sicherheitspolizeigeselz (SiPoIGI 
801 Ministerialentwurf, 
Stellungnahmen zu 01: 
• 03 des Verlassungsdienst, 375, 
• 04 von Dr. Brigitte Homyik, 6S, 
• 05 von Prof. Funk, GrOl, 25, 
• 06 von "Bürgerlnnen beobachten die Polizei", 45, 
• 07 des KSOE·Tag (Arno Pilgraml5S, 
t 08 von Dr. Gabriel Lans~, Rechtsanwalt, 5S, 
• 09 der Arbeiterkammer, 175, 
810 der Jungen ÖVP, 2 S, 
.11 Entwurf zum SiPolG vom Moi 1991 
03 Heer 
• 01 Novelle zum Zivildienstgeselz, 41 5 
04 Meldewesen 
• 01 Meldegesetz 1991, 585 
051nternanonale Sicherheitspolink 
• 01 Durchführungsabkommen für den Schengener 
Vertrag,86S 
• 02 lode van Outrive, MEP, Working Document on 
Europol, European Parlament, 13S 
• 03 Kurt Malangre,MEP, Bericht über den freien Per· 
sonenverkehr und die Sicherheit in der EG, 21 S 
06 Circular letter der Plattform Fortress Europe 
• 01 September '91,55 
• 02 November '91, 8S 
• 03 Jänner/Februar, '92, 9S 
8 04 März '92, 85 
• 05 April '92, 105 
• 06 Mai '92, 105 
• 07 Juni '92, lOS 
• 08 September '92, 105 
• 09 O~ober '92, lOS 
• 10 November '92, 105 
02 Ausländerinnen 
01 Einreise / Aufen~alt 
• 03 Ministerialentwurf zum Niederlassungsgesetz 
(NlGI von 1991, 29S 
• 03a Stellungnahme zum NlG des Beratungszentrums 
für Migrantlnnen, 175 
• 03b Gutachten zum NlG von Dilek ~inar und 
August Gächter, 265 
• 03c Stellungnahme zum NlG von Dr. Reinhold 
Gärtner,12S 

• 03d Stellungn. zum NlG von Rainer Bauböck, 35 
• 03e Stellungnahme der Grünen zum NlG, 75 
• 04 Entwurf zum Asylgeselz 1991,595 
• 05 Stellungnahme zum Fremdengesetz vom 
Beratungszentrum für Migrantlnnen 
02 Internationale Asylgeselzgebung 
• 01 "Geselz"zur Neuregelung des Asylverfahrens" in 
der BRD inkl. Ubergangsbesnmmungen vom 26. 6, 92, 
22S 
03 Umwelt 
01 Umwel~a flieh esetz 
• 01 Antrag der geordneten Wabl und Freunde 
vom 04.04.1990, 645 
02 Umweltverträ~lichkeitsprü~ng 
• 01 Stellungna me des Grünen Klubs zum Ministeri· 
alentwurf vom 23. September 91, 13S 
8 02 Antrag betreffend den UVB'pflichtigen An· 
lagenkreis, 8S 
05 Bildung/Forschung 
01 Universitäten 
• 04 Reformkonzept: Die neue Universitätsstruktur 
(O~ober 19911,705 
07 Demokratie 
01 Wahlordnung 
8 04 Zwei Entwü~ des BMI zur NRWO, 1988, 152S 
• 05 Antrag zur Anderung der NRWO (Voggenhuber, 
Stoisitsl, Mai 1990, 355 
• 06 ~~ierungsvorlage zur NRWO, Juli 1991,505 
• 07 Anderung B·VG im Zusammenhang mit NRWO 
1992, BGBI. 470/92, 2 S. 
• 08 Nanonalratswahlordnung 1992, BGBI. 471/92, 
36. S 
08 Wohnen 
01 Mietrecht 
• 01 Volksbegehren für ein "Gesetz gegen die Woh· 
nungsnot 1991", 29S 
1 0 Neutralität 
01 KriegsmaterialG . 
• 01 Bundesgesetz über die Ein·, Aus· und Durch~hr 
von Kriegsmaterial, plus Bericht des JA, 65 
• 02 Stellungnahme des Abg. Voggenhuber, 2 S 
• 03 Stellungnahme des Bmin f. A., 17 S" 
• 04 Antrag der Grünen betreffend die Anderung des 
KriegsmaterialG 1987, 105 

Radio Journalismus 
Der erste derartige Workshop hat im Oktober begonnen. Der bisherige Verlauf ist sehr 
ermutigend, schreit nach einer Fortsetzung. Die Mitarbeit von ORF-Journalisten verspricht 
professionelle Ergebnisse. Daher empfehlen wir eine baldige Anmeldung. 
Die nächsten Workshops beginnen ab Mo, 1. März 1993. 

Radio & Matura 
Wir werden im September 1993 eine neue Ausbildungsform für 15-jährige in Wien anbieten. 
"Die Verbindung von ARS-Matura mit einer Berufsausbildung in Richtung Radio
Journalismus ist unser Ziel. Da ich von der Qualität des Angebots überzeugt bin und großes 
Interesse erwarte, empfehle ich baldige Kontaktaufnahme mit mir." 

Herbert Depner, Leiter des 2. Bildungswegs. 

Auch unsere sonstigen Angebote können sich sehen lassen: ARS-Matura, B-Matura, 
Rauptschulabschluß, Studienberechtigungsprüfung, EDV-Ausbildung, Matura für 
Kindergartenpädagogik. 

• 05 Anzeige gegen einige Bundesminister wegen 
Amtsmißbrauch und Neutralitätsgelährdung, 4 5 
11 Medien & Kultur 
01 5pezial 
• 01 Causa Kronenzeitung gegen Ruiss, 565 
02 Presselörderung 
• 01 Bericht der Bundesregierung über die Förderung 
politischer Bildungsarbeit und Publizistik 1991, 135 
• 02 Antrag der Grünen zur Publizistikförderung, April 
91,15 
03 Medienrecht 
• 01 Entwurf einer Mediengeselznovelle, 
• 02 Stellungnahme der Vereinigung alternativer 
Zeitungen und ZeitschriHen, 45 
04 Radio 
• 01 Entwurf zu einem Radiogeselz (erarbeitet von der 
"Pressure Group" für Freies Radio in Zusammenarbeit 
mit dem Grünen Parlamentsklub, 345 
12 Strafrecht 
01 Allgemeines 
• 01 Entwurf eines Stra~echtsänderungsgeselzes 1992 
(Text, Erläuterungen, Gegenüberstellungl, 221 5 
• 02 Stellungnahme des Rech~komitee Lambda zu Dok 
01 vom 7. 2. 92, 105 
02 5trafvol~ug " 
• 01 Antrag zur Anderung des Strafvol~ugsgeselzes, 
1991,845 
• 02 Ministerialentwurf zur Neufassung der Verfah· 
r~nsbestimmungen über die Untersuchungshaft 
(Anderungen der StPO), 29. 7. 92, 33S 
• 03 Entwurf eines "Bundesgesetzes über die Be· 
schwerde an den OGH wegen Verletzung des Grund· 
rech~ auf persönliche FreiheiY', Frühjahr 92, 2S 
• 04 Stellungnahme von Univ. Prof. Dr. Bertel zu Dok 
02,5S 
• 05 Stellungnahme von Univ. Prof. Dr. Bertel zu Dok 
03,15 
• 06 "U·HaH in Österreich", Parlamentarische Enquete 
des Grünen ~ubs im Parlament am 10. 12. 91 
13 Rechtssprechung 
01 Verlassung~erichtshof 
• 01 VfGH·E(enntnis zur Familienbeihilfe vom 12. 
12.1991,285 
• 02 Die Judikatur des VfGH zur Gleichheit von Frau 
und Mann. Vollständige Fundstellen'Liste der Ent· 
scheidungen seit 1926; 25 
02 VelWaltungsgerichtshof 
• 01 VwGH·Erkenntnis betreffend die polizeiliche 
ladungspraxis im Dienste der Strafiustiz vom 13. 11. 
1991,3S 

Volkshochschule 

Stöbergasse 

1050 Wien 

Siebenbrunneng. 37 

Tel. 545 32 44-0 

Fax 545 3244-19 



STELLENI1JOBS 

• Die Gemeinderatsfraktion der Kommunisten und 
linkssozialisten Wr. Neustadt sucht für eine 
Überarbeitung des Stadtrechtes von Wr. Neustadt 
einen Juristen. Tel. 02622/810 121von Montag bis 
Freitag, 8.00 bis 16.30 Uhr). 

LlTERATURI'I..ERNBEHEI..FE 

• Suche: Bernt Engelmann, Die unsichtbare Tradition, 
Band I und 11, 1988/89, Pahl·Rugenstein Verlag, Köln. 
Tel. 0222/95 92 505IKatharina). 

INITU~TIVEN%MITTEII..UNGEN 

• Basisgruppe Juridicum . GRAS wurde vor wenigen 
Wochen von kritischen Jusstudentinnen gegründet. 
Wir verstehen uns als eine Gruppe, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, basisdemokratische, soziale, 
gewalffreie, ani~aschistische und ökologische Inhalte 
auch auf dem Juridicum zu verwirklichen. Wir sind 
nicht nur ein Forum, um Politik zu machen, sondern 
wir hoffen auch, kritische Juris~nnen kennenzulernen. 
Wir treffen einander jeden Dienstag um 17.00 im 
eafe Hebenstreit in der Rockhgasse, Wien I. Wer 
noch genauere Informationen haben will, kann diese 
bei Eb€rhard unter der Tel.Nr. 946270 bekommen. 
• Mitgliedschaft/Abonnement: Wer noch 1992 
Mitglied oder Abonnentln werden will, zahlt erst 1993 
und erhält auf Wunsch alle Ausgaben von "Da' 
tenschutz und Informationsrecht" aus 1992! ARGE 
DATEN, liechtensteinstraße 94, 1090 Wien, Tel. 310 
77 40, Fax 310 31 02. 
• Rechtskomitee lambda· Vereinigung zur Wahrung 
der Rechte gleichgeschlechtlich liebender Frauen und 
Männer. Wir arbeiten im Bereich Rechtsreform 
IGesetzesbegutachtung, lobbying) und Rechts· 
beralung IStraf·, Sozial·, Wohn· und sonstiges Recht), 
wobei MitarbeiterInnen immer gebraucht werden. 
Wer näheres wissen will, schreibt an: Rechtskomitee 
lambda, linke Wienzeile 102, 1060 Wien; oder ruk 
876 30 611meist Tonband· wir rufen zurück). 
• Die Initiative Demokratie Entwickeln IIDEE) ist in 
Formierung begriffen. Schwerpunkt der Arbeit soll die 
Stärkung direktdemokratischer Entscheidungs' 
möglichkeiten sein. Bei Interesse: IDEE, Nußgasse 
10/6,1090 Wien, Tel. 311 4304. 

0222/603 67 98 
RECHTSANWALT 

DR. GABRIEL LIEDERMANN 

hat eine neue Telefonnummer und Adresse 

1100 Wien, Gudrunstraße 143 
(U 1 Keplerplatz) 

Zur Klärung Ihrer Fragen, insbesondere auf 
den Gebieten Mietrecht und Verwal· 
tungsverfahren Iz. B. polizeiliche oder 
gewerbliche Angelegenheiten), biete ich 
Ihnen persönliche Hilfestellung. 

Nr 5/92 

(Bitte einsenden bis: 12. Februar 1993) 
Ich (wir) ersuche(n) hiemit um kostenlose Veröffentlichung meiner 
(unserer) Kleinanzeige unter der Rubrik 
o Stellen/Jobs 0 literatur /Lernbehelfe 0 Initiativen/Mitteilungen. 

Text: (erstes Wort unterstrichen) 

Das nächste JURIDIKUM erscheint am 1. März 1993. 

Ich ersuche hiemit um Zusendung folgender JURIDIKUM
Dokumente gegen Verrechnung der Unkosten, wie angegeben. 
Ich spare die Bearbeitungsgebühr, indem ich meine Abo-Nr. angebe. 

Sparte Materie Dokumente Abo-Nr. IL--___ --li 

Bitte geben Sie für jedes Dokument die komplette Kennziffer (also von Sparte, Materie und Dokument) an! 

Ich bestene hiemit ein 
o JURIDIKUM-Abo (80,- öS/24,-DM/21,- SFr) 
o JURIDIKUM-Förderabo (ab 150,- öS/35,- DM/30,- SFr) 
o JURIDIKUM-Studentlnnenabo (60,- öS/20,- DM/1 8,- SFr) 
ab der nöchsterreichbaren Ausgabe. 
o Ich bestelle die JURIDIKUM-Sondernummer 5a/92: 
Aus derjustizanstalt X. Dr. Richard Soyer (Hg.). (40,- öS) 

Das Abo gilt für 5'Ausgaben (lJahr) - es verlängert sich jeweils um eine weitere Periode, wenn 
es nicht innerhalb derlaufenden Periode gekündigt wird. 
Das Abo ist gegen Rechnung im voraus zahlbar. 
Datum: Unterschrift: 
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"Das Gefängnis muß ein erschöpfender Disziplinar
apparat sein. Einmal muß es sämtliche Aspekte des 

Individuums eifassen: seine physische Dressur, seine 
Arbeitseignung, sein alltägliches Verhalten, seine 

moralische Einstellung, seine Anlagen. Viel mehr als die 
Schule, die Werktstatt oder die Armee, die immer eine 
bestimmte Spezialisierung aufweisen, ist das Gefängnis 
eine »Gesamtdisziplin«. Zudem hat das Gefängnis weder 
ein Außen noch hat es Lücken; es kommt erst dann zum 
Stillstand, wenn seine Aufgabe zur Gänze erledigt ist; sein 
Einwirken auf das Inidividuum duldet keine 
Unterbrechung: unaufhörliche Disziplin. Schließlich 
verleiht es eine fast totale Macht über die Häftlinge; es hat 
seine inneren Unterdrückungs- und 
Züchtigungsmechanismen: despotische Disziplin. Das 
Gefängnis treibt die Prozeduren der anderen 
Disziplinaranlagen auf ihre äußerste Spitze. " 

" Und alle in der Gesellschaft angelegten 
Disziplinareinrichtungen bilden zusammen das große 
Kerkernetz. " 

(Michel Foucault) 
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